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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 4 Minuten 

Präsident E rwin Köstler: Ich e r ö f f n e 
die 506. S itzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll der 505. Sitzung 
des Bundesrates vom 12. 1uli 1988 ist aufge­
legen ,  unbeanstandet gebl ieben und gilt daher 
als genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mit­
glieder des Bundesrates Dr. Walter Bösch, 
Norbert Pichler. Agnes Schierhuber und 10-
sef Wöginger. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister Alfred Dallinger.  (All­
gemeiner Beifall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Nach einer Mitteilung des Präsi­
denten des Kärntner Landtages hat Frau 
Bundesrätin Rost Moser mit Wirkung vom 
28. September 1988 auf ihr Mandat im Bun­
desrat verzichtet. Das vom Kärntner Landtag 
für die Genannte im Sinne des Art. 35 B-VG 
gewählte E rsatzmitglied Frau Liselotte 
Zauchner hat auf das Recht der Nachfolge 
verzichtet, sodaß der Kärntner Landtag in 
se iner nächsten Sitzung die erforderlichen 
Nachwahlen durchführen wird. 

Eingelangt sind 13 Anfragebeantwortun­
gen , die den Anfragestel lern übermittelt wur­
den. 

Die Anfragebeantwortungen wurden ver­
vielfältigt und auch an alle übrigen Mitglie­
der des Bundesrates verteilt. 

E ingelangt ist ein Beschluß des Nationalra­
tes vom 27. September 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Veräußerung des Bun­
desanteiles iHv 50% an der Österreich ischen 
Sprengmittel Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

Wie vom Verfassungsdienst des Bundes­
kanzleramtes h iezu ausgeführt wird, unter­
liegt dieser Beschluß des Nationalrates nach 
Art. 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Einspruchs­
recht des Bundesrates. 

Eine weitere geschäftsordnungsmäßige Be­
handlung des vorliegenden Beschlusses des 
Nationalrates durch den Bundesrat ist daher 
nicht vorgesehen. 

Die eingelangten Berichte über die Lage 
der österreich ischen Landwirtschaft 1 987 ( IU-
85 der Beilagen) und über die soziale Lage 
1987 (III-86 der Beilagen) habe ich dem Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft bezie­
hungsweise dem Sozialausschuß zur Vorbera­
tung zugewiesen. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der Punkte 1 
und 3 bis 5 der heutigen Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. 

Die Ausschüsse haben diese Beschlüsse so­
wie die beiden Se lbständigen Anträge 

der Bundesräte Dr. Wabl ,  lng. Madertha­
ner und Genossen betreffend Einführung ei­
nes Stufenführerscheins für Motorräder und 

der Bundesräte Pomper und Genossen be­
treffend Errichtung von technischen Einrich­
tungen auf Autobahnauffahrten 

einer Vorberatung unterzogen und 
schriftliche Ausschußberichte erstattet. 

Ich habe daher alle diese Vorlagen auf die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt. 

Wird zur Tagesordnung das Wort ge­
wünscht? - Dies ist nicht der Fall .  

1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
27. September 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 
1969 geändert wird (150/A, 152/A und 
665/NR sowie 3565/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen nunmehr in die Ta­
gesordnung ein und gelangen zum 1 .  Punkt: 
Beschluß  des Nationalrates vom 27. Septem­
ber 1988 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Invalideneinstel lungsgesetz 1 969 ge­
ändert wird. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Edith 
Paischer. Ich bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Edith Paischer: Hohes 
Haus! Die mit 3 1 .  Dezember 1989 befristete 
Verfassungsbestimmung über die Kompetenz 
des Bundes soll im vorliegenden Beschluß 
des Nationalrates nunmehr durch eine unbe-
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fristete Verfassungsbestimmung ersetzt wer­
den. Dies bedarf gemäß Art. 44 B-VG der 
ausdrücklichen Zustimmung des Bundesrates. 
Weiters sieht der gegenständliche Beschluß 
vor, daß anstelle des Begriffes "Invalider" der 
Begriff "Behinderter" verwendet wird und 
alle damit zusammenhängenden Bezeichnun­
gen angepaßt werden. Auch das Invalidenein­
stellungsgesetz soll  künftig "Behindertenein­
stellungsgesetz (BEinstG)" lauten.  Anstelle 
des Begriffes "Minderung der Erwerbsfähig­
keit" soll der Ausdruck "Grad der Behinde­
rung" verwendet werden. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung des 
Beirates des Ausgleichstaxfonds sieht der Be­
schluß vor, daß zusätzlich ein Vertreter der 
Zivilinvaliden und zwei Vertreter der Länder 
aufgenommen werden sollen, sodaß künftig 
dieser Beirat aus dem Vorsitzenden, zwei 
Vertretern der organisierten Kriegsopfer , drei 
Vertretern der Zivilinvaliden, einem Vertre­
ter der Opferbefürsorgten und drei von den 
Ländern entsandten Vertretern sowie je drei 
Vertretern der Dienstnehmer und Dienstge­
ber bestehen soll .  Bei der Gewährung einer 
Förderung, die im Einzelfall den Betrag von 
einer Mil l ion Schill ing übersteigt, ist ein Vor­
schlag des Ausgleichstaxfondsbeirates erfor­
derlich. Beim Ersatz der Reise- und Aufent­
haltskosten sowie einer allfäll igen Entschädi­
gung für Zeitversäumnis für M itglieder des 
Ausgleichstaxfondsbeirates und der Behinder­
tenausschüsse sol len die für Schöffen und 
Geschworene geltenden Bestimmungen des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1 975 sinngemäß 
anzuwenden sein. 

Ferner sieht der Beschluß vor, daß anstelle 
von Zuschüssen oder Darlehen aus den Mit­
teln des Ausgleichstaxfonds auch Sachleistun­
gen gewährt werden können. Leistungen für 
Kinder von Versorgungsberechtigten nach 
dem Kriegsopferversorgungs- beziehungswei­
se Heeresversorgungsgesetz sollen künftig 
nur mehr möglich sein, wenn das Kind nicht 
selbsterhaltungsfähig ist. 

Bei der Förderung der beruflichen Einglie­
derung Behinderter sollen künftig auch Insti­
tutionen gefördert werden, die Behinderte 
ausbi lden oder beschäftigen, die nicht aus­
drücklich als begünstigte Personen im Sinne 
des Invalideneinstellungsgesetzes anerkannt 
sind. Voraussetzung ist al lerdings, daß ein 
Behinderungsgrad von mindestens 50 vom 
Hundert vorliegt und der Behinderte zumin­
dest zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf 
einem gesch ützten Arbeitsplatz beziehungs-

weise einer geschützten Werkstätte geeignet 
ist. Bei der Vergabe von Förderungsmitteln, 
Zinsenregelungen und der Rückforderung 
unberechtigter Förderungsmittel ist eine An­
passung an die einschlägigen Bestimmungen 
des Bundeshaushaltsrechts und die allgemei­
nen Richtlinien für die Gewährung von För­
derungen aus Bundesmitteln vorgesehen. 

Durch den vor liegenden Beschluß soll zu­
sätzlich zu den bereits anerkannten Nachwei­
sen für die Zugehörigkeit zum Kreis der be­
günstigten Behinderten auch ein Bescheid in 
Vollziehung der landesgesetzl ichen Unfallfür­
sorge anerkannt werden, durch den eine Min­
derung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 
50 vom Hundert attestiert wird . Während 
nach der derzeitigen Regelung das Wirksam­
werden der Begünstigungen (zum Beispiel 
Kündigungsbeschränkung) mit dem Zutreffen 
der Voraussetzungen, frühestens jedoch mit 
dem Ersten des Monats eintritt, in dem der 
Antrag eingebracht worden ist, sol l  künftig 
grundsätzlich das Wirksamwerden der Begün­
stigung mit dem Einlangen des diesbezügli­
chen Antrages beim örtlich zuständigen Lan­
desinvalidenamt eintreten. Ein Eintreten der 
Wirksamkeit mit dem Ersten des Monats soll 
jedoch dann gegeben sein ,  wenn der Antrag 
unverzüglich nach dem Eintritt der Behinde­
rung gestellt wird. 

Wenn im Verfahren auf Feststellung der 
Begünstigteneigenschaft der Antragswerber 
beziehungsweise der bereits Begünstigte ohne 
triftigen Grund nicht zur ärztlichen Untersu­
chung erscheint, soll zur Verwaltungsverein­
fachung das Verfahren eingestellt werden be­
ziehungsweise das Erlöschen der Zugehörig­
keit zum Kreis der begünstigten Behinderten 
ausgesprochen werden. 

Schließlich so ll künftig bei der Arbeitsver­
mittlung für Behinderte durch die Arbeitsäm­
ter ein E invernehmen mit den Landesinvali­
denämtern hergestellt werden, um zu errei­
chen, daß die Behinderten auf Arbeitsp lätzen 
eingestellt werden ,  auf denen sie trotz ihrer 
Behinderung vollwertige Arbeit zu leisten 
vermögen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 4. Oktober 
1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der So­
zialausschuß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Beschluß des Nationalrates 
vom 27. September 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Invalideneinstellungs­
gesetz 1969 geändert wird, wird kein Ein­
spruch erhoben und 

2. den im Art. l Abs. 2 und im Art.  IV 
Abs. 1 und 3 enthaltenen Verfassungsbestim­
mungen wird im Sinne des Art .  44 Abs. 2 
B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung er­
teilt. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Rosa Gföller. Ich erteile ihr dieses. 

9.14 

Bundesrätin Rosa Gföller (ÖVP, Tirol) :  
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes­
minister! Meine Damen und Herren ! Nach 
langen, intensiven und mit großer Sachlich­
keit geführten Verhandlungen und nach 
gründl icher Vorarbeit durch den am 
18 .  März 1 988 eingesetzten Unterausschuß 
unter Mitwirkung des Behindertenbeirates 
und der Sozialreferenten der Länder kam die 
vorliegende Novelle zum Invalideneinstel­
lungsgesetz zustande. 

In fünf Sitzungen zwischen April und Juni 
1 988 wurden die beiden Initiativanträge vom 
9. März 1 988, eingebracht von den Abgeord­
neten Mag. Guggenberger, Dr .  Schwimmer 
sowie Dr .  Helene Partik-Pable und Dr. Of­
ner, in Verhandlung genommen. In echten 
Bemühungen, zu einem Kompromiß zu kom­
men, konnte das Einvernehmen hergestellt 
werden . Zu den Abänderungsanträgen konn­
ten noch drei E ntschl ießungsanträge an den 
Sozialausschuß herangetragen werden.  

Bei  der S itzung des Sozialausschusses am 
29. Juni 1 988 wurden sowohl  die Abänderun­
gen als auch die Entschließungsanträge ange­
nommen und im Plenum des Nationalrates 
am 27.  9. 1988 beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Heute hat der 
Bundesrat über das Bundesgesetz, mit dem 
das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert 
wird, zu befinden, was allerdings aus födera­
l istischer Sicht der Bundesländer nicht unbe­
denklich erscheint. 

Um die nach meiner Ansicht föderalisti­
sche Bedenklichkeit der vorliegenden Novelle 
aufzuzeigen, muß ich auf die Darstellung der 
Entwicklung dieses Gesetzes zurückkommen. 

Der Kernpunkt dieses Gesetzes ist die Ver­
pflichtung zur Einstellung und Beschäftigung 
von Invaliden jener Betriebe, die mehr als 
20 Mitarbeiter beschäftigen. Dies war beson­
ders in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
eine unverzichtbare Forderung. Die gesetzli­
che Verpflichtung wurde notwendig, um die 
große Zahl der Kriegsinvaliden wieder in das 
Arbeitsleben zu integrieren. 

Das Invalidenbeschäftigungsgesetz vom 
Juni 1920 verpflichtete alle Betriebe mit min­
destens 20 Arbeitnehmern, einen Invaliden 
einzustellen. Jene Betriebe, die dieser Ver­
pfl ichtung nicht nachgekommen sind, muß­
ten eine Ausgleichstaxe an einen eigens hier­
für errichteten Fonds einzahlen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entsprach das 
Invalideneinstellungsgesetz nicht mehr den 
alten Anforderungen und den geänderten 
Verhältnissen. Es muß nicht nur für die vie­
len neu hinzugekommenen Kriegsinvaliden 
Vorsorge getroffen, sondern auch die politi­
schen Opfer einbezogen werden. Nach meh­
reren Änderungen wurde das Invalidenein­
stellungsgesetz im Jahre 1953 im Bundesge­
setzblatt N r. 2 1  wiederverlautbart. 

Bis dahin kamen nur Kriegsinvalide und 
Opferfürsorgeberechtigte in den Genuß die­
ser bevorzugten Eingliederung in das Er­
werbsleben. Von dieser Begünstigung ausge­
schlossen waren noch  andere Gruppen von 
Schwerstbehinderten, zum Beispiel Unfallver­
sehrte und Zivil invalide. Sozialpolitisch war 
es nicht mehr tragbar ,  diesen Personenkreis 
von den Begünstigungen auszusperren. 
Schrittweise wurden Zivilinval ide und U nfall­
versehrte einbezogen. 

Hoher Bundesrat! Die kompetenzrechtli­
chen Grundlagen nach den Bestimmungen 
des Bundesverfassungsgesetzes waren zwi­
schen dem Bund und den Ländern getei lt: In 
die Kompetenz des Bundes fielen lediglich 
Teilbereiche, zum Beispiel Kriegsopferfürsor­
ge , Heeresversorgung, Sozialversicherung und 
Opferfürsorge. 

Wegen dieser unübersichtlichen Kompe­
tenzsituation hat der Verfassungsgerichtshof 
mit Erkenntnis vom 27. Juni 1 969 eine Reihe 
von Bestimmungen des Invalideneinstellungs-
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gesetzes aufgehoben. Dadurch wurde der Na­
tionalrat gezwungen, diese vom Gerichtshof 
aufgezeigten Mängel zu beseitigen. Dieses 
Erkenntnis war für den Bundesgesetzgeber 
damals Anlaß.  ein neues Invalideneinstel­
lungsgesetz zu beschließen. D ie äußerst lang­
wierigen Verhandlungen weisen schon auf die 
Interessenkollisionen zwischen dem Bund 
und den Ländern hin. 

Mit einem Komprorni ß endeten damals die 
Verhandlungen zwischen dem Bundesministe­
rium für Arbeit und Soziales und der Kriegs­
opferverbände sowie den Bundesländern zum 
Invalideneinstellungsgesetz 1 969. In  der Ver­
fassungsbestimmung des Artikels I dieses Ge­
setzes wurde die Zuständigkeit des Bundes 
zur Erlassung, Änderung und Aufhebung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes festgelegt und 
die Zuständigkeit zu seiner Vollziehung dem 
Bund zugewiesen. 

Gemäß Absatz 2 dieser Bestimmung ist die 
Geltung der Verfassungsbestimmung jedoch 
mit 31. Dezember 1 989 befristet. Mit Ablauf 
d ieser Frist treten die Bestimmungen des Ge­
setzes außer Kraft, und die Zuständigkeit zur 
Gesetzgebung und Vollziehung fällt wieder 
weitgehend an die Länder zurück .  

Hoher Bundesrat! Unter Berücksichtigung 
der Entstehung des Gesetzes und der gespal­
tenen Zuständigkeiten muß im Interesse der 
Betroffenen die nun hergestellte Kompetenz­
einheit begrüßt werden. Allerdings mußten 
die Länder Kom petenzen an den Bund abtre­
ten .  Länder haben somit Kompetenzen abge­
treten, ohne dafür andere zu erhalten. Dies 
geschah allerdings im Einvernehmen mit den 
Ländern, d ie in den Entscheidungsgremien 
mit drei Vertretern über die Verteilung der 
Gelder direkt mitentscheiden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
Im Laufe der Jahre wurden nach den Grund­
sätzen einer modernen Rehabilitation weitere 
Förderungsmöglichkeiten geschaffen. Mit zu­
sätzlichen finanziellen Mitteln wurde die ge­
schützte Arbeit in Betrieben erheblich ge­
stärkt. Aus dem hiefür geschaffenen Fonds 
können Dienstnehmern zur Schaffung, Be­
reitstellung und Ausstattung von Arbeitsplät­
zen, die für Behinderte besonders geeignet 
sind, Zuschüsse zu Lohnkosten sowie andere 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Mit der Novelle vom 20. Juni 1 973 wurde 
e ine langjährige Forderung der Zivilinvali­
denverbände erfüllt . Nach der neuen Rechts-

lage findet das Invalideneinstellungsgesetz vor 
allem auf die Allerschwerstbehinderten -
ohne Rücksicht auf die Entstehungsursache 
der Behinderung - Anwendung. Damit wur­
de das Invalideneinste llungsgesetz zu einem 
allgemeinen Rehabilitationsinstrument. 

Beträchtliche Mittel des Ausgleichstaxfonds 
werden zum Betrieb von geschützten Werk­
stätten und Ausbildungseinrichtungen für Be­
hinderte verwendet. 

Diese verbesserten Förderungsmöglichkei­
ten kamen vorwiegend Zivilinvaliden zugute . 
Die Zahl der Kriegsopfer und Opferbefür­
sorgten - man spricht von 1 40 000 - hat 
sich im Laufe der Jahre wesentlich reduziert. 
Auch die Länder haben in den letzten 
20 Jahren,  gestützt auf geltendes Recht in 
den Behindertengesetzen, große Verantwor­
tung für die Behinderten an den Tag gelegt. 
Die Schaffung einer umfassenden Infrastruk­
tur und die großzügige Subventionierung der 
privaten Wohlfahrtspflege mit erheblichen fi­
nanziellen Aufwendungen haben gezeigt, daß 
die Länder durchaus imstande sind , die Auf­
gaben der Behindertenhilfe zu bewältigen. 

Hoher Bundesrat! Die Verfassungsbestim­
mung des geltenden Rechtes läuft mit 
3 1 .  Dezember 1 988 aus. Der Artikel lAbs. 2 
dieses Gesetzes tritt mit 1 .  Jänner 1 989 in 
Kraft. 

Eine enge Zusammenarbeit der Bundesre­
gierung in Fragen der Behindertenpolitik  
wird durch den Entschließungsantrag festge­
legt, in dem die Bundesregierung aufgefor­
dert wird, in enger Zusammenarbeit mit den 
Ländern unter Einbeziehung aller Rehabil ita­
tionsträger ein gesamtösterreichisches Behin­
dertenkonzept auszuarbeiten. Zwischen dem 
Bund und den Ländern können Vereinbarun­
gen gemäß Artikel I5a Bundes-Verfassungs­
gesetz und andere Vereinbarungen abge­
schlossen werden. Dies ist die Grundlage hie­
für, auf diese Weise eine Behindertenpolitik 
zwischen dem Bund und den Ländern einver­
nehmlich zu gestalten. Die Länder werden 
also an der Vollziehung dieses neuen Behin­
derteneinstellungsgesetzes maßgeblich mitwir­
ken .  

Mi t  der Annahme der Entschließungsanträ­
ge wird ein neuer Weg der Integration von 
Behinderten in den Arbeitsprozeß eingeleitet. 

Man spricht nicht mehr vom Inval iden, 
sondern vom Behinderten. Aber ausschlagge-
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bend ist, daß die Unterbringung von Behin­
derten auf dem offenen Arbeitsmarkt und 
nur einschränkend in den geschützten Werk­
stätten erfolgen so ll. Bei der Vermittlung 
muß auf die Belastbarkeit Rücksicht genom­
men werden und eine mindestens 50prozenti­
ge Behinderung nachweisbar sein. 

Durch Sonderprogramme sollen unter Be­
dachtnahme auf regionale und wirtschaftl iche 
Möglichkeiten zusätzliche Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für Behinderte geschaffen wer­
den. Den Dienstgebern muß ein Anreiz dafür 
geboten werden, in ihren Betrieben diese 
Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt aller­
dings nicht, daß auf die geschützten Werk­
stätten verzichtet werden kann. Die geschütz­
ten Werkstätten sollen zwar in ihrem Bestand 
gesichert werden, aber die verstärkten An­
strengungen zur Schaffung von Arbeitsplät­
zen für Behinderte auf dem offenen Arbeits­
markt haben Vorrang. Die Förderung so ll 
vor allem bei der Ausbildung und im Anler­
nen des Behinderten Erfolge erzielen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte nicht verhehlen, daß es neuer 
Ideen bedarf, die Unternehmer und die Be­
legschaft zu motivieren, behinderte Menschen 
einzustellen und besonders als Mitarbeiter zu 
akzeptieren. Aber auch der behinderte Mitar­
beiter soll von sich aus dazu beitragen und 
bestrebt sein ,  sich in die Gemeinschaft einzu­
fügen und trotz seiner Behinderung eine 
nach seinen Möglichkeiten vollwertige Ar­
beitsleistung zu erbringen.  Denn nur gemein­
sam kann für alle ein Erfolg erreicht werden. 

Hoher Bundesrat! Der behinderte Mensch 
bedarf einer besonderen Betreuung. Die Zahl 
der Behinderten wächst von Jahr zu Jahr .  
Die bestehenden Einrichtungen sind bei  wei­
tem nicht mehr ausreichend. Es ist beschä­
mend, wenn ein j unger Behinderter in einem 
Altersheim untergebracht wird. Welche psy­
chische Belastung das bedeutet, kann man 
sich leicht vorstellen. 

Die Interessen des Behinderten l iegen auf 
anderen Ebenen. Er müßte frei entscheiden 
können, welche Hilfen er in Anspruch neh­
men will .  Er sollte die finanziellen Mittel 
selbst verwalten können. Es müssen die Vor­
aussetzungen dafür geschaffen werden, daß 
der behinderte Mensch in seiner Wohnung, 
bei seiner Familie leben kann. Das betrifft 
die Aufgaben der Hauskrankenpflege, der gut 
ausgebildeten Pfleger,  der Sozialstationen, 
wie sie in Tirol gegründet werden, und auch 

- was nicht unwesentlich ist - die Schaf­
fung von Putztrupps für Behinderte und alte 
Menschen. 

Um diesen neuen Weg zu realisieren, wird 
innerhalb eines Monats eine Arbeitsgruppe 
die Beratungen aufnehmen und sich mit die­
sen Problemen befassen .  Es wird auch eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Bund 
und den Ländern vorrangig erforderlich sein ,  
um diesen neuen Weg gehen zu können. 

Wesentliche Verbesserungen zugunsten der 
Behinderten wurden erreicht. 

Es wird zu einem verstärkten Zusammen­
wirken zwischen dem Bund und den Ländern 
in der Behindertenpolitik kommen. 

Bund und Länder können und sollen auch 
Staatsverträge abschließen. Die Länder wer­
den in wichtigen Bereichen an der Vollzie­
hung dieses Gesetzes mitwirken, sodaß die 
bisherigen Reibungspunkte und Differenzen 
zwischen Landes- und Bundesbehörden besei­
tigt werden können. Die Unterbringung von 
behinderten Menschen auf dem offenen Ar­
beitsmarkt wird intensiviert werden. Weitere 
Förderungsmöglichkeiten hiefür wurden mit 
diesem Gesetz geschaffen.  

Haher Bundesrat! Dieses Gesetz wurde im 
Zusammenwirken zwischen dem Bund und 
den Ländern und den Behindertenorganisa­
tionen gemeinsam erarbeitet, sodaß für die 
Zukunft zu erwarten ist, daß dieses von allen 
unterstützte Gesetz zu einer positiven Ent­
wicklung der Lage der Behinderten in Öster­
reich füh ren wird. (Allgemeiner Beifall.) 9.29 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat 
sich F rau Bundesrätin Dr. Eleonore Hödl .  
Ich erteile es ihr .  

9.29 

Bundesrätin Dr. Eleonore Hödl (SPÖ, Stei­
ermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Wer­
ter Herr Bundesminister !  Meine Damen und 
Herren ! Laut Statistik ist jeder achte Öster­
reicher teilweise oder schwerst behindert. Je­
der von uns kann plötzlich von heute auf 
morgen durch einen Unfall auch zu diesem 
Persanenkreis gehören,  der die besondere 
Unterstützung unserer Gesellschaft b raucht 
und unsere Hilfe benötigt. Dieser Tatsache 
so llten wir uns alle bewußt sein. wenn wir 
uns heute mit diesem vorliegenden Gesetzes­
beschluß befassen. 
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In den letzten Jahren sind erfreulicherwei­
se viele gesetzliche Maßnahmen zugunsten 
der Behinderten beschlossen worden, die de­
ren Rehabilitation erleichtern und sicherstel­
len sollen, daß sie neben der schicksalhaften 
Beeinträchtigung ihrer Gesundheit, wodurch 
sie ja schwerstens getroffen sind, nicht als 
Bittsteller dastehen und um die Sicherung 
ihrer Existenz betteln müssen, sondern vom 
Gesetz her einen Anspruch ab leiten können, 
der ihnen die Hilfe verschafft, die sie brau­
chen. 

Meine Damen und Herren ! Das Invaliden­
einstellungsgesetz war früher als Rehabilita­
tionsmaßnahme für Kriegsinvalide gedacht. 
E rst in späteren Jahren wurde, wie schon 
meine Vorrednerin, Frau Bundesrat Gföller, 
ausgeführt hat, dessen Anwendungsbereich 
auch auf die Zivilinvaliden ausgedehnt. Das 
Gesetz des Jahres 1 969 wurde auf 20 Jahre 
befristet, weil man abwarten und den Verlauf 
der Zahl der Kriegsinvaliden beobachten 
wollte, bevor man weitere Maßnahmen trifft. 
Die damaligen Erwartungen, daß die Zahl 
der Kriegsinvaliden zurückgehen und jene 
der Zivilinvaliden stark steigen wird, sind 
eingetreten.  

Nach langen Beratungen im Sozialausschuß 
des Nationalrates konnten sich erfreulicher­
weise alle im Parlament vertretenen Parteien 
zu diesem Gesetz bekennen und haben es 
gemeinsam beschlossen. Es wurde der frühe­
re Begriff "Inval ideneinstellungsgesetz" geän­
dert. Das Gesetz hei ßt jetzt Behindertenein­
stel lungsgesetz. Es wurde die Verlängerung 
der Geltungsdauer des Gesetzes auf unbefri­
stet beschlossen.  Und es sind auch noch eine 
Reihe inhaltl icher Neuerungen hinzugekom­
men, worüber heute schon berichtet wurde. 

Ich möchte doch ein ige dieser Neuerungen 
herausstreichen. Zunächst einmal die Verein­
heitlich ung der Begriffe. Die oft verwirren­
den Bezeichnungen "Invalide" ,  "Versehrte",  
"Behinderte" wurden endlich zu einem Be­
griff zusammengefaßt, nämlich auf Behinder­
te. Das ist sehr zu begrüßen und wird sicher­
lich zu mehr Klarheit beitragen. 

Bei der Zusammensetzung des Beirates für 
den Ausgleichstaxfonds wurde in den letzten 
Jahren auch dem gestiegenen Anteil der Zi­
vilinvaliden Rechnung getragen. Es wurde die 
Zahl der Vertreter der Zivil invaliden von bis­
her zwei auf nunmehr drei erhöht. 

Der Kreis der Begünstigten nach diesem 
Gesetz erstreckt sich auf all jene, deren Grad 
der Behinderung - früher hieß es "Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit"; auch da ist 
der Begriff "Behinderung" eingeführt worden 
- mindestens 50 Prozent beträgt. 

Vordringlichstes Ziel dieses Behinderten­
einstellungsgesetzes ist es aber, so wie bisher 
die Dienstgeber und Institutionen aufzurufen 
und finanzielle Anreize dafür zu bieten, be­
hinderte Menschen in ihre Unternehmen auf­
zunehmen und sie dort zu beschäftigen. Nur 
so können sie sich eine neue Existenz schaf­
fen und wieder Anteil nehmen am gesell­
schaftlichen Leben. Die Dienstgeber bekom­
men hiefür Lohnzuschüsse angeboten, sie be­
kommen den Ersatz der Adaptierungskosten,  
die sie vielleicht aufwenden müssen, um ei­
nen behindertengerechten Arbeitsplatz zu 
schaffen, zum Beispiel Sitzgelegenheiten und 
anderes mehr zu adaptieren.  Sie bekommen 
auch einen Kostenersatz für jene Arbeitsplät­
ze, die sie neu schaffen, die sie extra für 
Behinderte schaffen. 

Bei allen Hilfen und Unterstützungen, die 
wir den Behinderten geben können, glaube 
ich, daß die integrativen Maßnahmen wirk­
lich das zielführendste sind; denn nur da­
durch können wir erreichen, daß die Behin­
derten größtmögliche Teilnahme am gesell­
schaftlichen Leben erlangen können. 

Daher müssen wir al le Anstrengungen un­
ternehmen, damit auch diese Menschen bei 
der schwierigen Arbeitsmarktlage, mit der 
selbst ein Gesunder zu kämpfen hat, auch 
einen Arbeitsplatz bekommen, und zwar ei­
nen Arbeitsplatz auf dem offenen Arbeits­
markt und nicht nur in den geschützten 
Werkstätten. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wird sicherlich 
ihr Bestes dazu beitragen; sie hat es ja auc h 
bisher schon getan. Aber selbstverständlich 
wird es - das möchte ich noch einmal beto­
nen - ganz besonders von der Bereitschaft 
der Unternehmen, der Behörden und Institu­
tionen abhängen, ob wir das Ziel, nämlich 
die Wiedereingliederung der Behinderten, 
tatsächlich erreichen können. 

Hiebei muß ich allerdings leider anmerken, 
daß der Anteil der Behindertenarbeitsplätze 
in den letzten Jahren abgenommen hat. Im­
mer mehr Unternehmer zahlen lieber die 
Ausgleichstaxe von 1 530 S monatlich,  als für 
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je 25 Dienstnehmer ihres Betriebes einen Be­
hinderten aufzunehmen. 

So waren zum Beispiel im Jahre 1984 von 
36 000 Pflichtstellen nur 20 000 mit Behin­
derten besetzt. Zehn Jahre vorher waren es 
wesentlich mehr, damals waren es 32 000 Be­
hindertenarbeitsplätze. Wir sehen also, daß 
der Anteil abgenommen hat. 

Ich vermisse daher bei dieser Novelle, daß 
Maßnahmen getroffen werden,  um dieser 
Entwicklung entgegenzusteuern . Ich bin mir 
der Problematik klar: Man kann niemanden 
dazu zwingen, einen Behinderten einzustel­
len, aber vielleicht hätte es doch noch gesetz­
liche Möglichkeiten gegeben, um die U nter­
nehmer mehr zu motivieren, Behinderte tat­
sächlich aufzunehmen und sich nicht mit der 
Ausgleichstaxe davon freizukaufen. 

Neben der Integration auf dem offenen Ar­
beitsmarkt ist natürlich die Weiterführung in 
den geschützten Werkstätten eine Rehabilita­
tionsmaßnahme, die unentbehrlich und nicht 
mehr wegzudenken ist, denn oft ist der erste 
Schritt für den Behinderten, wieder in das 
Berufsleben einsteigen zu können, der Ar­
beitsversuch in einer geschützten Werkstätte. 
Daher brauchen wir diese Werkstätten mehr 
denn je. und sie müssen auch weiterhin fi­
nanziell gefördert werden. 

Im Rahmen der individuellen Sach- und 
Geldleistungen können an die Behinderten 
Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds vergeben 
werden, die dazu dienen sollen, daß sich der 
Behinderte vie lleicht ein behindertengerech­
tes Fahrzeug anschaffen kann, damit er leich­
ter zum Arbeitsplatz kommt und anderes 
mehr.  

Meine Damen und Herren! Ich möchte da­
her feststellen, daß mit diesem Behinderten­
einstellungsgesetz auch für die Zukunft die 
Grundlagen für die berufliche Eingliederung 
der Behinderten geregelt wird . 

Wir müssen uns aber auch darüber im k la­
ren sein, daß es noch viele andere Bereiche 
gibt, wo es Änderungen zugunsten der Be­
hinderten wird geben müssen, damit unsere 
Welt auch wirklich behindertengerechter 
wird. 

Ich denke da zum Beispiel an die noch 
immer vorhandenen architektonischen Bar­
rieren für Behinderte. Mir ist es unverständ­
lich, daß man nicht mehr  unternimmt, um 

den Zugang für Behinderte zu öffentlichen 
Ämtern, zu den Kulturstätten und zu ande­
ren Einrichtungen zu erleichtern. Es gibt 
noch immer zuwenig rollstuhlgerechte Lifte. 

Ganz besonders schwierig ist es für den 
Behinderten, ein öffentliches Verkehrsmittel 
zu benützen .  Das ist ja beinahe unmöglich .  
Ich glaube, auch da muß mehr getan werden .  
Technische Möglichkeiten gibt es j a  eine Rei­
he, diese müssen nur umgesetzt werden. Es 
müssen auch für behinderte Menschen E in­
stiegsmöglichkeiten geschaffen werden, damit 
sie Busse u nd Straßenbahnen  genauso benüt­
zen können wie ein Gesunder. 

Ein weiteres Problem stellt sicherlich auch 
die Distanzhaltung vieler Nichtbehinderter 
behinderten Menschen gegenüber dar. Das ist 
ein häufiges Hindernis. Die mangelnde Be­
reitschaft zur vollen Integration der Behin­
derten macht uns oft Schwierigkeiten.  

Ziel  des mit der 11. SchOG-Novelle einge­
führten Schulversuchs, bei dem behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam un­
terrichtet werden - natürlich unter Beizie­
hung eines Sonderlehrers für die behinderten 
Kinder - ,  ist es daher, den Kindern zu ver­
mitteln, was sie dann später in ihrem Berufs­
leben brauchen, nämlich die Erfahrung, daß 
man sehr  wohl auch mit behinderten Kindern 
zusammen leben, zusammen spielen und spä­
ter ,  am Arbeitsplatz, auch zusammen arbei­
ten kann.  Denn oft ist für viele Unternehmer 
die negative Einstellung der Arbeitnehmer 
gegenüber Behinderten der Grund dafür, daß 
keine Behinderten aufgenommen werden. Ich 
hoffe daher, daß dieser Schulversuch weiter­
geführt wird, denn ich glaube, daß das wirk­
lich ein wichtiger Beitrag zur Bewußtseinsän­
derung ist. 

Zuletzt möchte ich noch einen Punkt her­
ausstreichen - es ist dies ein altbekanntes 
Faktum - ,  nämlich die unterschiedliche Be­
handlung und Versorgung von Behinderten, 
je nachdem ,  ob der Unfall  ein Arbeitsunfall  
oder ein Freizeitunfall war. Davon hängt sehr 
oft die medizin ische Rehabilitation , die ra­
sche oder weniger rasche berufliche Rehabili­
tation und natürlich auch die Höhe der fi­
nanziellen Unterstützung ab . Ich glaube, es 
ist nicht gerecht, daß allein die Ursache aus­
schlaggebend ist, sondern vielmehr sollte man 
die finanzielle Versorgung auf den Grad der 
Behinderung abstellen. 
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Diese E inkommensunterschiede, diese Un­
gleichbehandlung, d ie bei den Behinderten 
sehr gro ß sind , werden von den Behinderten­
organisationen immer wieder aufgezeigt. Ich 
glaube, daß man auch darüber reden und 
sich um gerechte Lösungen bemühen wird 
müssen .  Denn ein Querschnittgelähmter nach 
einem Skiunfall sieht nicht ein, warum er 
schlechter behandelt wird als ein Quer­
schnittgelähmter nach einem Arbeitsunfall. 

Meine Damen und Herren !  Abschl ießend 
möchte ich noch sagen: Ziel aller Behinder­
tenförderungen muß es sein, die weitestge­
hende Rehabilitation und Integration zu er­
reichen und den Behinderten all jene Hilfen 
und Unterstützungen zu geben, d ie sie auf­
grund ihrer Behinderung brauchen. - Das 
vorliegende Gesetz ist ein wichtiger Beitrag 
zur Verbesserung der Lebensverhältn isse der 
Behinderten. 

Zur verfassungsrechtlichen Frage, d ie 
schon von meiner Vorrednerin, der Frau 
Bundesrat Gföller angeschnitten wurde, 
möchte ich noch einiges sagen. Ich möchte 
nicht auf das verfassungsrec htliche Prol"em, 
ob die Verlängerung einer Neuerlassung 
gleichzuhalten ist oder n icht und daher d ie 
Zustimmung der Länder erforderlich ist, nä­
her eingehen ,  sondern ich möchte nur sagen, 
daß das b isherige Inval ideneinstellungsgesetz 
seit bereits 20 Jahren besteht. Als diese Kom­
petenzänderung erstmals beschlossen wurde, 
wurde das nicht als besonderer Eingriff in 
die Länderkompetenz empfunden und die 
Zustimmung bereitwill igst erteilt. 

Die 20 Jahre, in denen das Invalidenein­
stellungsgesetz jetzt wirksam war, haben ge­
zeigt, daß diese Kompetenzregelung für die 
Behinderten sehr gut ist , sich sehr positiv 
ausgewirkt und sehr gute Dienste geleistet 
hat. Auch alle Behindertenorganisationen ha­
ben sich für d ie Beibehaltung der Bundes­
kompetenz ausgesprochen. Wir wissen ja 
auch, daß eine Änderung der Kompetenz 
mitunter wieder Ungleichbehandlungen mit 
sich brächte, denn es würde dann von Land 
zu Land verschieden sein, wieviel im Aus­
gleichstaxfonds enthalten ist, da das ja von 
der wirtschaftlichen Potenz der Unternehmen 
abhängt, die in dem jeweiligen Bundesland 
vorhanden sind. Es würde daher wieder eine 
ungleiche Behandlung von Behinderten Platz 
greifen, die von Bundesland zu Bundesland 
verschieden wäre. 

Ich glaube daher, daß man diese Kompe­
tenzfrage nicht überbewerten sollte. Ich hof­
fe, daß, nachdem alle Parteien im Parlament 
diesem Gesetz ihre Zustimmung gegeben ha­
ben, diese Kompetenzangelegenheit nicht auf 
dem Rücken der Behinderten ausgetragen 
wird, sondern daß die Länder seh r  rasch die 
erforder liche Zustimmung erteilen, damit 
dieses Gesetz sehr rasch verlautbart werden 
und in Kraft treten kann. 

Seitens der sozialistischen Fraktion wird 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
kein Einspruch erhoben; den darin enthalte­
nen verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
wird die ausdrückliche Zustimmung erteilt .  
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 9.44 

Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Siegfried Sattlberger. Ich 
erteile es ihm. 

9.44 

Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP , 
Oberösterreich): Herr P räsident! Herr Bun-

°desminister!  Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Hoher Bundesrat! Gestatten Sie mir,  
bevor ich in diese Materie kurz eingehe, doch 
einige Vorbemerkungen. 

In diesem Hohen Haus beschäftigen wir 
uns - und das hat schon meine Frau Vor­
rednerin gesagt - bei allen Gesetzwerdungen 
mit den Behinderten - sei es beim Straßen­
bau, sei es beim Bau von Schulen, sei es 
beim Bau von öffentlichen Gebäuden oder 
etwa bei Kfz-Novellen. Man beschäftigt sich 
immer wieder mit den Behinderten, um sie 
dahin gehend zu integrieren, in der Gesell­
schaft ihren Platz zu finden. 

Wenn ich mir heute die Rednerliste an­
schaue - zu diesem Gesetz sind sechs Red­
ner gemeldet - ,  dann kommt mir das fast so 
vor - ich bitte, das etwas provokant sagen 
zu dürfen - wie eine Alibiveranstaltung, in 
der wir uns zwar sehr  der Behinderten an­
nehmen, aber draußen in der Gesellschaft 
tragen wir eigentlich nicht sehr viel dazu bei. 
Ich werde dann später noch einmal darauf 
zurückkommen, aber ich glaube eines - das 
haben Sie, Frau Kollegin Hödl, auch schon 
gesagt - :  Es ist notwendig, daß wir die Inte­
gration der Behinderten in unsere Gesell ­
schaft akzeptieren. 

Vielleicht ein paar Vorbemerkungen zur 
Entstehung dieses Gesetzes. Nach dem Er­
sten Weltkrieg 1920 wurde das Invalidenein-
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stellungsgesetz geschaffen, damals jedoch lei­
der als Standesvertretung, das heißt - ich 
möchte es so formulieren - ,  der Zusammen­
schluß erfolgte eher auf politischer Ebene. 
Ich mache jetzt einen großen Sprung in das 
Jahr 1 945. Da ist es uns Gott sei Dank ge­
lungen, diese Standesvertretung - jetzt hätte 
ich fast gesagt, aufzulösen - zusammenzu­
schließen in einen großen Verband, in den 
Kriegsopferverband . 

Ich glaube, es war für diese Generation, 
die ja nicht nur den Zweiten Weltkrieg erlebt 
hat - teilweise handelte es sich um Men­
schen, die auch den Ersten Weltkrieg erlebt 
hatten - ,  schon eine große Aufgabe, ge­
meinsam für die Lösung der Probleme geistig 
oder körperlich Behinderter einzutreten.  Es 
war daher - ich scheue mich nicht, das hier 
zu sagen - ein großes Verdienst dieses 
Kriegsopferverbandes - und es hat sich diese 
Tätigkeit bis zur heutigen Zeit gelohnt - ,  
daß alle Voraussetzungen, vom Finanziellen 
angefangen bis hin zu all den infrastrukturel­
len Möglichkeiten geschaffen wurden. 

Es hat sich aber seit dem Jahr 1 945 Gott 
sei Dank doch ein iges geändert. Man muß 
feststellen, daß es nicht mehr so viele Kriegs­
opfer gibt, daß es nicht mehr so viele Kriegs­
versehrte gibt, daß es nicht mehr so viele 
Witwen gibt, daß bereits eine Verlagerung 
vom Kriegsopferbereich hin zum zivilen Be­
reich erfolgt ist. 

Das Jahr 1 988, in dem diese Novellierung 
des Behinderteneinstellungsgesetzes beschlos­
sen wird,  50 Jahre nach dem Einmarsch und 
43 Jahre nach Kriegsende, hat schon eine hi­
storische Bedeutung. 

Im privaten Arbeitsbereich - da gebe ich 
der Frau Kollegin vollkommen recht - ist es 
notwendig, daß noch mehr getan wird. Ich 
möchte die Behauptung aufstellen, daß diese 
1 530 S sogar etwas zu wenig sein könnten . 
Darf ich das, sehr  geehrter Herr Bundesmini­
ster, an Hand einiger Details erläutern. Ich 
nehme den Bezirk Kirchdorf. Dort gibt es 
derzeit 472 Arbeitslose - wobei jeder einzel­
ne zuviel ist -; von diesen 472 Arbeitslosen 
in einem kleinen Bezirk sind 206 zum Teil 
geistig, zum Teil auch körperlich behindert, 
wobei ich zugebe, daß es sicherlich Menschen 
gibt, die nicht vermittelbar sind; die kommen 
dann in Heime. Von diesen 206 Behinderten 
- das sind insgesamt 43 Prozent der bei uns 
in Kirchdorf gemeldeten Arbeitslosen - sind 
nur 62 Prozent in Betrieben eingeste llt. Das 

macht, auf die Gesamtsumme bezogen, 
31 Prozent aus. Also mehr als zwei Drittel 
haben keinen Arbeitsplatz. 

Daher ist die Forderung gerechtfertigt. sich 
im privaten Bereich, aber - nicht zu verges­
sen; ich scheue mich nicht, es zu sagen -
auch im öffentlichen Bereich, bei Bund, 
Land und Gemeinden, ebenso bei den Inter­
essenvertretungen, etwa bei den einzelnen 
Kammern, für Behinderte einzusetzen.  

Daher glaube ich, daß dieses Gesetz zwar 
wieder eine Hi lfe zur infrastrukturellen Ver­
besserung ist, aber trotzdem uns innerlich 
eigentlich noch die richtige Einstellung zur 
Integration der Behinderten fehlt. 

Ich habe vorhin schon erwähnt - auch 
Frau Kollegin Hödl hat das angeschnitten - ,  
daß wir bei den einzelnen Gesetzesmaterien 
auch die Schulgesetze dabei miteinbezogen 
haben. Es fehlt mir aber noch etwas, und 
erlauben Sie mir, das doch auch hier festzu­
stellen. 

Wir wissen, daß behinderte Kinder, die aus 
dem Bereich des Kindergartens, der Vorschu­
le, der al lgemeinen Sonderschule - also 
nicht aus jener der Schwerstbehinderten, son­
dern der al lgemeinen Sonderschule - in das 
Berufsleben integriert werden,  auf ihrem Ar­
beitsplatz äußerst fleiß ig, gewissenhaft und 
aufmerksam sind. Es fehlt vielleicht die gei­
stige Voraussetzung für die Berufsschulzeit. 
Herr Bundesminister!  Und in diesem Bereich 
wäre doch noch etwas zu tun, um diese Kin­
der zu fördern. 

Da bei uns in Oberösterreich ,, 1 0  Jahre 
Behindertenheim Altenheim" gefeiert wurde, 
darf ich von Herrn Landesrat lng. Reichl 
doch einige Zahlen, die mir sehr markant 
scheinen,  bekanntgeben. 

Laut der letzten Zählung im Jahre 1 986 
sind bei uns zirka 72 400 Personen bewe­
gungsbeeinträchtigt, wobei man dazusagen 
kann ,  daß sich die Bewegungsbeeinträchti­
gung nicht auf die geistige beschränkt. Der 
Anteil dieser Personen beträgt in der Alters­
gruppe bis 50 Jahre 5,5 Prozent, in der 
Gruppe von 50 bis 60 Jahren 8,6 Prozent 
und schließlich bei den 60- bis 70jährigen 
fast 1 6  Prozent. Es ist daher ein D urchschnitt 
von bewegungsbeeinträchtigten Personen von 
6 Prozent gegeben.  
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Im gesamten Bundesgebiet Österreich wä­
ren 13 000 Betriebe verpflichtet, Behinderte 
einzustellen, man wei ß  aber, daß nur 3 000 
Betriebe dieser Aufforderung oder diesem 
Gesetz Rechnung tragen und nachkommen. 
Würde jeder dieser 1 3  000 Betriebe noch je 
einen Behinderten aufnehmen, würde der 
Prozentsatz von sechs auf zirka vier sinken. 

Ich würde daher doch meinen, daß in bei­
den Bereichen, sowohl durch die öffentliche 
Hand als auch im privaten Bereich, noch 
sehr viel dazu beigetragen werden kann .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat ! Es muß bei uns ein großes 
Umdenken erfolgen. Es gibt eben Personen. 
die - wie schon vorhin erwähnt - geistig 
oder körperlich behindert sind. Ich glaube, 
wir dürfen dabei nicht nur den Behinderten 
sehen, sondern wir müssen ihn als vollwerti­
gen Menschen in unserer Gesellschaft sehen. 
Man sollte gewissenhaft, aufrichtig und ehr­
lich zu sich selbst sein und den Behinderten 
nicht als Behinderten, sondern als gleichwer­
tigen Partner anerkennen. 

Die Organisationseinheiten stel len wir 
nicht in Zweifel. Die Organisationseinheiten, 
die sich mit den Behinderten beschäftigen. 
sind selbstverständlich Notwendigkeiten, denn 
dort wird ja das erarbeitet, was wir im Parla­
ment, im Nationalrat und im Bundesrat, um­
zusetzen haben, um die schon vorhin er­
wähnten infrastrukturellen Voraussetzungen 
zu schaffen. 

Es wäre sicherlich noch einiges zu erwäh­
nen. Es haben bereits meine Vorredner er­
wähnt, daß eine Tarifangleichung bei öffent­
lichen Verkehrsmitteln erfolgt, wobei ich 
sage. wieder nur öffentliches Verkehrsmittel. 
Was ist mit den Verkehrsmitteln im privaten 
Bereich? - Auch da mü ßte etwas geschehen. 
Es würde s icherlich zu weit füh ren, all das 
noch näher auszuführen. 

Ich meine daher, daß es uns ge lingen muß, 
Behinderte sowohl in der Gesellschaft, am 
Arbeitsplatz als auch als Freunde anzuerken­
nen und zu integrieren. Ich glaube, wenn uns 
dieses Umdenken ge lingt, und wenn es ge­
lingt, auch bei anderen am Arbeitsplatz die­
sen Umdenkprozeß herbeizuführen, dann 
brauchen wir uns nicht mehr über Alibiver­
handlungen oder -behandlungen zu schämen, 
sondern können sagen: Wir sind über diese 
Phase hinausgekommen. 

In diesem Sinne wird die Österreichische 
Volkspartei dieser Novellierung, diesem Ge­
setz zustimmen. (Allgemeiner Beifall.) 9.55 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Jürgen Weiss. Ich erteile es 
ihm. 

9.55 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarl­
berg): Herr Präsident! Hohes Haus !  Den bis­
herigen Beratungen konnten Sie schon ent­
nehmen, daß das mit der Änderung des I nva­
lideneinstellungsgesetzes verfolgte sachliche 
Ziel auch in der Länderkammer des Parla­
ments außer Streit steht: die S icherung we­
sentlicher Leistungen und Schutzbestimmun­
gen für die E rwerbstätigkeit von Behinderten 
unabhängig von der Ursache ihrer Behinde­
rung. Diese Einigkeit ist nicht nur dari n  be­
gründet, daß es sich um eine immer größer 
werdende Zahl von Menschen handelt, denen 
von Geburt an oder als Folge eines Schick­
salsschlages die Teilnahme am gesellschaftli­
chen oder wirtschaftlichen Leben nur unter 
großen E rschwernissen oder überhaupt nicht 
möglich ist. Das wäre wohl eine zu vorder­
gründige Einigkeit. Auch wenn es nur wenige 
Behinderte gäbe, müßte ihnen in derselben 
Weise die Hilfe der Gesellschaft allein aus 
Solidarität und Nächstenliebe gesichert se in.  

Dieses Bewußtsein hat sich als Teil des 
sozialen Fortsc hritts nur schrittweise entwik­
kelt und ist in manchen . Bereichen - die 
Vorrednerinnen und Vorredner sind ja schon 
darauf eingegangen - noch entwicklungsbe­
dürftig, vom Nachholbedarf im Umgang mit 
Randgruppen ganz abgesehen. 

Nicht nur die Gedankenlosigkeit noch allzu 
vieler Bauherren, Verkehrsträger oder öffent­
licher Einrichtungen sind nach wie vor ein 
Ärgernis - da muß ich Frau Kol legin Dr.  
Hödl voll zustimmen - ,  es ist auch die zwi­
schen herzloser Gleichgültigkeit und ver­
steckter Aggression schwankende tagtägliche 
Diskriminierung im k leinen, in den mit­
menschlichen Beziehungen .  

Behinderung darf und kann heute nicht 
mehr wie früher verschämt, versteckt oder 
abgesondert werden. Sie ist ein Teil unseres 
Gemeinschaftslebens geworden.  Vor diesem 
Hintergrund ist die gleichzeitig mit der Än­
derung des Invalideneinstel lungsgesetzes vom 
Nationalrat verabschiedete Entschließung so 
wichtig, wonach behinderte Menschen vor­
rangig über den Arbeitsmarkt und nicht nur 
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iso liert in geschützten Werkstätten in das Er­
werbsleben eingegliedert werden sollen. Er­
freulicherweise dürfte diese Entschließung 
beim Sozialminister offene Türen einrennen,  
hat er s ich doch im jüngsten Bericht zur 
Lage der behinderten Menschen ebenfalls zu 
diesem Grundsatz bekannt. 

Dem ist nichts hinzuzufügen, Lediglich der 
Hinweis, daß auf diesem Gebiet nicht nur 
aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds, sondern 
auch aus den Länderbudgets viel beigetragen 
wird .  

I ch  habe zu Beginn bewußt betont, daß das 
sachlic he Ziel des Gesetzes nur zur Bekräfti­
gung Anlaß gibt. Über ein damit verbunde­
nes taktisches Ziel des Nationalrates und 
wohl auch der Bundesregierung und über die 
Zweckmäßigkeit des Weges, aber auch über 
die Vorgangsweise bei der Gesetzwerdung 
kann im Bundesrat nicht einfach der Mantel 
der Einigkeit im Schweigen gebreitet werden. 

Eine parlamentarische Diskussion, gerade 
in der Länderkammer, so ll ja schließlich auch 
der Herausarbeitung abweichender Überle­
gungen und der Verhinderung von Mi ßver­
ständnissen durch Klarheit dienen. 

Meine Damen und Herren ! In immer kür­
zer werdenden Abständen wird von dieser 
Stelle und von anderen Orten aus beklagt, 
daß die Zuständigkeitsverteilung der Bundes­
verfassung im Laufe der Zeit ein Flickwerk 
wurde, ein Fleckerlteppich, bei dem sich viel­
fach ohne jede sachliche Systematik Bundes­
und Landesgesetzgebung, Bundes- und Lan­
desvollziehung, mittelbare Bundesverwaltung 
und Auftragsverwaltung, Pri vatwirtschaftsver­
waltung des Bundes und der Länder, interna­
tionale Abkommen, Regelungsdefizite und 
Doppelgleisigkeiten bunt aneinanderreihen, 
wobei im Laufe der Zeit die von vornherein 
matten Farben der Länder weiter verblaßt 
sind. Besonders drückend wird das bei Pro­
blemfeldern empfunden, die wie etwa die So­
zialpolitik seit 1 920 ganz neue I nhalte erhal­
ten haben oder wie etwa die Umweltpolitik 
ein Kind unserer Zeit sind. 

Dem Ruf nach Strukturbereinigung und 
der Forderung nach effizienteren Lösungen 
akuter ProbLeme foLgt häufig die Forderung 
des Bundes auf den Fuße, einheitliche Rege­
lungen und zentrale Vollziehung haben zu 
müssen. Dabei wird die Einheitlichkeit viel­
fach zum Selbstzweck erhoben und dient 

nicht selten auch als Feigenblatt vor eigenen 
Blößen. 

Wir werden hoffentlich bald anläßlich der 
Verabsch iedung einer Verfassungsnovelle zur 
Neuordnung verschiedener Zuständigkeitsbe­
reiche Gelegenheit haben, darüber ausführli­
cher zu reden.  

Ich habe jetzt um die " Etikette Föderalis­
musnovelle" absichtlich einen Bogen ge­
macht, weil sie in Wirklichkeit um eine nach­
haltige Stärkung der Bundesländer ihrerseits 
einen weiten Bogen macht. Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates über eine 
Änderung des Invalideneinstellungsgesetzes 
beinhaltet auch eine Verfassungsbestimmung, 
m it der der Bund auf Dauer, und nicht wie 
bisher und anderenorts - etwa be i den gan­
zen Wirtschaftsgesetzen - befristet, Länder­
zuständigkeiten an sich z ieht, ohne gleichzei­
tig Doppelgleisigkeiten im Förderungsbereich 
zu bereinigen. Daß dies notwendig wäre, be­
weist die vom Nationalrat gleichzeitig mit 
dem Gesetz verabschiedete Entschließung, 
wonach eine engere Zusammenarbeit des 
Bundes mit den Ländern anzustreben ist .  
Daraus folgt, daß offenbar auch der Natio­
nalrat der Meinung ist , daß diese Zusammen­
arbeit der Bundesregieru ng bisher nicht opti­
mal gestaltet wurde . 

Eine solche Zusammenarbeit ist auch hoch 
an der Zeit. Nicht o hne Grund haben sowohl  
die Landeshauptleutekonferenz, die Landesfi­
nanzreferenten-Konferenz und die Landesso­
zialreferenten-Konferenz - nicht die ÖVP, 
sondern die Repräsentanten der Länder, dar­
unter auch zahlre iche Sozialisten - gegen 
das Gesetz schwerste Bedenken geäußert. 

Ich zitiere aus dem Beschluß der Landesso­
zialreferenten-Konferenz vom 26. Mai dieses 
Jahres: 

"Die Landessozialreferenten-Konferenz 
schließt sich dem Beschluß der Landeshaupt­
männer-Konferenz vom 15. April 1 988, das 
derzeitige Invalideneinstellungsgesetz 1 969 
auf etwa fünf Jahre zu ver längern, an und 
schlägt vor, während dieser Zeit zu einer 
inhaltlichen Neuregelung der Behinderten­
Einste llung zu gelangen." - Dann kommen 
verschiedene Vorschläge, wie sich die Landes­
sozialreferenten-Konferenz das vorstellen 
würde .  

In der Regierungserklärung der gegenwärti­
gen Bundesregierung war festgehalten, daß 
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durch den Bund der Weiterbestand des Inva­
lideneinstellungsgesetzes gesichert werden 
soll. Ich hätte mir nun erwartet, daß der 
Sozialminister, der wegen e iner Verpflich­
tung, die auch in unserem Interesse ist, leider 
nicht mehr anwesend sein kann - daher ist 
es m ir ein b ißchen unangenehm, ihn jetzt in 
Abwesenheit kritisieren zu müssen, aber ich 
muß es (Bundesrat K ö p f: Früher hast du 
dir auch nichts gedache, wenn du ihn kritisiert 
hase!) - , einen Beitrag dazu leistet, das, was 
die Bundesregierung als Absicht festgehalten 
hat, gemeinsam mit den Ländern in die Tat 
umzusetzen. - Nichts hat er getan ! Zumin­
dest hat er keine Regierungsvorlage, n icht 
einmal einen Ministerialentwurf zustande ge­
bracht. Im nachhinein glauben wir auch zu 
wissen, warum: wei l  er offenbar kein Begut­
achtungsverfahren und keine Verhandlungen 
mit den Ländern wollte. 

Wenn es richtig ist, daß aus dem Ministeri­
um oder durch Dritte über den Zeitpunkt 
des Auslaufens des alten Gesetzes hinaus, 
also über das Jahresende 1 989 hinaus, Finan­
zierungszusagen gemacht wurden, wäre es 
um so mehr seine Pflicht gewesen, selbst 
aktiv zu werden. Gerade wenn es um Verfas­
sungsänderungen zum Nachtei l  der Bundes­
länder geht, hätte ein Regierungsmitglied die 
Pflicht. von sich aus das Gespräch mit den 
Ländern im Wege eines ordentlichen Begut­
achtungsverfahrens zu suchen, zumal - das 
alte Gesetz wäre ja bis Ende 1989 in Gültig­
keit geblieben - kein Zeitdruck bestanden 
hat. 

Statt dessen kam es zu Initiativanträgen im 
Nationalrat, d ie ihrerseits dann die Landes­
hauptleute, die Landesfinanzreferenten und 
d ie Landessozialreferenten auf den Plan rie­
fen.  Auch in dieser Phase hat man noch 
nichts davon gehört, daß sich der Sozialmini­
ster vermittelnd eingeschaltet hätte. Im Ge­
genteil :  Die Einrichtung eigener Bundesso­
zialämter, wie die Invalidenämter nach seinen 
Vorstellungen künftig heißen sollen, wurde 
ins Auge gefaßt, um die vorhandenen Dop­
pelgleisigkeiten im Förderungsbereich mit 
den Sozialämtern der Landesregierungen al­
lein schon von der Bezeichnung her noch 
augenfälliger zu machen. Das ist auch wohl 
des Pudels Kern der ganzen Diskussion! 

Daß wir in arbeitsrechtlichen Fragen der 
Behinderteneinstellung und in der Einhebung 
von Ausgleichstaxen für das ganze Bundesge­
biet gleichmäßige Regelungen brauchen, steht 
für mich außer Streit. Ob es nur ohne Län-

der möglich gewesen ist, wird von versch iede­
nen Standpunkten aus anders beurteilt, aber 
daran sollte das Einvernehmen mit den Län­
dern wohl nicht scheitern. 

Den Behinderten selbst interessiert viel 
mehr, wie er möglichst einfach,  flexibel und 
bürgernah zu den für ihn notwendigen Lei­
stungen kommt. Und da erhebt s ich schon zu 
Recht die Frage, warum es dazu Doppelglei­
sigkeiten zwischen Bundessozialämtern - ich 
nehme jetzt die neue Bezeichnung vorweg -
und den Sozialämtern der Landesregierungen 
und Bezirkshauptmannschaften braucht. Aus 
gutem Grund - offensichtlich zur Vermei­
dung solcher Doppelgleisigkeiten - sieht Ar­
tikel 1 02 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsge­
setzes vor, daß die Betrauung von Bundesbe­
hörden im Bereich der mittelbaren Bundes­
verwaltung der Zustimmung der beteiligten 
Länder bedarf. Der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes hat im Zuge der parla­
mentarischen Beratungen in einem sehr  aus­
führlichen Gutachten darauf ausdrücklich 
hingewiesen .  

Der Herr Sozialminister hat bisher s o  ge­
tan, als ob ihn das offenbar nicht allzuviel 
anginge. Jedenfalls hat es bisher keine Ge­
spräche mit den Ländern darüber gegeben, 
ob und allenfalls unter welchen Bedingungen 
diese Zustimmung erteilt wird. Der National­
rat - so auch wir - mußte daher ein Gesetz 
in der Ungewißheit beschließen, ob es auch 
tatsächlich kundgemacht werden kann. Das 
ist nicht nur ein grobes Versäumnis, sondern 
ein bißchen auch Ausdruck einer Gesinnung, 
die Zusammenarbeit mit den Ländern mög­
lichst gar nicht brauchen zu wollen.  

Auch wenn die meisten Tätigkeiten der In­
val iden- und künftigen Bundessozialämter als 
Privatwirtschaftsverwaltung deklariert und so­
mit den Verhandlungen m it den Ländern und 
deren Zustimmung entzogen werden, ändert 
das nichts am Versäumnis und verstärkt den 
Eindruck davon, worum es offenbar geht, 
nämlich um Konkurrenz statt um Koopera­
tion mit den Bundesländern. 

Wir stimmen heute der Änderung des In­
val ideneinstellungsgesetzes und der damit 
verbundenen Verfassungsbestimmung - ob­
wohl es aus den Ländern dazu auch kritische 
Stimmen gegeben hat und noch geben wird 
- nach reifl icher Überlegung aus folgenden 
Gründen zu: Der Schwerpunkt der Auseinan­
dersetzung mit den Ländern liegt nicht im 
Bereich der Zuständigkeit für die Gesetzge-
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bung, sondern im Bereich der Vollziehung, 
vornehmlich der Privatwirtschaftsverwaltung. 
Daher wurde von den Ländern der ursprüng­
liche Widerstand gegen die Verfassungsbe­
stimmung offenkundig auch nicht aufrechter­
halten. Die Behinderten haben weiters ein 
Recht darauf, daß ungeachtet der b isherigen 
Versäumnisse des Sozialministers rasch klar­
gestellt ist, wie es nach dem Auslaufen des 
alten Gesetzes weitergehen soll .  Das wollen 
wir nicht nachträglich in Frage stellen. 

In  diesem Sinne wollen wir dem Sozialmi­
nister auch keinen etwas formalistischen 
Standpunkt, den man auch beziehen könnte , 
ermöglichen, die Zustimmung der Länder 
erst zu beschlossenen Gesetzen einholen zu 
können. Es läßt sich durchaus der Stand­
punkt vertreten, verhandeln über die Zustim­
mung zu Gesetzen kann man erst dann, 
wenn das Gesetz tatsächlich vorliegt. 

Der Sozialminister soll mit den Ländern 
zügig verhandeln können, zumal das Gesetz 
bereits mit 1 .  Jänner 1989 in Kraft treten 
soll. Durch die bisherige Untätigkeit, das 
Feld zu sondieren, wurde ohnedies schon viel 
Zeit versäumt. 

Die außerhalb der unmittelbaren Gesetzge­
bung angesiedelten Wünsche und Vorschläge 
der Länder für eine kooperative, bürgernahe 
und möglichst einfache Vollziehung des Ge­
setzes im besonderen und der Förderungs­
maßnahmen für Behinderte im al lgemeinen 
können unter den gegebenen Verhältnissen 
von den Ländern besser in rasch zu führen­
den Verhandlungen als in von uns verzöger­
ten Verhandlungen vertreten werden. Wir 
wollen daher die Länder für diese Verhand­
lungen weder durch Verzögerung mit Beein­
spruchung oder Nichtzustimmung in Zeit­
druck bringen noch durch ein Nein präjudi­
zieren. Es reicht nach unserer Ansicht, wenn 
sie vom Nationalrat präjudiziert und vom So­
zialminister unter Zeitdruck gesetzt sind. 
(Be[fall bei der Ö VP und bei Bundesräten der 
SPO.) 10.09 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Josef Weichenberger. 
Ich erteile es ihm. 

10.09 

Bundesrat Josef Weichenberger (SPÖ, 
Salzburg) :  Herr Vorsitzender! Meine sehr  
verehrten Damen und Herren! Ich darf den 
Ausführungen meines Vorredners hinzufü­
gen , daß es einfach nicht sti mmt, daß in die 

Beratungen - und auch schon bei den Bera­
tungen in der letzten Legislaturperiode - die 
Länder nicht einbezogen worden wären.  

Ich darf in Erinnerung rufen, daß bei  den 
Beratungen der Herr Abgeordnete von der 
ÖVP Feurstein in Anwesenheit der Länder­
vertreter erk lärt hat, diesem Vorhaben, die 
Verfassungsbestimmungen zu ändern, die Zu­
stimmung zu geben . 

Meine Damen und Herren ! Der Schwer­
punkt der vorliegenden Novelle ist sicherlich 
die Aufhebung der Befristung. Wir stimmen 
diesem Vorhaben nachdrücklich zu, da im 
Rahmen des Invalideneinstellungsgesetzes 
eine Reihe langfristiger Initiativen begonnen 
wurden, die über das Jahr 1989 hinausrei­
chen, wie zum Beispiel die Errichtung und 
Förderung geschützter Werkstätten. Vor al­
lem aber kann nach meiner Einschätzung der 
Kündigungsschutz für begünstigte Invalide 
auf diesem Wege einer dauerhaften Lösung 
zugeführt werden. Dies ist der erste bemer­
kenswerte Punkt an der Politik für Behinder­
te. 

Diesem Bundesgesetz liegt die sozialpoliti­
sche Zielvorstellung zugrunde , dem behinder­
ten Menschen eine möglichst umfassende 
Eingliederung in Beruf und Gesellschaft zu 
bieten, wobei die berufliche Rehabilitation 
und die Integration in das allgemeine Er­
werbsleben im Vordergrund stehen . 

Die Bestimmungen des Invalideneinstel­
lungsgesetzes - jetzt um wesentliche Perso­
nengruppen erweitert und richtigerweise auch 
Behinderteneinste llungsgesetz benannt 
umfassen sowohl für begünstigte Invalide als 
auch für den Dienstgeber Hilfen und Förde­
rungen.  

Schon mit dem Bundesgesetz vom 
1 2. Dezember 1985 wurde das bestehende In­
valideneinstellungsgesetz von 1969 mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner 1986 geändert. 

Zu den wichtigsten Änderungen zählten: 
die Anhebung der Ausgleichstaxe auf monat­
lich 1 530 S ,  die jedoch in dieser Höhe erst 
im Jahre 1 987 zu entrichten war, da die 
E ntrichtung der Ausgleichstaxen, wie bekannt 
ist, jeweils für das vorangegangene Kalender­
jahr im nachhinein vorgeschrieben wird .  

Das gleiche gilt auch für die Gewährung 
von Prämien für D ienstgeber, die mehr be­
günstigte Invalide beschäftigen, als ihrer Ein-
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stellungspflicht entspricht, sowie für nichtein­
stell ungspflichtige Dienstgeber - das sind 
also jene Betriebe, die weniger als 
25 Beschäftigte aufweisen - ,  die begünstigte 
Behinderte beschäftigen. Die E rhöhung die­
ser Prämie erstreckt sich auf 75 P rozent, vor 
1985 waren es 50 P rozent der jeweiligen Aus­
gleichstaxe. 

Es ist im besonderen Maße zu begrü ßen , 
daß mit diesem Gesetzesbeschluß die E rrich­
tung und der Ausbau der geschützten Werk­
stätten und der damit in Verbindung stehen­
den Aktivitäten unvermindert fortgesetzt 
werden kann . Gemäß einem mir zur Verfü­
gung stehenden Bericht standen im O ktober 
des Vorjahres, das heißt also im Jahr 1 987,  in 
den geschützten Werkstätten in Wien, St. 
Pölten, Stadtschlaining im Burgenland, in 
Graz, in Kapfenberg, in Klagenfurt, in Mit­
tenwald, in Wolfsberg, in Salzburg, in Linz 
und in  Vomp in Tirot insgesamt 
92 1 Dienstnehmer, davon 764 behinderte Ar­
beitnehmer in Beschäftigung bezieh ungsweise 
in Ausbildung. 

Finanzierungsbasis für die E rweiterung der 
Förderungsmöglichkeiten sowie für die Er­
richtung und den Ausbau der geschützten 
Werkstätten ist überwiegend die Ausgleichs­
taxe. 

Meine Damen und Herren!  Das Behinder­
teneinstellungsgesetz verpflichtet jene Dienst­
geber.  die 25 oder mehr Dienstnehmer be­
schäftigen , auf je 25 Dienstnehmer minde­
stens einen begünstigten Behinderten zu 
beschäftigen. Kommt ein Dienstgeber diesem 
gesetzlichen Auftrag nicht oder nicht voll­
ständig nach, so hat er für jeden n icht besetz­
ten Pflichtplatz die Ausgleichstaxe zu ent­
richten. Diese wird jährlich im nachhinein 
von den Landesinval idenämtern gemäß § 9 
Abs. 1 des Gesetzes vorgeschrieben und be­
trug im Jahr 1985 760 S. F ür die nächstfol­
genden Jahre wurde sie mit 1 530 S festge­
legt. 

Ich schließe mich der Meinung meines 
Vorredners, des Bundesrates Sattelberger an, 
daß es zweckmäßig wäre, diesen Betrag we­
sentlich zu erhöhen. Auch im Begutachtungs­
verfahren hat die Stellungnahme des Arbei­
terkammertages dies beinhaltet, und man war 
der Auffassung, daß dadurch tatsächlich 
mehr Behinderte in Betrieben eingestellt wer­
den können. 

Mit den sogenannten Mehreinnahmen des 
Ausgleichsfonds so ll und wird vornehmlich 
das Ziel ,  d ie Arbeitslosigkeit von behinderten 
Menschen so gering wie nur möglich zu hal­
ten, verfolgt. 

Die Bemühungen um die berufliche Reha­
bil itation behinderter Menschen werden mit 
dem Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel 
getragen, wie folgenden Zahlen zu entneh­
men ist: Für  die Ausbildung und berufliche 
Förderung von Behinderten wurden aus Mit­
teln der Arbeitsmarktförderung im Jahr 1984 
209,8 Millionen Schilling, 1985 
28 1 ,2 M illionen Schill ing, 1986 dann schon 
346,5 Millionen Schill ing ausgegeben. Für 
1987 werden diese Ausgaben nach Vorliegen 
der Abrechnung etwa 400 Mil lionen Schilling 
betragen. 

Sehr stark angestiegen sind die Ausgaben 
der Arbeitsmarktförderung für Arbeitsbe­
schaffung, und zwar von 5 1 ,6 Mil lionen im 
Jahre 1984 auf 1 06,6 Millionen im Jahr 1985 
und auf 1 34,9 Millionen im Jahr 1986. Auch 
da wird sich eine Reduzierung für das letzte 
Jahr nicht abzeichnen. 

Hiezu kommen noch Förderungen aus dem 
Ausgleichstaxfonds. Hieraus wurden für Ein­
zelförderungen von 1984 bis 1986 jährlich 
zwischen 59,3 Millionen und 7 1 ,2 Millionen 
Schil l ing geleistet. 

Von den genannten Beträgen entfielen im 
Jahre 1 986 34,4 Millionen auf Zahlungen an 
Dienstgeber , und ebenfalls an die Dienstge­
ber ergingen aus dem Ausgleichstaxfonds 
weitere Mittel als Prämien für die vermehrte 
Beschäftigung begünstigter Personen. 1986 
waren dies 2 1 ,4 Millionen Schilling.  

Als Subventionen aus dem Ausgleichstax­
fonds für die Errichtung und den Betrieb 
von geschützten Werkstätten wurden gelei­
stet: im Jahre 1 984 70,7 M illionen, 1986 be­
reits 1 22 M il lionen Schill ing. Die gesamten 
Ausgaben des Ausgleichstaxfonds betrugen 
von 1 984 b is 1987 jährlich zwischen 
2 1 2  Millionen und 330 Millionen Schilling. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, daß 
auch die Länder für Zwecke der Rehabilita­
tion beachtliche Mittel aufgewendet haben .  
I m  Jahr  1985 zum Beispiel wurden für beruf­
liche E ingliederung und Beschäftigung zu­
sätzlich annähernd 900 Mil lionen Schilling 
ausgegeben. 
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Diese Zahlen lassen erkennen, daß die 
Aufwendungen für die berufl iche Rehabilita­
tion im Bere ich  der Bundesverwaltung und 
der Länder einen hohen und im Regelfal l  
steigenden Stand erreicht haben. 

Aber im Bereich der gesetzlichen Sozial­
versicherung werden noch wesentlich höhere 
Ausgaben getätigt. So betrugen die Ausgaben 
für Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge 
der Pensionsversicherung und U nfal lversiche­
rung zusammengerechnet im Jahr 1 986 
4 280,7 Millionen Schi lling. 

Meine verehrten Damen und Herren !  Die­
se Zahlen stellen bei weitem keine vol lständi­
ge Erfassung der Geldmittel dar, die von den 
verschiedenen Stellen,  den Gebietskörper­
schaften, den Fonds, den Selbstverwaltungs­
körpern, auf den verschiedenen Gebieten der 
Rehabil itation aufgewendet werden und zei­
gen auch den hohen finanziellen Aufwand, 
der zur Verbesserung der Lage behinderter 
Menschen heute in Österreich genützt wird. 

Meine Damen und Herren!  Es ist daher 
keinesfalls richtig oder angebracht, wenn bei 
der Behandlung dieser Gesetzesvorlage zum 
Beispiel die Frau Abgeordnete zum National­
rat Dr. Partik-Pable meinte ,  Behindertenpoli­
tik hätte hier im Parlament erst durch ihr 
Zutun an Bedeutung gewonnen. Das stim mt 
sicher nicht. (Zwischenruf bei der Ö VP.) 

Sicher ist, daß wir die Aufgabe haben, uns 
dieser Fragen ständig anzunehmen, und be­
müht sein müssen, Verbesserungen zu erzie­
len. Richtig ist, daß in letzter Zeit die Pro­
bleme und Anliegen der behinderten Men­
schen in Österreich durch die Medien in ver­
stärktem Maße zu einem Gegenstand des 
Interesses der Öffentlichkeit geworden sind. 

Der Fortbestand des Invalideneinstellungs­
gesetzes als Behinderteneinstellungsgesetz ist 
für die Betroffenen von enormer Bedeutung, 
denn ein Auslaufen des Gesetzes mit 
3 1 .  Dezember 1989 hätte e ine wesentliche 
Verschlechterung im Bereich der beruflichen 
und sozialen Rehabilitation vieler Behinder­
ter mit sich gebracht, etwa den Entfall der 
Verpfl ichtung, auf geeigneten Arbeitsplätzen 
für Behinderte eingeste llt zu werden,  den 
Entfall der Kündigungsbestimmungen und 
des Verbots der Entgeltminderung und den 
Entfall aller Individualhilfe zur orthopädi­
schen Versorgung, zur Mobilität und für all­
gemeine Fürsorgemaßnahmen, keine Arbeits­
plätze in geschützten \Verkstätten. 

Aber auch bezogen auf die Arbeitgeber 
hätte es folgende Verschlechterungen gege­
ben :  E ntfal l  der Förderung bei Schaffung ei­
nes zusätzlichen Arbeitsplatzes für einen Be­
hinderten, Entfall der Zuschüsse zu den 
Lohnkosten wegen Minderleistung einzelner 
Behinderter auf bestimmten Arbeitsplätzen, 
Entfal l  der Förderung für die Anschaffung 
behindertengerechter Maschinen und Anla­
gen und E ntfall der Möglichkeit, kostengün­
stig Arbeitsaufträge an Behindertenwerkstät­
ten zu erteilen. 

Durch das Behinderteneinstellungsgesetz 
werden Sonderprogramme zur beruflichen 
Eingliederung von Behinderten gefördert 
werden .  Die Behinderten und die Länder ha­
ben verstärktes Mitspracherecht im Aus­
gleichstaxfondsbeirat erhalten. Gemäß den 
Wünschen der Länder werden künftig je drei 
Mitglieder die Interessen der Länder zu ver­
treten haben. Die Landesarbeitsämter haben 
in Zusammenarbeit mit den Invalidenämtern 
weiterhin dafür zu sorgen, daß Behinderte 
Arbeitsplätze bekommen. 

Meine Damen und Herren! Viele Aufgaben 
stehen noch bevor, vorliegende und weitere 
Entschließungen sol len behandelt werden. 
Mit dem Beschluß des Behinderteneinstel­
lungsgesetzes vollziehen wir eine richtungs­
weisende Handlung, da das befristete I nvali­
deneinstellungsgesetz durch ein neues, unbe­
fristetes Gesetz ersetzt wird. 

Mit dem Behinderteneinstellu ngsgesetz 
wird ein gemeinsamer Weg für alle Behinder­
ten gegangen. Diesen gemeinsamen Weg so l­
len alle nach ihren Kräften unterstützen! Die 
Aufforderung ergeht sowohl an die Betriebe, 
Behinderte einzustellen, als auch an die öf­
fentliche Hand, das gleiche zu tun. Bemühen 
wir uns, gemeinsam mit dem B undesministe­
rium, mit dem Herrn Bundesminister Alfred 
Dallinger, das Los der Behinderten zu er­
leichtern. - In diesem Sinne stimmen wir 
gerne dieser Gesetzesvorlage zu. (Allgemeiner 
Beifall.) 10.24 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck. Ich ertei­
le es ihm. 

10.24 

Bundesrat Dr. Herbert Schambeck eÖVp, 
Niederösterreich) :  Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herrenl Hoher B un­
desrat ! Das Leben des Menschen bringt ne­
ben dem regelmäßigen Ablauf auch - um es 
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mit Worten Karl Jaspers auszudrücken -
Grenzsituationen, die es zu bewältigen gilt, 
dazu zählt das Behindertsein. 

Behinderung ist eine ganz wesentliche 
Form des Lebens. Wir wissen,  daß jeder 
zehnte Österreicher körperlich oder geistig 
behindert und jeder siebente Österreicher 
chronisch krank ist. Diese Behinderung kann 
angeboren oder erst entstanden sein .  Gerade 
der Hinweis auf diese letztgenannte, nämlich 
die "gewordene" Behinderung soll deutlich 
machen, daß jeder, der im Augenblick noch 
nicht behindert ist, es im nächsten Augen­
blick werden kann. (Vizepräsidenc 
5 t r u t z e n  b e r g e r übernimmt den Vor­
sitz.) 

Die Anliegen der Behinderten gehen somit 
alle an. Das heutige Thema berührt mich in 
mehrfacher Hinsicht. Es berührt mich aus 
der Sicht des Verfassungsrechtes. Ich habe 
mich schon vor Jahren damit in der Fest­
schrift für den Präsidenten des Deutschen 
Bundesarbeitsgerichts, Gerhard Müller, in ei­
ner Abhandlung " Der Behinderte und das 
Verfassungsrecht" , einem Beitrag zum Ver­
ständnis österreichischer Sozialstaatlichkeit. 
auseinandergesetzt. Es berührt mich als Lei­
ter des Österreichischen Instituts für Arbeits­
marktpolitik an der Universität Linz. Ich 
möchte den Namen des Vize kanzlers und 
ehemal igen Sozialministers Ing. Häuser nen­
nen, der damals gemeinsam mit unserem Lin­
zer Institut die Initiative zu einer eigenen 
Rehabilitationsstudie ergriffen hat. in der wir 
uns mit der Stellung des Behinderten beson­
ders beschäftigt haben .  Ich bin auch damals 
mit meinen beiden Stellvertretern in der In­
stitutsleitung, dem Herrn Hofrat Professor 
Bernfeld und dem Herrn Universitätsprofes­
sor Dr. Fröhler, nach Heidelberg gefahren. 
Ich kann alle Damen und Herren dazu einla­
den, das einmal zu tun, wenn Ihr zeitlicher 
Rahmen erlaubt, das Rehabil itationszentrum 
in Heidelberg zu besuchen ,  das in bezug auf 
die Betreuung der Behinderten ganz vorbild­
lich ist. 

Will unsere heutige Gesellschaft in einem 
Staat mit demokratisch-republikanischer 
Staatsform ihre Aufgaben gegenüber jeder­
mann erfüllen, dann wird sie in Vollzieh ung 
des demokratischen G leichheitsgebotes - das 
im Artikel 2 des Staatsgrundgesetzes ebenso 
enthalten ist wie im Artikel 7 des Bundes­
Verfassungsgesetzes - jedermann, ob ge­
sund, krank oder behindert, eine Möglichkeit 
zur entsprechenden Entfaltung se iner Persön-

lichkeit geben müssen. Ungleichheiten sind 
dabei nach der Rechtssprechung des Verfas­
sungsgerichtshofes dort bekanntlich nicht 
verfassungswidrig, wo sie sachlich gerechtfer­
tigt sind. Die Behinderung ist ein solcher 
gerechtfertigter Differenzierungsgrund. Es sei 
auch bemerkt, daß diese Forderung in be­
stimmter Weise geradezu ein Widerspruch zu 
einer Tendenz der Demokratie ist, die in 
einem Konformitätsdruck auf Nivell ierung 
hin ausgerichtet ist. 

Je weniger nun die Situation des Behinder­
ten von der auf Normalität ausgerichteten 
Gesellschaft - die im Industriezeitalter be­
sonders auf Leistung hin bedacht ist - nicht 
berücksichtigt wird , desto größer werden die 
Zwänge dieser Ordnung auf den Behinder­
ten ,  dessen Ausnahmesituation auch Ausnah­
meregelungen und Ausnahmehilfe verlangt . 

Die heutige Gesellschaft wird aber nur 
dann den Leistungserfordernissen der Indu­
striegesellschaft gerecht, wenn sie all ihren 
Möglichkeiten entsprechend die Gelegenheit 
zu dieser Leistungserbringung auch den Be­
hinderten eröffnet. 

Ein Kenner der praktischen Behinderten­
hilfe,  Direktor Hans F ranc, der führend im 
Sozialen Hilfswerk tätig ist, bemerkte einmal 
dazu - ich erlaube mir zu zitieren - :  

"Von Behinderten abgelehnt wird, wenn 
sie durch .gro ße karitative Aktionen von einer 
sozialen Offentlichkeit mit frommen Durch­
halte- und Ermutigu ngsparolen empfangen 
werden .  Es bringt ihnen nichts, wenn sie 
dauernd ihres Andersseins und ihrer Krank­
heit bewußt werden und Verständnis und 
bloße Mitleidsbezeugungen bekommen. Der 
grö ßte Wunsch eines Behinderten ist, akzep­
tiert zu sein,  wie jeder andere lustig sein zu 
können,  Kontakte zu haben, natürlich und 
unbefangen anderen Menschen zu begegnen" 
und - lassen Sie mich das hinzufügen -
auch so wie andere Menschen Leistungen er­
bringen zu können und eine Arbeit tun zu 
dürfen. 

Die Arbeit hat einen Wert für al le - nicht 
nur für die, d ie wirklich in unserer Lei­
stungsgesellschaft Fuß fassen und bestehen 
können. Eine Reintegration ist auch in bezug 
auf die Arbeit erforderlich. Es kann auch nur 
dann jemand Freizeit erleben, wenn er eine 
Arbeitszeit hat, und die Arbeit - hier ver­
weise ich auch auf die Sozialenzyklika Papst 
Johannes Paul II - ist von einer besonderen 
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Bedeutung für die Persönlichkeitsentfaltung 
als Ausdruck der sozialen Kommunikation, 
der Anerkennung und der Selbstbestätigung. 
Eine humane Arbeits'.,J, elt verlangt daher 
auch eine Anerkenn ung der Behinderten .  

Gerade behinderte Menschen, vor allem 
auch Jugendliche, benötigen auch e igene Ein­
richtungen zur Berufsfindung, zur Berufsein­
übung, zur Arbeitserprobung und Arbeits­
markteingliederung und unter Umständen, 
wenigstens für eine gewisse Zeit und über­
gangsweise geschützte Werkstätten oder ge­
schützte Arbeitsplätze. 

Neben dem zu bewältigenden Problem der 
Arbeitsmarktintegration ist auch das Problem 
der sozialen Intergration zu beachten. Ich 
verweise nur auf d ie betreuten Wohngemein­
schaften.  

Hohes Haus! Als Vertreter eines Bundes­
landes erlauben Sie mir hier vor al lem in der 
Länderkammer ergänzend zu dem, was auch 
schon meine Vorredner betont haben, auf das 
hinzuweisen, was aufgrund einer Kompetenz­
lage, die bei uns gerade zu bedenken ist, 
auch die Bundesländer geleistet haben. Wo­
bei ich sagen möchte, daß die Notwendigkeit 
der Behindertenhilfe im Zusammenhang mit 
der gesamten Kompetenzverteilung und der 
föderalistischen Situation Österreichs zu se­
hen ist . 

Meine Damen und Herren! Die Behinder­
tenhi lfe der Bundesländer hat sich vo r allem 
in den letzten Jahren dynamisch entwickelt . 
Auch in Zukunft werden trotz der Notwen­
digkeit des Sparens erhebliche Steigerungen 
der entsprechenden Budgetansätze notwendig 
sein. 

1986 wendeten die neun österreichischen 
Bundesländer insgesamt rund 3, 1 Milliarden 
Schill ing für die Behindertenhilfe auf, davon 
entfallen 1 ,8 Milliarden auf Rehabilitations­
hilfen und 1 ,3 Milliarden auf Pflegegelder für 
Blinde und sonstige Behinderte. H inzu kom­
men weitere 3 Mill iarden Schilling an Auf­
wendungen für alte und pflegebedürftige 
Menschen. 

Nachdem bis Ende der sechziger Jahre die 
Betreuung der Kriegsinvaliden im Mittel­
punkt stand, wurde ein Aufholprozeß im In­
teresse der geistig, psychisch, körperlich und 
mehrfach Behinderten in Gang gesetzt. So 
sind etwa die Ausgaben des Landes Nieder­
österreich, das hier vertreten zu dürfen ich 

mit meinen Kollegen d ie Ehre habe, für die 
Behindertenhilfe ohne Pflegegelder von 
9 Mill ionen Schill ing im Jahr 1 979 auf 
30,5  Millionen Schilling im Vorjahr 1987  ge­
stiegen, das heißt, Hohes Haus, sie haben 
sich verdreifacht. 

Ich möchte es auch n icht unerwähnt lassen ,  
daß 247 Behinderte derzeit i m  Landesdienst 
beschäftigt sind und daß das neue Beschäfti­
gungsprogramm für Behinderte, das vor al­
lem dem Landeshauptmann Siegfried Ludwig 
und der Frau Landesrat Liese Prokop ein 
besonderes Anliegen ist, von der Landesver­
waltung gemeinsam mit der Arbeitsmarktver­
waltung durchgeführt wird. 

Ich möchte die Anwesenheit des Präsiden­
ten der Niederösterreichischen Handelskam­
mer, unseren Bundesratskoltegen lng. Ma­
derthaner, dazu benützen, um für das 
Verständnis zu danken, das auch von seiten 
der gesetzlichen Interessenvertretung der 
österreichischen Wirtschaft diesen Problemen 
entgegengebracht wird . Rund 50 Behinderte 
solten dabei zusätzlich in den Landesdienst 
aufgenommen werden, wobei die Anste llung 
über den Verein Jugend und Arbeit erfolgt. 

Die behinderten Menschen bereiten uns die 
größte Sorge auf dem Arbeitsp latzsektor. Im 
Jahresdurchschnitt sind bei den jeweil igen 
Arbeitsämtern rund 3 000 Behinderte für Ar­
beitsplätze vorgemerkt, 1 500 Körperbehin­
derte und 1 073 psychisch Behinderte. 

Das Land Niederösterreich, erlauben Sie 
mir, das als niederösterreichischer Mandatar 
zu betonen ,  hat 1 98 7  für Maßnahmen der 
beruflichen Eingliederung, der Beschäfti­
gungstherapie und für geschützte Arbeitsplät­
ze 70 Prozent der für diesen Bereich zur 
Verfügung stehenden Mittel des lahresbud­
gets von 276 Millionen Schil ling aufgewendet. 
Innerhalb und außer halb von geschützten 
Werkstätten konnten damit 1 1 00 Arbeits­
plätze geschaffen werden.  

Hohes Haus! Seit 1 979 hat sich die Anzahl 
der geschützten Arbeitsp lätze in Niederöster­
reich mehr als verdoppelt. Neben den bereits 
se it 1 974 in Betrieb befindlichen geschützten 
Werkstätten in St.Pölten werden zwei weitere 
in Wr. Neustadt und in Schiltern geplant. Bei 
der Einstellung von zusätzlich rund 
50 Behinderten in den Landesdienst wird für 
die Dauer der Beschäftigung von einem Jahr 
der Kostenanteil im Verhältnis von drei zu 
neun zwischen dem Land Niederösterreich 
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und der Arbeitsmarktverwaltung geteilt. Für  
dieses Beschäftigungsprogramm fal len Ge­
samtkosten in der Höhe von etwa 
8,8 Millionen Schill ing an. 

Ich möchte an dieser Stelle auch in der 
Länderkammer nicht unerwähnt lassen, daß 
in Niederösterreich als erstem Bundesland in 
die neue Bauordnung rechtliche Maßnahmen 
für behindertengerechtes Bauen aufgenom­
men wurden. Gemeinsam mit einem aus 
Salzburg stammenden behinderten Baumei­
ster - ich freue mich darüber, daß es h ier 
auch eine Form des kooperativen Föderalis­
mus in diesem Anliegen der Sozialarbeit gibt 
- konnten bereits entsprechende Normen 
ausgearbeitet werden, wie etwa für Stiegen­
häuser, für Gang- und Türbreiten, die ohne 
große Probleme und Mehrkosten eingeplant 
werden .  

Meine Damen und Herren! Da wir alle 
Menschen sind, auch mit menschlichen Be­
dürfnissen, erlauben Sie mir, dem Existentiel­
len auch in Niederösterreich auf den Grund 
zu gehen und darauf hinzuweisen ,  daß in der 
Autobahnstation Ybbs, gehört Agip und Ei­
lenberger, aufgrund der Anregungen der Be­
hindertenvertreter auf den Hinweistafeln be­
ziehungsweise Vorwegweisern entsprechende 
Zeichen angebracht worden sind, die auf den 
behindertengerechten Ausbau dieser Raststät­
ten aufmerksam machen. Weiters ist im 
Tankstellenbereich der Umbau von einer 
Vielzahl von Waschanlagen und ähnlichen er­
forder lichen Anlagen erfo lgt . Im Bereich der 
Autobahnraststation St. Pölten, gehört Aral 
und Rosenberger, wird noch heuer der behin­
dertengerechte Umbau des Eingangs zum 
Rasthaus ..und der entsprechenden Anlagen 
geplant. Ahnliches kann ich berichteri von 
der zu Mobil und Eberlein zählenden Auto­
bahnstation Kemmelbach, zu Shell und Wie­
nerwald gehörend in Föhrenberg und Aral 
und Wienerwald gehörenden in Bad Fischau, 
weil das dem einzelnen sehr zugute kommen 
kann. 

Natürlich ist dies auch von Wichtigkeit, 
darf ich Ihnen sagen, für die Schulen und 
Hochschulen. Ich selbst habe regelmäßig 
auch bei uns in Linz in den Vorlesungen 
Behinderte. 

Meine Damen und Herren!  Das Problem 
- und ich bin davon überzeugt, Herr Bun­
desrat Jürgen Weiss hat ja schon darauf hin­
gewiesen - der Kompetenzverteilung steht 
im Raum. Auch in den in diesem Haus ge-

führten Gesprächen, in den Ausschußbera­
tungen des Nationalrats ist auf die Kompe­
tenzsituation hingewiesen worden.  

Meine Damen und Herren! Was die kom­
petenzrechtliche Situation betrifft - ich ver­
weise in diesem Zusammenhang auf die 
beachtenswerte Stel lungnahme des Verfas­
sungsdienstes des Bundeskanzleramtes - ,  
muß ich sagen, handelt es sich hier um eine 
Kompetenzabgrenzung zwischen dem Bund 
und den Ländern. Wobei ich Ihnen sagen 
möchte, daß vor allem die Bundesländer Nie­
derösterreich und Vorarlberg der getroffenen 
Regelung ziemlich kritisch gegenüberstehen 
und das letzte Wort - dies ist ja schon 
betont worden - noch nicht gesprochen ist. 

Jetzt, zur se lben Zeit, da wir hier beraten, 
tagt der Unterausschuß des Verfassungsaus­
schusses des Nationalrates, der sich mit dem 
Länderforderungsprogramm beschäftigt und 
damit auch mit der Novelle zum Bundes­
Verfassungsgesetz, die sich mit der Erfüllung 
der Länderforderung auseinandersetzt. Wer 
den Entwurf kennt, der wi rd jetzt schon er­
warten können - das möchte ich Ihnen auch 
sagen - ,  daß die Bundes-Verfassungsgesetz­
Novelle 1 988,  die voraussichtlich i m  Dezem­
ber verabschiedet wird, wahrscheinlich in der 
letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel, 
schmalbrüstiger sein wird als jene Novelle 
zum Bundes-Verfassungsgesetz mit föderali­
stischen Anliegen, die wir 1 984 hier behan­
delt haben. Ein Großte il der Forderungen 
des Länderforderungsprogramms hat eine 
Tradition von mehr als zehn Jahren. 

Ich denke auch an die Resolutionen des 
Landtages von Vorarlberg, nämlich an die 
10 Punkte Vorarlbergs, an die einstimmig 
verabschiedete Tiroler Resolution und an die 
niederösterreichische Resolution, die im 
Raum stehen. Daher sollte man auch für die 
Anliegen der Länder auf anderen Gebieten 
besonderes Verständnis haben. Das möchte 
ich gleich zu Beginn des verfassungsrechtli­
chen Teils meiner Ausführungen in den 
Raum stellen. 

Nach den Bestimmungen des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes steht dem Bund eine Kom­
petenz zur gesetzlichen Regelung in dieser 
Materie lediglich in einigen Teilbereichen, 
wie zum Beispiel in der Kriegsopferversor­
gung, der Heeresversorgung, in der Sozialver­
sicherung und in der Opferfürsorge, zu. Die 
Regelung jener Bereiche, die durch Verfas­
sungsbestimmung nicht ausdrücklich dem 
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Bund vorbehalten sind, wie zum Beispiel die 
Rehabilitation von Zivilinvaliden, fällt hinge­
gen gemäß Artikel 1 5  in die Kompetenz der 
Länder, in der sie verbleibt. 

Da demnach die kompetenzrechtliche 
Grundlage des Bundes nicht für alle begün­
stigten Personengruppen gegeben war, hat 
der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis 
vom 27. Juni 1 969 eine Reihe von Bestim­
mungen des früheren Invalideneinste llungsge­
setzes 1 953 aufgehoben. Um den vom Ver­
fassungsger ichtshof aufgezeigten Mangel zu 
sanieren, hat der Nationalrat nach langwieri­
gen Verhandlungen zwischen dem Bundesmi­
nisterium für Arbeit und Soziales, den Behin­
dertenorganisationen, insbesondere der Zen­
tralorganisation der Kriegsopferverbände 
Österreichs und den Bundesländern das Inva­
lideneinstellungsgesetz 1 969 beschlossen, das 
wir heute novellieren. 

Dieses Gesetz enthält im Artikel 1 eine 
Verfassungsbestimmung, wonach die Erlas­
sung, Änderung oder Aufhebung der Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes sowie die 
Vollziehung dieser Vorschriften auch in den 
Angelegenheiten Bundessache sind, hinsicht­
lich derer das B-VG 1 920 etwas anderes vor­
sieht, nämlich die Länderkompetenz. 

Der Nationalrat hat diese Verfassungsbe­
stimmung mit 3 1 .  Dezember 1 989 befristet. 
Vor Ablauf dieser Fr ist soll nun im Hinblick 
auf die stetig rückläufige Zahl an Kriegsop­
fern und Opferbefürsorgten be i einer steigen­
den Zahl von Zivilbehinderten überprüft 
werden, ob noch weiterhin ein Bedarf nac h 
einer bundeseinheitlichen Regelung besteht, 
was gegeben ist. Damit ist das Invalidenein­
stellungsgesetz zu einem allgemeinen Rehabi­
litationsinstrument geworden, und man kann 
nur der Hoffnung Ausdruck geben, daß es 
dem Sozialministerium in Zukunft gelingen 
wird, zu einem mit den Ländern akkordier­
ten entsprechenden Behindertenkonzept zu 
kommen. 

Meine Damen und Herren !  Vor allem in 
der F rage des Einbaus der Landesinval iden­
ämter birgt s ich  ein gro ßes Verfassungspro­
blem. Daher werden wir wieder zu einem 
Gesetz sui generis kommen. 

Ich freue mich, daß ich in diesem Fall mit 
dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleram­
tes, der eine sehr beachtenswerte Stellung­
nahme abgegeben hat, diese zählt zu jenen 
Stellungnahmen, die man einmal als erfreu-

lich - das "einmal" möchte ich unterstrei­
chen - vom föderalistischen Standpunkt her 
bezeichnen kann, konform gehe. 

Nach der Kompetenzbestimmung des Arti­
kels 1 Abs. 1 des Invalideneinstellungsgeset­
zes ist die Vollziehung der in diesem Gesetz 
geregelten Angelegenheiten gemäß Arti­
kel 1 02 Abs. 1 B-VG dem Landeshauptmann 
und den ihm unterstellten Landesbehörden 
übertragen. 

Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem 
schon von mir zitierten Erkenntnis aus­
sprach, sind die in diesem Gesetz geregelten 
Angelegenheiten der Inval ideneinstellung we­
der im Artikel 1 02 Abs. 2 als eine Angele­
genheit genannt, die unmittelbar von Bundes­
behörden vollzogen werden darf, noch kann 
diese Materie unter eine in dieser Bestim­
mung genannten Angelegenheit subsumiert 
werden .  Daraus ergibt sich, Hohes Haus, daß 
eine unmittelbare Vollziehung dieses Geset­
zes unter Ausschaltung des Landeshauptman­
nes nur erfolgen darf, wenn die Länder ge­
mäß Artikel 1 02 Abs. 4 B-VG der Err ichtung 
einer eigenen Bundesbehörde zustimmen. 
Darum geht es ! 

Dies ist im vorliegenden Fall des Invaliden­
einstel lungsgesetzes jedoch nicht erforderlich, 
da eine unmittelbare Vollziehung der Bestim­
mungen dieses Gesetzes unter Ausschaltung 
des Landeshauptmannes nicht vorgesehen ist. 
Die zur Vol lziehung in erster Instanz einge­
setzten Bundesbehörden - Landesinvaliden­
ämter und Invalidenausschüsse - unterste­
hen nämlich gemäß Artikel 1 02 Abs. 1 B-VG 
dem Landeshauptmann und sind an dessen 
Weisung gebunden. Gegenteiliges ist weder 
im gegenständlichen Gesetz noch sonstwo 
normiert. Der Landeshauptmann ist auch ge­
mäß § 1 9  a Abs. 1 des Gesetzes als Behörde 
zweiter Instanz für Entscheidungen über Be­
rufungen gegen Bescheide dieser Bundesbe­
hörde zuständig. Nur über Berufungen gegen 
Bescheide des Landesinvalidenamtes, womit 
dem Bund die Errichtung einer Ausgleichsta­
xe vorgeschrieben oder über einen Anspruch 
des Bundes auf Prämie entschieden wird, ent­
scheidet der Bundesminister für soziale Ver­
waltung. 

Seit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 
1 974, mit welcher der Bundesverfassungsge­
setzgeber den letzten Satz des Artkels 1 02 
Abs. 1 B-VG erließ, dürfen Bundesgesetze, 
mit welchen Bundesbehörden in Unterord­
nung unter den Landeshauptmann mit Akten 
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der Bundesvollziehung betreut werden - was 
hier der Fall ist - ,  nur mit Zustimmung der 
beteil igten Länder kundgemacht werden. Das 
möchte ich unterstreichen. 

Seit der B-VG-Novelle 1974 - lassen Sie 
mich das wiederholen - ,  mit welcher der 
Bundesverfassungsgesetzgeber den letzten 
Satz des Artikels 1 02 Abs. 1 erließ ,  dürfen 
Bundesgesetze, mit welchen Bundesbehörden 
in Unterordnung unter den Landeshaupt­
mann mit Akten der Bundesvollziehung be­
traut werden ,  nur mit Zustimmung der betei­
l igten Länder kundgemacht werden.  Es han­
delt sich hiebei um eine Ausnah me. 

Durch diese Vorschrift sol lte die Vol lzie­
hung jener Angelegenheiten, welche bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt solchen Bun­
desbehörden übertragen wurde, nicht berührt 
werden ,  da Artikel 1 02 Abs. 1 letzter Absatz 
nicht rückwirken sollte. 

Jene Aufgaben, die von Landesinvaliden­
ämtern und den Invalidenaussch üssen vor 
dem Inkrafttreten der B-VG-Novelle 1 974 
vollzogen wurden, also vor allem d ie Festle­
gung und Durchführung einer Beschäfti­
gungspfl icht und die E inhebung von Aus­
gleichstaxen ,  dürfen von diesen Bundesbehör­
den auch weiter vollzogen werden ,  ohne daß 
eine Zustimmung gemäß Artikel 1 02 Abs. 1 ,  
letzter Satz, erforderlich wäre. 

Eine Änderung in dieser S ituation wird 
jedoch mit Außerkrafttreten des Invaliden­
einstellungsgesetzes mit 3 1 .  Dezember 1 989 
eintreten. Für diesen Fall muß nämlich die 
Vollziehung dieses Gesetzes durch die Bun­
desbehörden in erster Instanz verfassungs­
rechtlich neu beurteilt werden und entweder 
hiefür eine Zustimmung der Länder gemäß 
Artikel 1 02 Abs. 1, letzter Absatz, oder aber 
eine besondere verfassungsgesetzliche Er­
mächtigung vorliegen. Das ist das Problem 
dieser Stunde für uns in der Länderkammer! 

Dieses Zustimmungsrecht und das 
möchte ich heute hier betonen - ist keines­
wegs als ein Formalakt anzusehen, weil es 
vom Bundesverfassungsgesetzgeber durch die 
Föderalismus-Novelle 1974 als zusätzliches 
Recht der Länder normiert wurde. Es ist 
vielmehr im E inzelfall Aufgabe des Bundes, 
in diesem Fall des Sozialministers, durch 
Verhandlungen mit den Ländern die Zustim­
mung zu erwirken. 

Ein gutes Beispiel für dieses Verhandeln  
im Geiste eines kooperativen Bundesstaates 
stellen d ie Gesprächsrunden für das Smog­
alarmgesetz dar, bei denen der Bund mit den 
Ländern ebenfalls einen Kompromiß nach 
meiner Information insofern erzielt hat, als 
er bereit war,  Teile der Mehrkosten, die 
durch dieses Gesetz auf die Länder zukom­
men würden, zu tragen,  und im Gegenzug 
die Länder bereit sind, die Zustimmung zur 
Kundmachung dieses Gesetzes zu erteilen . 

Hoher Bundesrat! Es darf daher festgehal­
ten werden - das möchte ich jetzt hier beto­
nen - ,  daß die Zustimmung des Bundesrates 
heute lediglich als Auftrag an Bund und Län­
der verstanden werden kann, über eine Zu­
stimmung zur ausnahmsweisen Vollziehung 
durch Bundesbehörden in erster Instanz zu 
verhandeln. N ur so kann nämlich das Zu­
stimmungsrecht der Länder im Artikel 1 02 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes ver­
standen werden !  

Hohes Haus! Demnach muß das gegen­
ständliche Gesetz, dem wir unsere Zustim­
mung geben werden ,  nach seiner Behandlung 
im Nationalrat und im Bundesrat und auch 
nach der Beurkundung durch den Bundes­
präsidenten allen beteiligten Ländern über­
mittelt werden. Dieses Gesetz darf nur mit 
Zustimmung der beteil igten Länder kundge­
macht werden. Ein einziges Bundesland 
könnte bei Verweigerung der Zustimmung 
das gesamte Gesetzeswerk zu Fall bringen !  
Ich möchte das hier in  der Länderkammer 
jetzt schon aussprechen. 

Diesfalls dürfte der Gesetzesbeschluß nicht 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden, 
sondern es müßte allenfalls ein neuer Geset­
zesbeschluß gefaßt werden, wobei aus dem 
Gesetzestext der neue Zuständigkeitsbereich 
der darin vorgesehenen Bundesbehörden her­
vorgehen müßte. Dieses Gesetz mü ßte dann 
wiederum einem Zustimmungsverfahren un­
terzogen werden und dürfte erst dann kund­
gemacht werden,  wenn alle Länder, deren 
Gebiet als Geltungsbereich des Bundesgeset­
zes vorgesehen ist, diesem zugestimmt haben. 

Ich möchte es in dieser Stunde nicht uner­
wähnt lassen, daß der Nationalrat einstimmig, 
wie ich gelesen habe, Entschl ießungen ange­
nommen hat, die erfreulich sind - das wol­
len wir auch in der Länderkammer registrie­
ren - , betreffend die Einführung einer 
Fahrpreisermäßigung für Behinderte und be­
treffend die ausreichende Dotierung von Be-
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hindertenorganisationen nach dem Vorbild 
der Bundessportförderung sowie die ausrei­
chende Dotierung des Nationalfonds zur be­
so nderen Hilfe für Behinderte. 

Meine Damen und Herren!  Behinderte -
ich habe es einleitend gesagt, ich möchte es, 
zum Schluß kommend, wiederholen - ver­
langen kein M itleid, sondern Verständnis des 
einzelnen, von Bund und Ländern und auch 
der in dankenswerter Weise subsidiär tätigen 
zusätzlichen Hilfsorganisationen .  Frau Bun­
desrat Gföller ist auch seit Jahren Repräsen­
tantin einer solchen wertvollen Einrichtung. 

Meine Damen und Herren! Behinderte ver­
langen kein Mitleid, sondern das Verständnis 
des einzelnen,  der Gesellschaft und des Staa­
tes für die M itmenschen, damit nicht die 
Körperbehinderung auch zur Leistungsbehin­
derung und damit letztlich zur Lebensbe­
schränkung führt . 

D ie Stellung des Behinderten in der Gesell­
schaft wird daher durch jene Sozialpolitik 
bestimmt, welche eine qualitative ist, da sie 
auf den Einzelfall abgestellt ist. Dadurch 
kann der Behinderte auch Leistungen erbrin­
gen, welche der materialistischen Gesellschaft 
not tun, weil sie mehr ethischer Natur sind. 

Treffend hat in diesem Sinne schon Hans 
Aichinger einmal erklärt: "Viel größere 
Energie, viel größere Konzentration und 
Se lbstbeherrschung, als der Normale braucht, 
gibt es im Bereich der Behinderungen. Sol­
che Beispiele einer persönlichen Führung 
und persönlichen Auseinandersetzung mit 
s ich selbst und der Gesellschaft sind wertvol­
ler als alles , was der ,normale' Mensch in 
verhältnismäßig glücklichen Zeiten an Aufga­
ben zugewiesen bekommt und zu lösen lernt. 
Viele Behinderte könnten führende Personen 
in all dem sein ,  was man Charakterbildung, 
Lebensverständnis und Bewältigung des 
Schweren und des Widrigen i m  Leben nennt. 
Der Mut zum Verzicht, das sich Auseinan­
dersetzen mit dem eigenen Schicksal ,  das al­
les wäre zu lernen, wenn man auf die hört, 
die sich da durchgearbeitet haben."  

Auf diese Weise besteht zwischen dem Be­
hinderten und seiner Gesellschaft ein beding­
ter Zusammenhang. Der Behinderte bedarf 
der Gesellschaft zu seiner Rehabil itation, die 
Gesellschaft aber kann von dem Behinderten 
jenes Maß an menschl icher Güte erfahren, 
das erforderlich ist, um die S innfrage des 
Lebens zu erfahren und zu beantworten. Auf 

diese Weise kann in diesem bedingenden be­
dingten Zusammenhang von Behinderten 
und Gesellschaft ein Beitrag zu einer huma­
neren Sozialordnung geleistet werden .  

Der Gesetzgeber und die Sozialverwaltung 
können dazu den Weg weisen. Ob er be­
schritten wird, hängt vom einzelnen Men­
schen und auch von den Umweltbedingungen 
ab. Von derart großen einzelnen unter den 
Behinderten können auch alle Gesunden ler­
nen ,  wie etwa von Helen Keller, die im zwei­
ten Lebensjahr Augenlicht und Gehör ver lo­
ren hatte, trotzdem studierte und Dr.  phi l .  
wurde und uns allen einen Lebenslauf vor­
zeigt, dessen Meilensteine durch die Titel ih­
rer Bücher am deutlichsten wurden: "Out of 
the dark" - Heraus aus dem Dunkel . "Opti­
mism" - Zuversicht! Und ihr  letztes Buch: 
"Let us have faith" - Laßt uns glauben !  

Von Behinderten kann man nicht sagen 
unabhängig davon, ob er gläubig ist, an die 
Transzendenz, an einen Schöpfergott glaubt 
oder an etwas, was ihm über seine existentiel­
le Grenzsituation hinaus Kraft gibt, diese Si­
tuation durchzustehen -, wenn er schwitzt 
und ein Aspirin nimmt, hat er die Chance, in 
zwei oder drei Tagen gesund zu sein,  sondern 
er wacht jeden Tag mit  derselben Situation 
auf und schläft jeden Tag mit derselben Si­
tuation ein. Das verlangt die Hingabe an ein 
Schicksal und die Erkenntnis der Notwendig­
keit, nicht zu verzagen. 

Meine Damen und Herren! Lassen S ie 
mich schließen, und zwar nicht mit einem 
Rechtssatz, sondern mit einem existentiellen 
Bekenntnis: Es gibt keinen Menschen, der 
nicht seine Zukunft,  und es gibt kein Ding, 
das nicht sei ne Stunde hätte. 

Diese Zukunft und diese Stunde hat auch 
der Behinderte, die Verfassung und hat der 
soziale Rechtsstaat. In dieser Sicht sind uns 
die Behinderten aufgetragen, den Gesunden 
im besonderen.  (Allgemeiner Beifall.) 10.52 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fal l .  Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist ebenfalls 
n icht der Fall .  
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Ich darf nun Herrn Bundesminister 
Dipl . -Ing. Dr.  Streicher herzlich bei uns be­
grüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Der vorliegende Beschluß enthält Verfas­
sungsbestimmungen, die nach Artikel 44 
Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz der Zustim­
mung des Bundesrates mit qualifizierten Be­
schlußerfordernissen bedürfen; nämlich der 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder des Bundesrates und einer Mehr­
heit von mindestens zwei Dr ittel der abgege­
benen Stimmen. 

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der Mitglieder des 
Bundesrates fest. 

Ich b itte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorlie­
genden Beschluß des Nationalrates keinen 
E inspruch zu erheben und den Bestimmun­
gen des Artikels I Abs. 2 und Artikels IV 
Abs. 1 und 3 die verfassungsmäß ige Zustim­
mung zu erteilen, um ein Handzeichen.  - Es 
ist dies S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t .  

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und den vorerwähnten Verfassungsbestim­
mungen zuzustimmen, ist somit unter Be­
rücksichtigung der hiefür notwendigen quali­
fizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o  m m e  n. 

2. Punkt: Selbständiger Antrag der Bundes­
räte Dr. Wabl , Ing. Maderthaner und 
Genossen betreffend Einführung eines Stu­
fenführerscheins für Motorräder [51/ A (E) 
sowie 3566/BR der Beilagen] 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun zum 2.  Punkt der Tagesord­
nung: Selbständiger Antrag der Bundesräte 
Or.  Wabl, lng. Maderthaner und Genossen 
betreffend Einführung eines Stufenführer­
scheins für Motorräder. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin 
Schicker .  Ich bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Johanna Schicker: Herr 
Präsident !  Herr Bundesminister!  Werte Da­
men und Herren ! Im gegenständlichen Selb­
ständigen Antrag wird der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr er­
sucht, in Österreich die Einführung e ines 
Stufenführersche ins für Motorräder voranzu-

treiben und das Leistungsgewicht für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren zu be­
schränken, in denen der neue Verkehrsteil­
nehmer seine ausreichende Verkehrssicher­
heit unter Beweis zu stellen hat. 

In der Begründung wird ausgeführt, daß 
nach den derzeit geltenden Bestimmungen 
ein junger Mensch, der in der Fahrschule 
oder sonst vor Ablegung der Prüfung zur 
Lenkerberechtigung nur bescheidene Erfah­
rungen beim Lenken von Motorrädern ge­
wonnen hat, mit der Lenkerberechtigung der 
Gruppe A sofort auf ein schweres Motorrad 
steigen kann, das Geschwindigkeiten bis zu 
200 km/h und mehr zuläßt. Das Gewicht die­
ser Motorräder beträgt zirka 200 kg, sodaß 
beim kleinsten Fehler oder bei der kleinsten 
Unebenheit auf der Straße katastrophale Fol­
gen eintreten können, da praktisch lediglich 
der Körper die ungeschützte "Knautschzone" 
darstellt. Dazu kommt noch, daß der jugend­
liche Motorradfahrer die Gefahren mangels 
Praxis unterschätzt und oft kaum in der Lage 
ist, die schwere Maschine überhaupt zu hand­
haben.  Das Zusammentreffen von mangeln­
der Fahrpraxis und hoher Geschwindigkeit 
führt zu den geschilderten Situationen.  Das 
dramatische Ansteigen der jugendlichen Ver­
kehrstoten mit Motorrädern beweist, daß auf 
diesem Geb iet eine Reform der Lenkerbe­
rechtigung dringend geboten ist. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat den gegenständl ichen Selb­
ständigen Antrag in seiner Sitzung vom 
4. Oktober 1 988 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen. dem Hohen 
Hause die Annahme dieser Entschlie ßung zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr den A n t r a g , der Bundesrat wol le der 
nachfolgenden Entschlie ßung die verfas­
sungsmäßige Zustimmung ertei len. 

D ie nachfolgende E ntschließung lautet: 

. ,Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wird ersucht, in Österreich 
die Einführung eines Stufenführerscheins für 
Motorräder voranzutreiben und das Leislungs­
gewicht für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Jahren zu beschränken. in denen der 
neue Verkehrsteilnehmer seine ausreichende 
Verkehrssicherheit unter Beweis zu stellen 
hat. " 
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Vize präsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Ing. Maderthaner. Ich erteile ihm dieses. 

10 .56 

.. Bundesrat Ing. Leopold Maderthaner 
(OVP, Niederösterreich): Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren!  Wir haben diesen An­
trag eingebracht in Wahrnehmung unserer 
Verantwortung, einer Entwicklung entgegen­
zuwirken, die immer mehr die Gesundheit 
und auch das Leben insbesondere junger 
Menschen gefährdet. Die Materie paßt auch 
sehr gut zum vorher behandelten Tagesord­
nungspunkt, weil  genau das zutrifft, was Pro­
fessor Schambeck gesagt hat: Ein Nic htbehin­
derter kann im nächsten Augenblick zu den 
Behinderten zählen ; dabei geht es oft nur um 
Sekundenbruchteile .  

Meine Damen und Herren ! Die Chronik­
seiten unserer Tageszeitungen gleichen vor 
allem nach Schö nwetterwochenenden allzuoft 
einer Berichterstattung vom " Kriegsschau­
platz" Straße. Unverantwortlichkeit, Über­
schätzung des Fahrkönnens, gepaart mit 
gleichzeitiger Unterschätzung der Kraft der 
Motoren, sind die Hauptursachen dafür. Und 
diese Symptome treffen - das wissen wir 
alle - in besonderem Maße eben auf junge 
Motorradfahrer zu, deren "Traum von der 
gro ßen Freiheit" , wie sie vielleicht meinen 
allzuoft in einem Krankenhaus oder auf de� 
F riedhof endet. 

So verunglückten allein im Jahr 1 987 

2 247 Lenker und Mitfahrer in  der Alters­
klasse zwischen 1 5  und 24 Jahren, wobei in  
dieser Zahl die Unfälle mi t  Kleinmotorrädern 
gar nicht enthalten sind. Bezeichnend ist, daß 
die Zahl der verunglückten Personen in der 
Altersklasse zwischen 25 bis 34 Jahren nur" 
- das darf ich unter Anführungszeich�

'
n sa­

gen - 6 1 9  betragen hat. Getötet wurden im 
Jahre 1 987 bei Motorradunfällen 64 j unge 
Menschen im Alter zwischen 15 und 
24 Jahren. 

Die besondere Gefährlichkeit des Ver­
kehrsmittels Motorrad wird auch aus folgen­
der Zahl deutlich: Es ereigneten sich im Jah­
re 1 987 1 939 Unfälle mit Sachschäden ,  in 
die Motorräder verwickelt waren, jedoch 
2 964 Unfäl le mit Personenschäden.  Dieses 
Verhältnis ist bei PKWs völlig anders. Dort 
sind die Unfälle mit Sachschäden mehr als 

fünfmal so häufig wie jene mit Personenschä­
den. 

Das bedeutet: Wenn mit einem Motorrad 
ein Unfall passiert, kommt es mit erschrek­
kend hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzun­
gen und Todesfällen. In ein Verhältnis mit 
der Anzahl der gemeldeten Fahrzeuge ge­
bracht, läßt sich diese Tatsache so ausdrük­
ken: Jeder 52.  PKW war in einen Unfall mit 
Personenschaden verwickelt, jedoch jedes 
29. Motorrad. 

So deprimierend eine statistische Beschäfti­
gung mit Verkehrstoten und Verletzten im­
mer ist, so sehr muß sie uns zu denken 
geben und uns auch zum Handeln  veranlas­
sen,  und umso mehr müssen wir nach gesetz­
l ichen Möglichkeiten suchen, die Unfallhäu­
figkeit drastisch zu reduzieren.  

Der Appell an die Vernunft und die ab­
schreckende Wirkung schrecklicher U nfäHe 
allein reichen offenbar dazu nicht aus. Wie 
ich schon zu Beginn meiner Ausführungen 
gesagt habe, sehe ich den Hauptgrund für 
Motorradunfälle in der Unterschätzung der 
Gefahr. Unterschätzung ist aber fast immer 
die Folge mangelnder Kenntnisse und Erfah­
rungen . Das problemlose U msteigen vom 
Kleinmotorrad auf die schwere Maschine 
m u ß  daher verhindert werden, und das 
langsame Herantasten der Motorradlenker 
von PS-schwächeren auf PS-stärkere Motor­
räder muß durch gesetzliche Maßnahmen ge­
währleistet werden. Ich sehe in der Einfüh­
rung eines Stufenführerscheines eine wirksa­
me Regelung in dieser Richtung. Dabei so l lte, 
wie in unserem gemeinsamen Antrag darge­
legt. das Leistungsgewicht des Motorrades in 
den ersten Jahren des F ührerscheinbesitzes 
entsprechend beschränkt werden. Leistungs­
gewIcht bedeutet, daß die Leistung des Fahr­
zeuges auf sein  Gewicht bezogen wird .  Geset­
zestechnisch wäre vorzusehen ,  ein Minimal­
gewicht pro Kilowatt festzusetzen und für die 
Probejahre die Kilowattanzahl zu limitieren. 
Dadurch kann eine Beschränkung der Über­
motorisierung besonders gefährlicher Fahr­
zeuge leichter erreicht werden. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, daß 
es hoch an der Zeit ist , diesen Vorschlag im 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr aufzugreifen und detaill iert aus­
zuarbeiten, und ich darf den Herrn Minister 
um eine Initiative in dieser Richtung bitten . 
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Es geht nicht an, daß al le Verkehrsteilneh­
mer einer permanenten Gefahr durch - ich 
möchte es sehr drastisch formulieren -
menschliche Gescho ße ausgesetzt sind. Und 
ich bin mir dessen bewußt, daß neben dieser 
vorgeschlagenen Maßnahmen intensive Auf­
k läru ngsarbeit nach wie vor zu leisten ist. Es 
sind vor allem jugendliche Verkehrsteilneh­
mer an ihre gro ße Verantwortung, die sie mit 
dem Lenken eines Fahrzeuges, eines Motor­
rades übernehmen, zu erinnern. 

Gesetzliche Maßnahmen allein sind aber 
sic her zu wenig, um die Horrorstatistik, auf 
die ich zuvor eingegangen bin, zu verbessern. 
Dennoch, glaube ich,  können Sie bei entspre­
chender Kontrolle ,  unterstützt durch die Exe­
kutivorgane, ein wirksames Mittel darstellen.  
Bei den Motorradfahrern, dem Risikofaktor 
Nummer eins, sollten wir gemäß unserem 
Vorschlag den Anfang bei allen Überlegun­
gen in Richtung mehr Verkehrssicherheit ma­
chen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(BeifaLL bei Ö VP und SPÖ.)  1 l .04 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem erteile ich Herrn Bundesrat Dr. 
Wabl das Wort. 

[ [ .04 

Bundesrat Dr.  Martin Wahl (SPÖ, Steier­
mark): Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! So wie jedes Frühjahr sind auch im 
heurigen Frühjahr die beiden Söhne einer 
meiner Mitarbeiterinnen mit ihren Motorrä­
dern das erstemal ausgefahren und haben ei­
nen Freund mitgenommen. Ich habe Monate 
vorher mitgefühlt und mitgezittert mit der 
Mutter,  die mir erzählt hat, welche Sorge sie 
hat, da sich ihre beiden Söhne mit selbst­
und schwererspartem Geld zwei schwere Ya­
maha-Maschinen gekauft haben.  Jeden Tag 
hat sie gezittert, wenn sie ins Büro gekom­
men ist, wei l  sie befürchtete, daß zu Mittag 
oder am Abend ein Anruf kommt, daß etwas 
passiert ist. 

Drei Wochen besaßen die beiden Söhne 
dieses Motorrad, und nach drei Wochen Ge­
wöhnung an dieses - ich nenne es immer so 
- Selbstmordgerät ist dann der j üngere töd­
lich verunglückt. Sie sind zu dritt ausgefah­
ren, es war ein wunderschöner Frühlingstag, 
offensichtlich hat der junge Mann sein Gerät 
nicht ausreichend beherrscht, oder es war 
eine Unebenheit auf der Straße. Er kam von 
der Fahrbahn ab , stieß gegen einen Telegra­
phenmast und starb dann in den Armen sei­
nes Bruders. 

Dieses schreckliche Erlebnis, das mich tief 
berührt hat, hat mir aber aufgezeigt, daß auf 
diesem Gebiet die gesetzlichen Voraussetzun­
gen nicht ausreichend sind. Ich habe mich als 
Parlamentarier mitschuldig gefühlt, weil ich 
bis zu diesem Zeitpunkt dieses Problem nicht 
erkannt hatte . Ich habe zwar zwei Söhne, 
aber beide sind noc h  im Schulalter, der eine 
ist zwölf Jahre, der andere neun, also es ist 
noch etwas Zeit, bevor sie mit einem Motor­
rad in Berührung kommen. Aber dieser 
schreckliche Unfall, durch den die Eltern viel 
Leid erfahren mußten, hat mich darauf auf­
merksam gemacht, daß wir in diesem Bereich 
auf Gesetzesebene eine Verbesserung vorneh­
men müssen. Dabei möchte ich gar nicht 
erwähnen, daß viele Eltern nicht schlafen 
können, wen n  ihre Kinder ausfahren, und 
daß in den Zeitungen die Meldungen mei­
stens nur mehr dann aufscheinen , wenn To­
desfälle eingetreten sind. Die vielen Unfälle 
mit anschließender Querschnittlähmung, mit 
dem Verlust von Gliedmaßen. scheinen in 
den Zeitungen an vorderster Stelle gar nicht 
mehr auf, und wir neigen oft dazu, allzu­
schnell zur Tagesordnung überzugehen. 

Ich weiß, daß der Herr Minister inzwischen 
diesen Vorschlag der Einführung eines Stu­
fenführerscheines in  seinen Maßnahmenkata­
log zur Neugestaltung des Führerscheinrech­
tes aufgenommen hat.  Ich würde ihn aber -
auch im Sinne meines Vorredners - ersu­
chen, die Einführung des Stufenführerschei­
nes doc h  vorzuziehen, weil ich mir vorstellen 
könnte, daß sich die Diskussion über den 
Führerschein auf Probe , der meiner Auffas­
sung nach auch dringend notwendig wäre, 
doch etwas schwieriger gestalten wird. Für 
mich persönlich ist jeder Tag, an dem wir die 
Einführung dieses Stufenführerscheines nicht 
beschließen, ein ver lorener Tag. 

Mir ist bewußt, daß gesetzliche Regelungen 
allein nicht alles ausrichten können, daß es 
auch notwendig ist, die jungen Menschen in  
der Schule, im Unterricht auf diese Gefahren 
aufmerksam zu machen. Dennoch glaube ich, 
daß die gesetzlichen Voraussetzungen so be­
schaffen sein müssen, daß wir damit zumin­
dest das Ärgste verhindern können. Denn 
wenn 1 8jährige ,  vor allem junge Menschen ,  
die i n  der Fahrschule ein paarmal u m  den 
Häuserblock gefahren sind und die A-Füh­
rerscheinprüfung bestanden haben, vom Ge­
setz her am nächsten Tag auf eine schwere 
Maschine steigen können, die sie oft gar 
nicht halten können, weil  sie ihrer nicht ge­
wachsen sind - es gibt ja Maschinen, ich 
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habe mich dafür ein b ißchen interessiert, mit 
1 50 kg, 200 kg, also da braucht man ja eine 
ungeheure Kraft, daß man diese überhaupt 
beim Stehen halten kann, geschweige denn, 
daß man damit fahren kann - ,  dann muß 
auch von Gesetzes wegen etwas dagegen un­
ternommen werden. 

Die Führerscheinprüfung wird also abge­
legt,  und schon am nächsten Tag kann man 
auf eine schwere Maschine steigen und ge­
nießt - wie Kollege Maderthaner es bezeich­
net hat - die grenzenlose Freiheit, den 
Rausch der Geschwindigkeit, wobei ich gerne 
zugeben möchte, daß das Fahren im Wind 
mit hoher Geschwindigkeit für j unge Men­
schen etwas sehr Berauschendes sein kann.  

Auf der Autobahn passiert einem nicht sel­
ten - wobei man mit einem Auto einigerma­
ßen sicher ist, weil man eine ordentliche 
Knautschzone hat, wenn man vorne den Mo­
tor hat, und man sich mit 1 30 km/h, wenn 
man die Geschwindigkeitsbeschränkung ein­
hält, fortbewegt, wovon ich ausgehe - ,  daß 
man von Motorradfahrern überholt wird, die 
nicht 1 40 oder 1 50 km/h fahren, sondern die 
1 70, 1 8 0  und 200 Stundenki lometer fahren, 
wo man das Gefühl  hat, daß es bei der näch­
sten Ecke oder auf der nächsten Landstraße 
zu einem schweren Verkehrsunfall kommen 
wird. 

Ich meine daher, daß wir aufgerufen sind, 
diese Maßnahme, diese gesetzliche Reform 
möglichst rasch zu beschließen. Ich freue 
mich auch, daß wir, die beiden großen Frak­
tionen, diesen Entschl ie ßungsantrag einge­
bracht haben, wobei ich . . .  (Bundesrälin Dr. 
Heide S c h m i d t: Sie haben mich ja gar 
nicht gefragt!) Ich entschuldige mich, F rau 
Kollegin Schmidt. Wenn ich das gewußt hät­
te, hätte ich Sie selbstverständlich gefragt. 
Wir werden in Zukunft ein solches Versäum­
nis nicht mehr begehen. Es tut mir außeror­
dentlich leid, daß wir das nicht gemacht ha­
ben, aber es lag ja nicht in meiner Kompe­
tenz, die nötigen Vorgespräche zu führen. 
Ich möchte mich jedenfalls gerne dafür ent­
schuldigen. 

Vor allem glaube ich auch, daß wir im 
Bundesrat solche Anregungen für dringend 
anstehende Reformen einbringen sollten, wei l  
es unsere Aufgabe sein muß, nicht nur über 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates zu dis­
kutieren und nachträglich oft keinen Ein­
spruch zu erheben , sondern es muß auch 
unsere Aufgabe sein, im Rahmen der Ge-

schäftsordnung selbst initiativ zu werden. Ich 
persönlich - das möchte ich hier sagen -
hätte ein schlechtes Gefühl ,  wenn ich monat­
lich mein E inkommen kassierte und mich im 
Grund genommen nur  darauf beschränkte, 
bereits Vollzogenes nachzubeten oder nach­
zuvollziehen. 

Unsere Aufgabe als Volksvertreter muß es 
sein, solche Erlebnisse, solche E rfah rungen 
aus unserer Tätigkeit im Alltag mit den Mit­
menschen aufzugreifen, vorzubringen und 
selbst Anstöße zu liefern. Dabei geht es gar 
nicht darum, die Vaterschaft herauszustrei­
chen. Wichtig ist, glaube ich, daß wir die 
Zeit nützen und diese Reform des Stufenfüh­
rerscheins für Motorradfahrer möglichst 
rasch beschließen, denn jeder Tag , an dem 
wi r diese Reform noch nicht haben, bedeutet 
möglicherweise einen Toten mehr, bedeutet 
für Eltern, für Geschwister, für viele Men­
schen Leid und Tränen. - Ich danke schön. 
(Allgemeiner Beifall.) 1 1 . 12 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Dr .  
Schmidt. Ich erteile es  ihr .  

I l .12  

Bundesrätin Dr.  Heide Schmidt ( FPÖ, 
Wien) :  Herr Präsident ! Herr Bundesminister !  
Meine Damen und Herren! Ich bin durchaus 
der Meinung, daß das ein positiver Antrag 
ist. Ich wäre daher, wenn man mich gefragt 
hätte, durchaus mitgegangen, kann es mir 
aber nicht verkneifen,  doch einige kritische 
Bemerkungen dazu zu machen.  Das deswe­
gen, weil der Platz, wo diese Regelungen 
durchgeführt werden sollten , ja das Kraft­
fahrgesetz ist. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß am 
23. Juni im Nationalrat das Kraftfahrgesetz 
beschlossen worden ist und am 30. Juni ha­
ben wir es hier im Bundesrat verabschiedet. 
Keine zwei Wochen später ,  nämlich am 
1 l . Juli ,  ist dann dieser Antrag der Bundesrä­
te eingebracht worden, wo etwas gefordert 
wird, von dem ich meine , daß es eigentlich 
schon im Kraftfahrgesetz hätte geregelt wer­
den müssen. (Bundesrat K ö p f: Da waren 
Sie schon im Bundesrat! Da hätten Sie den 
Antrag stellen können.') 

Die Freiheitliche Partei hat das Kraftfahr­
gesetz aus diesem Grunde sogar abgelehnt, 
weil wir der Meinung waren,  daß die Rich­
tung falsch war und da ß das Kraftfahrgesetz 
die wesentlichen Punkte nicht geregelt hat -
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unabhängig von einigen darin enthaltenen 
Punkten, die durchaus positiv waren. (Bun­
desrat K ö p f: Die Idee hat gefehlt.') Das ist 
ein Irrtum! Wenn S ie sich nämlich anschau­
en, wer den Antrag eingebracht hat, der al­
lerdings etwas weitergehender war als der 
heutige, so werden S ie sehen,  daß das die 
Freihe it liche Partei im Nationalrat war. (Bun­
desrat K ö p f: Diese Gesetzesnovelle ist keine 
Mißgeburt.') Aber ich werde gerne noch dar­
auf zurückkommen, ich habe ihn sogar mit. 
Wenn S ie es nicht glauben, kann ich es Ihnen 
vorlesen.  

Ich frage mich daher, warum diese Rege­
lung nicht in diesem Kraftfahrgesetz schon 
drinnen war, zumal ja Zeit gewesen wäre, all 
diese Dinge zu behandeln.  Das sind ja keine 
neuen Ideen, sondern das sind Ideen ,  die von 
den Verkehrsexperten seit Jahren auf den 
Tisch gelegt, seit  Jahren in Enqueten beraten 
werden. Nur geschehen ist nichts. 

Daher liegt für mich der Verdacht nahe, 
daß dem Herrn Bundesminister Streicher 
sein Spie lzeug, das Wunschkennzeichen, ein­
fach wichtiger war und seine Beamten daher 
derartig beschäftigt waren, dafür ein System 
auszuklügeln, sodaß sie offensichtlich keine 
Zeit hatten,  sich mit anderen Dingen, näm­
lich mit den wesentlichen Dingen, auseinan­
derzusetzen. (Bundesrat 5 c h a c h  n e r: Sie 
haben nichts übrig für den Spieltrieb der 
Männer.') Ich habe schon etwas übrig für den 
Spieltrieb von Männern , nur bin ich halt der 
Meinung, daß das nicht in die Regierung 
gehört. 

Wenn ich mir das so anschaue, dann war 
die Ei le al lerdings, muß ich sagen, nicht nö­
tig, Herr Bundesminister, denn wenn ich den 
heutigen Zeitungen glauben darf, sind sowie­
so die notwendigen Vorkehrungen nicht ge­
troffen worden, daß die beschlossenen Be­
stimmungen des KFG auch tatsächlich in die 
Praxis umgesetzt werden können .  Die EDV­
Anlage, der Computer - aber das steht nur 
in den Zeitungen; ich weiß nicht, ob es 
stimmt - sind offensichtlich nicht darauf 
vorbereitet (Bundesminister Dr. 
5 t r e i c h  e r: Das ist ja unglaublich!) , und 
die Vollzieh ung wird - wenn ich dem "Ku­
rier" glauben darf - über ein Jahr länger 
dauern. Sie können es gerne berichtigen. Ich 
habe heute in der Früh nur Zeitung gelesen, 
aber ich wei ß, da steht öfter etwas drinnen, 
was nicht stimmt. (Bundesminister Dr. 
S t r e i c h  e r: Das sieht man, daß Sie nur 

die Zeitung gelesen haben!) Ich freue mich 
sehr, wenn Sie es uns dann anders darstellen. 

Der Beschluß des Kraftfahrgesetzes l iegt 
hinter uns, und ich stehe überhaupt nicht an, 
bei jeder Initiative mitzugehen, die etwas ver­
bessern will. D iese Initiative, die hier einge­
brac ht wurde, ist sicher eine, die etwas ver­
bessert. Ich frage mich nur, warum dieser 
Antrag so zaghaft war. 

Darf ich jetzt auf Ihren Einwurf zurück­
kommen: D ie Freiheitl iche Partei hat drei 
Wochen vorher - nein länger sogar , am 
23.  Juni, zum Zeitpunkt als das Kraftfahrge­
setz beschlossen wurde - einen Antrag ein­
gebracht . . .  (Bundesrat K ö p f: Mit dem 
Stufenführerschein?) Ja, ganz recht. Der Stu­
fenführerschein  steht in diesem Antrag unter 
Punkt l. Sie haben ihn offenbar nicht gele­
sen. (Bundesrat K ö p f: Das muß ich überLe­
sen haben!) Das macht nichts, es war im 
�ationalrat. Aber Ihre Partei wird ihn gele­
sen haben ,  sonst hätte sie ihn nicht ablehnen 
können . Hier steht drinnen: Stufenführer­
sche in, E inführung von Führerschein auf 
Zeit und Mopedführerschein. 

Ich meine, daß diese Dinge - wie es auch 
Herr Kollege Wabl  gesagt hat - genauso 
wichtig sind. Ich frage mich daher: Warum 
haben Sie nicht auch die Forderung nach 
einem Mopedführerschein hineingenommen, 
warum haben Sie nicht auch die Forderung 
nach einem Führerschein auf Zeit hineinge­
nommen? Für mich liegt halt der Verdacht 
nahe, daß diese Forderungen deswegen nicht 
drinnen sind, weil  erstens Ihre Parteien ge­
nau diesen Antrag im Nationalrat abgelehnt 
haben - wenn es Ihnen um die Sache geht, 
hätten Sie ihn aufnehmen müssen - und 
wei l  S ie halt nicht einen mit einem Antrag 
der Freiheitlichen wo rtgleichen Antrag ein­
bringen wollten. 

Wenn das Ihre parteitaktischen Überlegun­
gen sind, so ist das bezeichnend, aber Ihre 
Sache. Ich erkläre hiemit, keine parteitakti­
schen Überlegungen zu haben, und daher 
stimme ich Ihrem Antrag zu. - Danke. 1 1 . 1 7  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
erteile Herrn Bundesminister Dr. Streicher 
das Wort . 

1 1 . I 7  

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Dipl .-Ing. Dr. Rudolf Streicher: 
Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich bin für 
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diesen Antrag überaus dankbar, da er inte­
grierender Bestandteil e ines Konzeptes ist , 
das ich schon am Beginn des Jahres vorgelegt 
habe - ich möchte aber wirklich nicht über 
Vaterschaft streiten - und in dem ich das 
Ganze in einem größeren Zusammenhang 
gesehen habe. 

Als ersten Schritt haben wir im Zusam­
menhang mit der schrittweisen Heranführung 
an den motorisierten Straßenverkehr die 
Führerscheinreform auch hier in diesem 
Haus beschlossen. Es ist jetzt ausgeschlossen, 
daß es heterogene Ausbildungsprogramme 
gibt, es ist ausgeschlossen ,  daß es heterogene 
Prüfungsbedingungen gibt. Es ist mit einer 
entsprechenden Regelung sichergestellt, daß 
die Führerscheinausbi ldung in den Fahrschu­
len auf ein wirklich neues und hohes Niveau 
gestellt wurde. Das hat sich auch bewährt. 
Wenn man davon ausgeht, daß das die Ver­
kehrssicherheit entsprechend verbessert hat, 
haben wir hier, glaube ich, einen gro ßen 
Schritt vorwärts getan . 

Ich habe auch gleichzeitig gesagt, daß das 
ganze Programm auch nac h rückwärts inte­
griert werden muß, und habe vorgeschlagen, 
daß - Verkehrserziehung ist ja Unterrichts­
prinzip - der Verkehrsunterricht in den 
Schulen - vielleicht im Rahmen eines soge­
nannten Projektunterrichts; wir haben im 
Projektunterricht den Wald, das Wohnen, 
warum nicht auch die Verkehrserziehung -
obligat werden soll. 

Entsprechende Verhandlungen mit dem 
Bundesministerium für Unterricht sind be­
reits eingeleitet. Daß das nicht so einfach ist, 
Frau Dr. Schmidt, das können Sie mir glau­
ben, denn davon sind ja auch dienstrechtliche 
Fragen, Überstundenfragen et cetera, betrof­
fen. Das ist wirkl ich ein sehr kompliziertes 
Gebilde. Aber ich stehe auf dem Standpunkt 
. . .  (Bundesrätin Dr. S c  h m i d t: Das ist 
Ihnen zu kompliziert!) Mir ist nichts zu kom­
pliziert, was die Verkehrssicherheit betrifft. 
Da können Sie beruhigt sein. 

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß man 
einen Zwölf jährigen, der vollwertiger Ver­
kehrsteilnehmer ist, nicht unvorbereitet auf 
den Straßenverkehr loslassen kann. Es ist ja 
heute wirkl ich ein Zufall , wenn es einen 
Zwölf jährigen gibt, der diesbezüglich gut au­
gebildet ist. Ich muß aber anerkennen: In 
manchen Schulen wird der Verkehrsunter­
richt auf freiwilliger Basis vorbildlich durch­
geführt, aber nicht in allen Schulen. Ich 

möchte sicherstellen, daß das in allen Schu­
len nach einem entsprechend vorbereiteten 
Programm geschieht. Das befindet sich jetzt 
in Ausarbeitung. 

Die Vorwärtsintegration bei der schrittwei­
sen Heranführung an den motorisierten Stra­
ßenverkehr ist die Schaffung des Stufenfüh­
rerscheins. Ich habe das im Vorgespräch im 
Ausschuß dem Kollegen Probst gesagt. Er 
hat dann exakt das gleiche nachgesagt, was 
Sie heute als großen originären Vorschlag der 
Freiheitlichen Partei darzustel len versuchen. 
Er hat exakt das nachgesagt, was wir im 
Programm dort diskutiert haben. Es ist ja 
nicht so . . .  (Zwischenruf der Bundesrätin 
Dr. S c h m i d c. ) Die Verkehrssicherheit ist 
ein viel zu ernstes Problem, als daß man 
damit tagespolitischen Gewinn erwirtschaften 
sollte. Das muß ich auf jeden Fall einmal 
sagen. 

Da haben wir schon praktisch Formen des 
Stufenführerscheins festgelegt, und wir haben 
auch festgelegt, den Führerschein auf Probe 
zu entwickeln .  Wir haben seinerzeit den 
Standpunkt vertreten bezüglich des Führer­
scheins auf Probe - der Führerschein auf 
Probe ist ja in Deutschland eingeführt und 
seine Administration kostet eine Unmenge 
Geld, sie bedarf der Computeranlage in 
Flensburg, in deren Rahmen ungefähr 
380 Beamte tätig sind ; das heißt, würde ich 
den Führerschein auf Zeit nach gleichem 
Modell einführen, müßte ich in Österreich 
hundert Bedienstete zusätzlich anstellen - :  
Wir wollen einen FGhrerschein auf Probe mit 
gleichem verkehrspsychologischen, verkehrs­
pädagogischen Inhalt haben, aber er soll  billi­
ger sein. Wir diskutieren mit den Abgeordne­
ten im Verkehrsausschuß derartige Modelle 
und wir werden sie auch rechtzeitig einfüh­
ren .  

Was den Stufenführerschein betrifft, so 
gibt es derartige Vorschläge, wir werden sie 
jetzt im Herbst einbringen. Wir haben bereits 
begonnen, all diese Vorschläge mit den Abge­
ordneten der Freiheitlichen Partei, aber auch 
mit den Abgeordneten von ÖVP und SPÖ 
ausführlich zu diskutieren .  (Bundesrätin Dr. 
S c h m i d t: Den Antrag haben Sie abge­
lehnt.') Es hat keinen Sinn, wenn man Husch­
Pfusch-Aktionen macht, die dann n icht hal­
ten. 

Jetzt möchte ich noch einmal auf Ihren 
Vorwurf, daß das mein liebstes Sp ielzeug se i, 
zurückkommen. (Bundesrätin Dr. 
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Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr Dipl.-Ing. Dr.  Rudolf Streicher 

S c h m i d t: Ob es das liebste ist, weiß ich 
nicht!) Sie haben so ähnlich gesagt. Sie haben 
vom Spieltrieb der Männer gesprochen; das 
muß ja auch in einem größeren Rahmen ge­
sehen werden. 

Ich möchte noch einmal und sehr  deutlich 
sagen :  die reflektierenden Kennzeichen, diese 
Sicherheitskennzeichen vermeiden, das ist in 
seriösen U nterlagen erarbeitet worden -
Langzeitversuche aus Amerika und eine jüng­
ste Untersuchung der Universität München 
haben das wiederum bestätigt - ,  auf öster­
reichische Verhältnisse bezogen 1 7  Tote, 
1 60 Schwerver lezte und 450 Verletzte unbe­
stimmten Grades. Das ist der Sicherheitsge­
winn! 

Das zweite Motiv, das einzuführen,  ist. daß 
das jetzige System qualitativ erschöpft ist. S ie 
können heute im Bezirk Amstetten, im Be­
zirk Wiener Neustadt die Kennzeichen nicht 
mehr lesen, wei l  sie in den sechsstell igen 
Zahlenreihen Buchstaben eingeflickt haben, 
ein "J" oder ein ,,0" , die man aus einer 
Entfernung von 30, 40 Metern nicht mehr 
lesen kann. Memnotechnisch ist das nicht 
mehr brauchbar. Wir mußten daher das Sy­
stem ändern, und damit nicht wieder der 
Unfug mit den "schönen" Nummern ent­
steht, haben wir gesagt, machen wir das 
Wunschkennzeichen. Wir erzielen dadurch, 
wenn sich auch nur jeder Fünfte ein derarti­
ges Wunschkennzeichen nimmt, für Bund 
und Länder einen Betrag von 1 ,5 Mill iarden 
Schill ing, und den wollen wir der Verkeh rser­
zieh ung und der Förderung der Verkehrssi­
cherheit zuordnen. Es ist mit dem Finanzmi­
nister sichergestellt, daß dieses Geld im Rah­
men eines Fonds verwaltet wird, wo auch die 
Zinsen gutgeschrieben werden;  Ihr Abgeord­
neter Probst hat sehr großen Wert darauf 
gelegt, das möchte ich hier anerkennend sa­
gen. Aber das ist kein Spielzeug! 1 7  Tote, 
1 50 Schwerverletzte - wie hochrangige Wis­
senschafter ermittelt haben - sind kein 
Spielzeug, das möchte ich hier ein für alle­
mal .. sagen und z.lfrückweisen!  (Beifall bei 
SPO und O VP. Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Die " Mißgeburt" -Partei ver­
steht das nicht.') 

Was die Computerorganisation betrifft : 
Wir haben vom Verkehrsministerium her für 
jede Bezirkshauptmannschaft diese Dienstlei­
stung mit einem einfachen Softwarepro­
gramm angeboten. Frau Doktor, Sie müssen 
das schon sehen. Das ist ja wohl das einfach­
ste Softwareprogramm auf der Welt, das es 

gibt. Diese Kennzeichen-Software ist von der 
Qualität her die Lagerhaltung eines primiti­
ven Unternehmens. Nur:  Die einzelnen Be­
zirkshauptmannschaften ,  die einzelnen Län­
der haben das zum Anlaß genommen, ihre 
EDV-Programme, deren Anschaffung sie sich 
für die nächsten Jahre vorgenommen haben, 
vorzuziehen.  Das ist aber mit dem nicht rele­
vant, das möchte ich auch in diesem Zusam­
menhang sagen.  

Noch einmal :  Wir haben mit der Führer­
scheinreform begonnen, wir haben sie rasch 
durchgezogen. Wir sind dabei, den Verkehrs­
unterricht obligatorisch zu machen, das ist zu  
Beginn dieser Legislaturperiode im Koali­
tionsabkommen festgelegt worden. Wir sind 
jetzt dabei ,  gewissermaßen rückwärts inte­
griert den Stufenführerschein und den Füh­
rerschein auf Probe einzuführen. 

Herr Bundesrat Maderthaner hat gesagt, 
ic h soUe das endlich aufgreifen.  Ich darf 
schon für mich in Anspruch nehmen, daß ich 
das, schon seit ich im Amt bin. sage, und 
gewisse Erfahrungen, was das menschliche 
Leid betrifft, habe ich in diesem Zusammen­
hang wohl auch. Ich habe einige hundert 
Verkehrsunfälle, auch Zweiradunfälle, als 
Verkehrssachverständiger am Kreisgericht 
Leoben mitverhandelt und habe wirklich er­
leben können, was es dabei an menschlichem 
Leid gibt, wie das Kollege Wabl gesagt hat. 

Noch einmal: Wir werden das Programm 
zügig durchziehen, von der Verkehrserzie­
hung angefangen bis zur Qualifikation, ein 
Fahrzeug in Betrieb nehmen zu können. 

Wichtig ist aber dabei ,  daß wir die E instel­
lung ändern, die Gesinnung, die Grundein­
stel lung zum Verkehr. Mit Normen kann 
man die Leute nicht zu wirklich disziplinier­
ten Kraftfahrern erziehen. Es muß praktisch 
in der Schule , im Elternhaus begonnen, in 
der Schule fortgesetzt und der Fahrschule 
entsprechend darauf aufmerksam gemacht 
werden, daß der Verkehr nicht nur eine Ge­
schwindigkeitsangelegenheit ist und nicht zur 
Befriedigung des Geschwindigkeitsrausches 
dient. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. 

Noch einmal: Ich bin für diesen Antrag 
sehr dankbar. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 
1 1 .26 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der F rau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die der dem Ausschußbericht angeschlosse­
nen Entschließung betreffend Einführung ei­
nes Stufenführerscheins für Motorräder zu­
stimmen, um ein Handzeichen. - D ies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l I i g k e i t. Der Ent­
schließungsantrag ist somit a n g e -
n o m m e n. (E I23 . J  

3 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
27. September 1988 betreffend ein Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Guatemala über die Zusam­
menarbeit auf den Gebieten der Kultur, der 
\-Vissenschaft und des Bildungswesens (608 
und 7 1 3/NR sowie 3567/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 3 .  Punkt der Tagesord­
nung: Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Guatemala über 
die Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Kultur ,  der Wissenschaft und des Bildungs­
wesens. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Penz übernommen .  Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

Berichterstatter Ing. Johann Penz: Sehr ge­
ehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren des Bundesrates! Durch das ge­
genständliche Abkommen vereinbaren die 
Vertragsstaaten, Programme und Projekte für 
kulturelle Zusammenarbeit auszuarbeiten 
und durchzuführen . Die Republik Österreich 
verpflichtet sich in diesem Staatsvertrag dazu ,  
ihr Unterstützungsprogramm hinsichtlich 
Personalentsendungen und finanzieller Un­
terstützung für das Instituto Austriaco Guate­
malteco fortzusetzen. Guatemala verpfl ichtet 
sich zur Anerkennung der Titel und Zeugnis­
se der österreichischen Schule in Guatemala 
und anerkennt die gewählte Vertretung der 
österreichischen Subventionslehrer. Weiters 
sieht das Abkommen unter anderem vor, daß 
jeder Vertragsstaat auf seinem Staatsgebiet 
die Errichtung und den Betrieb von kulturel-

len ,  wissenschaftl ichen und technischen Insti­
tutionen, die der andere Vertragsstaat bereits 
gegründet hat oder zu gründen wünscht, be­
günstigt und erleichtert. Zur Erleichterung 
der Einre ise, des Aufenthaltes, der Bewe­
gungsfreiheit und der Ausübung der Tätigkeit 
der Staatsangehörigen des anderen Staates im 
Rahmen dieses Abkommens sind folgende 
Vorrechte vorgesehen :  

gebühren- und abgabenfreie E rteilung all­
fäl l iger Sichtvermerke, 

Überweisung von Honorarzahlungen in  frei 
konvertierbarer Währung gemäß den in bei­
den Ländern geltenden Devisenvorschriften, 

Befreiung von Zöllen und anderen Ein­
gangsabgaben sowie von wirtschaftlichen  Ein­
fuhrverboten und -beschränkungen für ge­
brauchte Waren,  die anläßlich der Verlegung 
des Wohnsitzes zur weiteren Benutzung im 
Haushalt eingebracht werden oder innerhalb 
von zwei Jahren nach diesem Zeitpunkt 
nachgesandt werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage ergeben sich aus dem gegenständli­
chen Staatsvertrag finanzielle Verpflichtun­
gen für die Republ ik Österreich in  der Höhe 
von jährlich zirka 24 Mil lionen Schilling. 

Dem Nationalrat erschien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im S inne des Artikels 5 0  Ab­
satz 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner S itzung vom 
4. Oktober 1 988 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben.  

Als E rgebnis seiner Beratung stellt der Un­
terrichtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen:  

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
2 7 .  September 1 988 betreffend ein Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Guatemala über die Zusam­
menarbeit auf den Gebieten der Kultur, der 
Wissenschaft und des Bildungswesens wird 
kein Einspruch erhoben . 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Dr .  Irmtraut Karlsson. Ich erteile es ihr .  

1 1 .30 

Bundesrätin Dr.  Irmtraut Karlsson (SPÖ, 
Wien): Herr Präsident! Hoher Bundesrat! 
Wir verhandeln heute über ein Kulturabkom­
men mit Guatemala, ein Kulturabkommen, 
das Österreich jährlich zirka 24 Millionen 
Schilling kosten wird, ein Kulturabkommen, 
bei dem jedoch nur ein geringer Teil, näm­
lich 650 000 Schi l ling jährlich, dem Kultur­
austausch zugute kommen. Der Rest dient 
der Erhaltung der österreichischen Schule in 
Guatemala und ein k leiner Teil für Stipen­
dien für deren Absolventen. 

Zunächst einmal ist zu begrüßen, daß diese 
Mittel nicht der Entwicklungshilfe zugerech­
net werden, sondern aus dem U nterrichts­
budget kommen. Denn es muß auch festge­
stellt werden, daß diese Schule nicht irgend­
eine Schule in Guatemala ist, sondern eine 
El iteschule für die wohlhabende Mittel­
schicht. Das Schulgeld dort beträgt soviel im 
Monat, wie es der durchschnittliche Monats­
verdienst eines guatemaltekischen Landarbei­
ters ist. Es können sich daher nur ganz be­
stimmte Leute diese Schule leisten .  

Diese Schule besteht in  einem Land, in  
dem 67 Prozent der Bevölkerung Analphabe­
ten sind, in einem Land, in dem ein breitge­
fächertes Primärschulsystem fehlt. Hier leistet 
sich Österreich aus historischen Gründen 
schon sehr lange , seit 1 958, eine Schule für 
zirka 1 000 Kinder, eine Schule, in der es 
innerhalb des Lehrkörpers ebenfalls zwei 
Klassen gibt, nämlich die österreichischen 
Lehrer, die zirka 50 000 S im Monat, ein 
Vielfaches des Verdienstes nicht nur der 
österreichischen Kollegen, sondern auch der 
an derselben Schule beschäftigten einheimi­
schen Lehrkräfte, verd ienen. 

Diese Schule muß auch vor dem Hinter­
grund gesehen werden, daß 80 Prozent der 
Bevölkerung Guatemalas in absoluter Armut 
leben und 66 Prozent des Grundbesitzes im 
Besitz von 4 Prozent der Oberschicht sind. 
Sie muß aber auch vor dem Hintergrund 
gesehen werden, daß sie sich in den Jahren 
des diktatorischen Regimes in Guatemala bei 
den Machthabern ebenfalls gro ßer Bel iebtheit 
erfreut hat. Auch wenn zugegebenermaßen 
die Situation unter dem derzeitigen Präsiden-

ten, der darum bemüht ist, besser geworden 
ist, sind schwerste Menschenrechtsverletzun­
gen in Guatemala an der Tagesordnung. To­
desschwadronen ,  die Polizei und Armee na­
hestehen,  machen täglich Massaker vor allem 
in den Landgebieten. (Bundesrat Dkfm. Dr. 
P i s e c: Zur Sache.' Reden Sie über die 
Schule.') Ich spreche über den Hintergrund 
im Land und darüber, ob es S inn hat, daß 
Österreich dort eine Schule betreibt. 

Das Verschwinden von Gewerkschaftsfunk­
tionären. von Politikern ist an der Tagesord­
nung. 

Wir schließen ein Kulturabkommen - ein 
Kulturabkommen! - mit einem Land, dessen 
Regierung die systematische Zerstörung der 
angestammten Kultur zum Ziel hat, die Zer­
störung der indianischen Kultur, die Spra­
chenvielfalt der indianischen Bevölkerung, 
zugegebenermaßen seit Jahrhunderten betrie­
ben, wird nunmehr dadurch vollendet, daß 
indianische Dörfer zerstört werden und die 
indianische Bevölkerung zwangsumgesiedelt 
wird. Was die Zerstörung der Dörfer für die 
Kultur der Menschen, die dort leben, bedeu­
tet, haben wir an einem anderen Beispiel -
und ich hoffe, daß Sie mir wenigstens da 
zustimmen - in Europa, nämlich in Rumä­
nien, gesehen.  (Zwischenruf des Bundesrates 
Dkfm. Dr. P i s e c. ) Weil Sie hier Zwischen­
rufe machen, Herr Kollege Pisec, . . . (Weite­
rer Zwischenruf des Bundesrates Dkfm. Dr. 
P i s  e c. ) Ich möchte doch noch abweichen: 
Es lohnt sich nicht, freundlichen Umgang 
mit Regierungen zu pflegen, die es mit den 
Menschenrechten nicht genau nehmen, die 
die Menschenrechte gröblichst verletzen. 
(Beifall bei der SPÖ. - Anhaltende Zwi­
schenrufe des Bundesrates Dkfm. Dr. 
P i s  e c. ) Gerade S ie von der Österreich i ­
schen Volkspartei haben das i n  den letzten 
Tagen ja erleben müssen. In Südafrika, wohin 
Sie freundlichste Beziehungen haben, darf 
Ihre Fraktionskollegin Frau Dolores Bauer 
nicht einreisen. Wenn Sie das so ruhig hin­
nehmen und nicht protestieren: Also wir von 
der sozialistischen F raktion würden das nicht 
machen! Ich bin auch stolz darauf - Sie 
können jetzt ruhig wieder sagen, es gehört 
nicht dazu - ,  da ß wir von den Sozialisti­
schen Frauen jenen Empfang einer Apart­
heid-Delegation in diesem Parlament verhin­
dert haben (Bundesrat Dkfm. Dr. P i s  e c: 
Das ist wahre Demokratie.' ) ,  auch wenn wir 
von der Presse dafür beschimpft wurden.  Sie 
haben jetzt gesehen,  welche Folgen das hat. 
(Bundesrat Dkfm. Dr. P i s  e c: . . . weil sich 
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Dr. Irmtraut Karlsson 

der Parlamentspräsident vor den Sozialisti­
schen Frauen fürchtet! - Bundesrat K ö p f: 
Der Herr Bundesrat Pisec bringt alles durch­
einander!) 

Ich möchte auch die Gelegenheit nützen, 
meiner Freude darüber Ausdruck zu geben, 
daß ein anderer großer Freund der Presse, 
nämlich der Diktator P inochet, heute nacht 
durch das chilenische Volk eine N iederlage 
erl itten hat, und ich möchte der chilenischen 
Opposition gratulieren .. zu diesem großen 
Sieg! (Beifall bei der SPO.J  

Aber wie gesagt: Kulturabkommen Guate­
mala. 24 M il l ionen Schilling kostet es uns 
jährlich. Das sind 1 0  Prozent der. gesamten 
bilateralen Entwicklungshilfe Osterreichs. 
(Bundesrat Dkfm. Dr. P i s  e c: Das ist un­
wahr! Die Zahl stimmt nicht! Die bilaterale 
Entwicklungshilfe beträgt 386 Millionen!) 

Sie werden jetzt fragen ,  warum wir von der 
sozialistischen Fraktion, wenn wir schon so 
große Bedenken gegen dieses Kulturabkom­
men haben, dennoch unsere Zustimmung ge­
ben, sowohl im Nationalrat als auch hier im 
Bundesrat. 

Wir Sozialisten sind Demo kraten, und in  
der Demokratie muß es  einen Ausgleich ge­
ben, muß es einen Kompromiß geben. 

Das Kulturabkommen mit Guatemala war 
ein gro ßes Anliegen des Herrn Außenmini­
sters. Die Frau Unterrichtsminister hat dieses 
Kulturabkommen in die Wege geleitet. (Bun­
desrat Dkfm. Dr. P i s  e c: Die war aber nicht 
dagegen!) Nein !  Sage ich ja! In der Demokra­
tie gibt es einen Ausgleich !  (Bundesrat 
K ö p f: Der bringt alles durcheinander.') 

Gleichzeitig, und darauf komme ich zu­
rück, wurde im Ministerrat - S ie haben ja 
auch das Protokoll bekommen - gesagt, daß 
ein ebensolcher Schritt für Nicaragua folgen 
muß, ein Land in der gleichen Region. 
24 Millionen Schilling jährlich für Nicaragua, 
das eine beispielgebende Alphabetisierungs­
aktion gestartet hat und auch fortsetzen muß,  
s ind eine wertvolle H ilfe . 

Ich weiß  schon, Sie werden jetzt Ihre Ein­
wendungen gegen Nicaragua vorbringen, aber 
dort gibt es halt keine Todesschwadronen, 
dort gibt es einen von außen geschürten 
Krieg. Und dennoch bemüht sich die Regie­
rung, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung 

zu befriedigen und die Erfül lung der Bil­
dungsbedürfnisse zu gewährleisten. 

Wir von den Sozialisten stehen zur Koali­
tion. Wir haben einen Vertrauensvorschuß 
gegeben mit dem Kulturabkommen von Gua­
temala. Wir geben diesem Abkommen unsere 
Zustimmung, wir hoffen aber, daß unverzüg­
lich der zweite Tei l ,  ein gleichwertiges Kul­
turabkommen mit Nicaragua, in Angriff ge­
nommen wird. (BeifaLL bei der SPÖ. )  1 1 .39 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Bundesrat 
Dr. L iechtenstein das Wort. (Bundesrat 
K ö p f: Haben Sie auch Verwandte dort? -
Bundesrat Dr. L i e c h l e n s t e i n: Nein! 
Wieso ?) 

1 1 .39 

Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein 
(ÖVP, Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsi­
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen ! Ich 
möchte jetzt auf die ganze Thematik nur 
kurz eingehen,  weil wir diesem Gesetz selbst­
verständlich zustimmen. 

Zur Debatte steht das Gesetz bezüglich des 
Vertrags zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Guatemala auf den Gebie­
ten Kultur, Wissenschaft und Bildung. Das 
Abkommen wurde seitens Österreichs von 
der Frau Minister Hawlicek unterzeichnet. 

Da es über Guatemala verschiedenste In­
formationen gibt, möch te ich einige Daten 
bringen: Guatemala ist etwas größer als 
Österreich. Es hat 1 09 000 Quadratkilometer 
und etwa 8,2 Millionen Einwohner. 

Wir Österreicher dürfen bitte aber eines 
nicht vergessen: Wir haben mit diesem Kul­
turraum Zentralamerika ja jahrhundertelang 
sehr starke Verbindungen gehabt. Wir haben 
in dieser Schule etwa 1 500 Schülerinnen und 
Schüler. Es gibt zwischen 25 und 27 Lehr­
personen .  Wir haben mit Guatemala auch 
Außenhandel. Der Außenhandel ist zwar 
nicht sehr beträchtl ich , aber immerhin gibt es 
ihn. 

Ich glaube , daß für uns Österreicher dieser 
Kontakt sehr wichtig ist. Noch dazu - das 
wurde auch von meiner Vorrednerin Frau 
Kollegin Karlsson erwähnt - haben sich die 
Menschenrechtsverhältnisse wesentlich ver­
bessert. Wir haben da zweifelsohne keine 
Vergleiche zu ziehen: Für mich ist Nicaragua 
- und das möchte ich schon auch sagen -
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ein Land, in dem eine Einparteienherrschaft 
vorhanden ist und das in keiner Weise mit 
einer sich entwickelnden Demokratie zu ver­
gleichen ist. (Bundesrat 5 c h a c h  n e r: Das 
ist wie bei der Bauernkammer in Österreich! 
- Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Na, da 
bin ich etwas anderer Auffassung. 

. 

Das Abkommen ist sicher ein gesetzesän­
dernder und gesetzesergänzender Staatsver­
trag, bedarf daher der Genehmigung auf­
grund des Artikels 50 Bundes-Verfassungsge­
setz. Im Bereich des Bundesministeriums für 
Unterricht wird es etwa Kosten von 
22,5 Millionen im Jahr hervorrufen: es sind 
weitere Aufwendungen in Höhe von etwa 
650 000 S zu erwarten. 

Ich glaube, daß dieses Abkommen ein sehr 
gutes ist .  Es führt zur Förderung der Zusam­
menarbeit zwischen den Universitäten, zwi­
schen den Kunstbere ichen, es führt zu zoll­
mäßigen Verbesserungen, im Artikel 9 regelt 
es den Status der Lehrer, und es gibt - das 
möchte ich bitte auch betonen, Frau Kollegin 
Karlsson - in der Präambel zu diesem Ab­
kommen einen Passus über die Menschen­
rechte in Guatemala. Es ist also nicht so, daß 
dieser Umstand keine Beachtung fände. 
Dann: Es ist eine Stiftung, es ist für uns sehr 
wesentlich, daß wir den Konnex haben mit 
Zentralamerika, mit Mexiko. 

Allgemein politisch möchte ich abschlie­
ßend sagen, daß diese Tradition, die sich jetzt 
fortsetzt, eine sehr gute ist und wir da wirk­
l ich positive Entwicklungshi lfe machen kön­
nen, näm lich dadurch, daß wir Leute hinent­
senden,  die in der Schulausbildung tätig sind, 
und ähnliches mehr. 

Gerade in einer Zeit wie der heutigen, da 
es in dieser Region Spannungen gibt, ist eine 
solche Hilfe von seiten Österreichs sicherlich 
sehr wesentlich. 

Abschließend darf ich noc h folgendes sa­
gen :  Ihre Meinung über Nicaragua teile ich 
nicht. Ich bin nicht der Auffassung, daß Ni­
caragua heute ein demokratisches Land ist. 
Ich bin der Meinung, daß Nicaragua geholfen 
werden muß, aber N icaragua ist eine kom­
munistische Diktatur, das wollte ich sagen. 
(Demonstrativer Beifall des Bundesrates 
Dkfm. Dr. Pisec. - Zwischenruf der Bundes­
rätin Dr. K a r  I s s  0 n.) Es gibt dort eine 
Einparteienherrschaft, es gibt Menschen­
rechtsverletzungen (Bundesrat 
K 0 n e C n y: Erzählen Sie das Ihren christ-

demokratischen Freunden in Nicaragua! Die 
sind da etwas anderer Auffassung! - Weiterer 
Zwischenruf der Bundesrätin Dr. H I a \J a c. ) 

So ist es nicht, sonst hätten wir nicht die 
ganzen Komplikationen, Herr Kollege. (Bun­
desrat K 0 n e C n y: Sagen Sie nicht immer: 
Ich bin nicht der Meinung.' Oder: Das ist nicht 
so.' Das ändert die Realität nicht! Beschäftigen 
Sie sich einmal mit den ReaLitäten!) 

Ich glaube , auch Sie müssen sich mit den 
Realitäten beschäftigen, dann werden S ie 
schon sehen , daß es zweifelsoh ne in Nicara­
gua keine plural istische Gesellschaft gibt. Das 
hat es vorher auch nicht gegeben ,  muß man 
fairerweise sagen. Aber das, was sich heute 
dort abspielt, ist zweifelsohne eine Diktatur. 
(Ruf bei der SPÖ: Wie Chile!) 

Ich persönlich muß ganz ehrlich sagen: Ich 
begrüße sehr, daß dieses Abkommen zustan­
de gekommen ist, es bringt eine sehr positive 
Entwick lung im Entwicklu ngshilfebereich. 
Ich glaube, daß wir dazu zu stehen haben. -
Herzlichen Dank. (Beifall bei der Ö VP. J 1 l .44 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrü ße den im Hause erschienenen Herrn 
Staatssekretär Dr. Stummvoll .  (Allgemeiner 
Beifall.) 

Nunmehr erteile ich Herrn Bundesrat 
Dkfm. Dr.  P isec das Wort. 

J I ,44 

Bundesrat Dkfm. Dr. Karl Pisec (ÖVP, 
Wien): Herr Präsident !  Herr Staatssekretär! 
Hoher Bundesrat ! Frau Kollega Kar isson!  Ich 
habe schon durch Zwischenruf darauf hinge­
wiesen, muß aber auch hier feststellen, daß 
bedauerlicherweise eine falsche Zahl  über bi­
laterale Entwicklungshilfe genannt wurde, 
wie auch im Plenum durch den S PÖ-Abge­
ordneten Dietrich. Ich habe das nachgelesen. 
Ich habe mich gewundert, wie er auf 
1 0  Prozent kommt, wei l  ich mich an unsere 
Diskussion vom 28. Juni in der Enquete erin­
nert habe , bei der der Minister Neisser -
und ich habe mir das mitgenommen, auf 
Seite 5 nachzulesen - erklärt hat, daß der 
bi laterale Bereich von 1 980 bis 1 98 7  eine 
Steigerung von etwas über 1 8 7  Mi ll ionen auf 
über 386 Millionen erfahren hat. 
386 Millionen Schilling. 1 0  Prozent davon 
sind 38,6 Mill ionen Schilling. Die Zahl ,  die 
im Gesetzesentwurf steht, ist 22,2, und in 
den Erläuternden Bemerkungen werden 24 
angeführt, die haben S ie richtig zitiert. Daher 
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sind die 22,2 Millionen Schilling nicht 
10 Prozent, sondern nur 5,75 Prozent. 

Unabhängig davon aber bin ich mit Ihnen 
der Meinung, daß die bilaterale E ntwick­
lungshilfe unbefriedigend ist ,  daß aber -
und ich freue mich, daß das nicht in Abrede 
gestellt wurde - diese Schule in Guatemala­
City zweifelsohne auch eine Entwick lungshil­
fe darstellt. 

Ich bedaure sehr,  daß S ie h ier  e inen sozial­
politischen Aspekt angeführt haben. Wenn 
die Lehrer 50 000 S verdienen, was ich nicht 
weiß, so ist das sicher gerechtfertigt, denn die 
Lehrervertretung wird wissen, was sie ihren 
Leuten bezahlt. Ich habe etwas gegen die 
Neidgenossenschaft. 

Daß die guatemaltekischen Lehrer andere 
Gehälter beziehen, wei l  die der Landeseigen­
heit entsprechen, ist ein klarer Fal l .  Deshalb 
sind sie ja nicht Lehrer zweiter Güte. 

Aber ich möchte aus eigener Anschauung 
etwas dazu sagen, da Sie erzählt haben, daß 
Sie durch die Indianer-Lager geführt wurden. 

Die Frage der Schule sol lte e igentlich ge­
trennt werden von der Beurteilung, ob die 
dort meh r  Demokratie haben oder nicht. Es 
gibt dort jetzt mehr Demokratie . Das Mil itär­
regime wurde abgewählt, und der neue Präsi­
dent - wir hatten als Delegation Gelegen­
heit, gerade zum Zeitpunkt seiner Angelo­
bung dort zu sein - hat sich n<l:�ürlich wahn­
sinnig schwer getan, denn der Ubergang von 
einer Nichtdemokratie zu einer Demokratie 
ist unerhört schwierig. (Bundesrätin Dr. 
K a r  l s s 0 n: In Nicaragua nicht?) Etwas 
Ähnliches können S ie ja heute beobachten,  
wenn Sie über die Ostgrenzen schauen. Da 
sieht man, wie schwierig es ist, einen solchen 
Übergang zu beginnen . (Ruf bei der SPÖ: 
Und in Guatemala ist das gelungen? Großes 
Fragezeichen!) 

In Nicaragua ist das noch nicht gelungen, 
da gebe ich Ihnen recht. Aber ich will nicht 
über Nicaragua diskutieren. S ie behaupten, in 
Südafrika ist es auch nicht gelungen, daher 
haben Sie einen Antrag eingebracht, der aber 
bedauerlicherweise nicht in dem dafür vorge­
sehenen Ausschuß der beiden dafür zuständi­
gen parlamentarischen Vertretungskörper ge­
landet ist, sondern hier. Ich wollte das nur 
sagen, weil die Dame damit beschäftigt ist. 

Ich glaube, daß wir da auf dem richtigen 
Weg sind. Meine Damen und Herren!  Diese 
Schule - und ich hatte die Ehre und das 
Vergnügen, mir die Tätigkeit von Auslands­
österreichern an Ort und Stelle wirklich an­
zusehen und mit ihnen darüber zu diskutie­
ren; ich werde das noch näher beleuchten -
ist etwas, das herzeigenswürdig ist. Und es ist 
jene Form nicht nur von Entwicklungshilfe , 
sondern ich würde sagen von auslandskultu­
reller Tätigkeit, die Österreich eigentlich viel 
zuwenig auf der ganzen Welt betreibt. Wir 
bräuchten mehr so lcher Schulen. Wir hatten 
eine Schule seinerzeit im Iran, es gibt eine 
ähnliche Gründung in Kenya. Wir bräuchten 
aber mehr Schulen rundherum auf der Welt, 
die ähnlich  wie diese gestaltet wären. Denn 
diejenigen, die diese Schule hervorbringt -
und es wurde gezählt, es sind, wenn ich die 
Zahl richtig im Gedächtnis habe, fast 
900 Maturanten im Lauf dieser fast 30 Jahre, 
seit die Schule existiert, von denen jedes Jahr 
drei über ein Stipendium des Ministeriums 
für Wissenschaft nach Österreich zum Studi­
um eingeladen werden,  die hier auch ordent­
liche Studienerfolge nachweisen - ,  bringen 
Österreichtum nach Zentralamerika. Diese 
Schule bildet in der weiten Welt Menschen 
heran, die Österreich verstehen. 

Da es auch andere Institutionen verschie­
dener Staaten - der amerikanischen Regie­
rung, die bundesrepublikanischen Organisa­
tionen, die Adenauer-Stiftung, die Seidl-Stif­
tung, das Institut Fran9ais , selbst aus dem 
Bereich der Sowjetunion - gibt. die Kultur­
arbeit leisten, kann man es natürlich nur 
begrüßen, wenn Österreich diesbezüglich ir­
gend etwas vorzuweisen hat. Und daher ist 
dieses Kulturabkommen besonders begrü­
ßenswert. 

Ich möchte das ganz besonders betonen, 
damit hier die Dinge in das richtige Licht 
gestellt werden. Daher auch mein Zwischen­
ruf,  daß die Frau Minister Hawlicek sichtlich 
dafür war. S ie war ja auch dafür, denn sie 
hat das Abkommen unterschrieben. 

Das Instituto Austriaco Guatemalteco be­
trachte ich in diesem Sinne wirklich als eine 
Leistung, die sich sehen lassen kann. Im Arti­
kel 9 wurde nun durch die Fundacion Cultu­
ral Austriaco Guatemalteca ein Weg gefun­
den, auch die Gestion des Institutes so zu 

gestalten ,  daß der österreichische Einfluß je­
derzeit gewahrt erscheint. 
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Ich darf das besonders anführen, weil  ich 
es als ein positives Ergebnis erachte, daß 
auch in der Präambel in den Erläuternden 
Bemerkungen auf die Frage der Menschen­
rechte hingewiesen wird. Das ist auch ein 
Kompromiß, um dieses in der parlamentari­
schen Verhandlung aus einer Tagesdiskussion 
herauszunehmen. 

Ich persönlich habe bei dem Besuch dieser 
Schule den Eindruck gewonnen, daß es sich 
um eine erstklassige Visitenkarte Österreichs 
in Zentralamerika handelt. Und gerade jetzt, 
am Beginn einer neuen demokratischen Re­
gierung, können die Absolventen dort im 
S inne der österreichischen Auslandsbeziehun­
gen in Zukunft tätig werden. 

Über Anregung der Lehrerschaft wurde 
während unseres Besuches durch Dr. König 
auch der Hinweis gebracht, daß der Lehrplan 
vielleicht ergänzt wird, daß eine HTL oder 
ein Polytechnikum entsteht, weil diese Be­
rufsausbildung in diesem Lande eine gro ße 
Zukunftschance hat. 

Unser unvergeßlicher Kollege Bundesrat 
Paul Raab hat mir gegenüber den Mangel an 
Schulbüchern beklagt, den ihm die Lehrer­
schaft nahegebracht hat. Er war Gewerk­
schaftsvertreter der Lehrer , nicht nur in 
Oberösterreich, sondern später auch im Zen­
tralausschuß, als solcher hat er  seine Kolle­
gen dort besucht und viele Bekannte getrof­
fen. 

Meine Damen und Herren ! Damals gab es 
dieses Abkommen noch nicht. Da gab es ei­
nen Mangel an deutschsprachigen Lehrbehel­
fen, und bei uns gibt es das Gratis-Schul­
buch, also war nichts naheliegender, als mit 
den Lehrern zu reden und zu sagen, sam­
meln wir doch die Lehrbücher in Osterreich 
und schicken wir sie hin. Unser Bundesrat 
Paul Raab hat das in die Hand genommen. 
Wir haben das besprochen, und er hat das 
ausgeführt. Er war auch als Obmann des 
Zentralausschusses tätig, gleich nachdem er 
zurückkam, und er hat in seiner engeren 
Heimat in Oberästerreich - man weiß seine 
Verdienste als Bürgermeister der Gemeinde 
St. Os wald und als Direktor der berühmten 
Waldschule St. Oswald heute noch zu schät­
zen - sofort die Sammlung begonnen und 
trotz seiner Erkrankung, die sich schon in 
Guatemala bemerkbar machte, über 2 000 
AHS-Schulbücher zusammengebracht. 

Herr Klubobmann Dr. König hat sich aktiv 
eingeschaltet und diese Bücher wurden sehr 
schnell nach dem viel zu frühen Dahinschei­
den unseres armen Paul Raab nach Guate­
mala gesandt und haben dort in der Schule 
viel Freude bereitet. 

Heute wäre das schon anders, wei l wir die­
ses Kulturabkommen mit der Dotierung ha­
ben. Vor zwei Jahren hat es das noch nicht 
gegeben,  daher begrü ße ich dieses Abkom­
men, da wir damals diese Selbsthilfeaktion 
machen konnten . 

Gerade unser Paul Raab , ein Mensch des 
Grenzlandes, der in der neuen Wahlheimat 
seinen geliebten Böhmerwald vor Augen hat­
te - von dem Gedenkstein, den es dort gibt, 
sieht man über die Grenzen hinein in den 
Böhmerwald, von wo er herkommt - ,  war 
besonders verständnisvoll  für die Sorgen und 
Nöte von Menschen fern der Heimat, und ich 
weiß, wie er sich um die Anliegen seiner 
Lehrerkollegen in Guatemala-City angenom­
men hat. 

Es ist mir eine besondere Herzenspflicht, 
wenn wir über die österreichische Schule und 
die österreichischen Lehrer in Guatemala 
sprechen und über die österreichische Kul­
turpolitik, ganz besonders an unseren unver­
geßlichen Paul Raab zu erinnern, an sein 
Wirken und an sein unermüdliches Eintreten 
für seine Lehrerkollegen, für die schulischen 
Belange. 

So wie wir auf diese österreichische Schule 
in Guatemala stolz sein können, sind wir es 
auch auf die nimmermüde Tätigkeit unseres 
unvergeßlichen Bundesrates Paul Raab und 
für das, was er in Guatemala gemacht hat. -
Danke schön. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 
/ U4 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen liegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Schlußwort gewünscht? - Ist ebenfalls nicht 
der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
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Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
27. September 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem die 4 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle 
und die 34. Vertragsbedienstetengesetz-No­
velle geändert werden (666 und 709/NR so­
wie 3568/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 4. Punkt der Tagesord-
nung: Bundesgesetz, mit dem die 
4 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle und die 
34. Vertragsbedienstetengesetz- Novelle geän­
dert werden .  

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tmej .  
Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Norbert Tmej : Sehr geehr­
ter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die in der 
4 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI .  Nr .  
656/ 1 983, beziehungsweise in der 34.  Ver­
tragsbedienstetengesetz-Novelle , BGBL N r. 
657/ 1 983, enthaltene Regelung über die Ab­
geltung der Unterrichtsertei lung in der ver­
bindlichen Übung " Lebende Fremdsprache" 
an Volksschulen ist mit 3 1 .  August des Jahres 
1988 ausgelaufen. Durch den vorliegenden 
Beschluß des Nationalrates sollen Regelungen 
geschaffen werden, die den bisherigen nach­
gebildet sind u nd bis 3 1 .  August des Jahres 
199 1  befristet sind. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner S itzung vom 
4. Oktober 1988 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der Fi­
nanzausschuß somit den A n t r a g, der 
B undesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschlu ß des Nationalrates vom 
27. September 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem die 4 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle 
und die 34. Vertragsbedienstetengesetz-No­
velle geändert werden ,  wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Sommer. Ich erteile es ihm. 

1 1 .57 

Bundesrat Rudolf Sommer (ÖVP, Wien): 
Herr Präsident !  Herr Staatssekretär! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren!  Hoher 
Bundesrat ! Der Inhalt dieser Novelle mag 
kurz erscheinen. Es geht, wie wir der Be­
richterstattung entnehmen konnten, um eine 
befristete Verlängerung einer Fremdspra­
chenzulage auf einige Jahre, konkret von Au­
gust dieses Jahres bis August 1 99 1 .  

Wenn diese Novelle trotzdem ein darüber 
hinausgehendes Interesse erweckt, so sicher­
lich deswegen ,  wei l  es nur vordergründig eine 
kurze Verlängerung einer einzigen Zulage im 
Lehrbereich darstellt, in Wirklichkeit aber er­
kennen läßt, daß ein schwelender Konflikt im 
Lehrerberuf noch nicht bereinigt werden 
konnte, und daß das eigentlic h  nur eine 
Überbrückungsmaßnahme ist, um nicht wei­
tere Schwierigkeiten im Schulbereich auf­
kommen zu lassen. 

Daß Schwierigkeiten immer wieder entste­
hen, oft vielleicht sogar ungewollte, zeigte die 
S ituation im Bereich der Berufsschullehrer, 
wo wir erst wenige Tage vorher - genauge­
nommen drei Tage vor den bereits eingeleite­
ten Streikmaßnahmen - durch Gespräche 
mit den Politikern als Gewerkschafter diese 
Frage noch bereinigen konnten und damit 
die Schüler, die Eltern, die Lehrer und die 
Betriebe von einer gewerkschaftlichen Maß­
nahme, die alle diese Bereiche betroffen hät­
te, bewahren konnten. 

Es waren gerade wieder Vertreter der Bun­
desländer - ich darf in diesem Zusammen­
hang Landeshauptmann Ratzenböck ,  Vize­
bürgermeister Mayr, Landeshauptmann 
Ludwig erwähnen - ,  die sich gemeinsam 
auch bemüht haben, zusammen mit Bundes­
minister Löschnak und den Vertretern der 
Gewerkschaft diese Frage doch noch zu lö­
sen, die ja eigentlich mehr der Administra­
tion zum Opfer gefallen ist als finanziellen 
Schwierigkeiten . Denn die Belastungen ein­
zelner B undesländer haben in diesem Zusam­
menhang oft nicht einmal eine Million Schil­
l ing als Jahresaufwand ausgemacht, haben 
aber, im Gesamtpaket der Lehrerforderungen 
verpackt,  zu einer negativen Stellung der 
Landesfinanzreferenten geführt und somit 
eine Lösung verhindert, die eigentlich vol l­
ko mmen klaglos, soweit es auch die Bundes-
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regierung betroffen hätte, schon längst hätte 
erledigt sein können. 

Um eine solche Auseinandersetzung zu 
vermeiden und auch zu Beginn des Schuljah­
res 1 988/89 den Fremdsprachenunterricht in 
den Volksschulen zu garantieren, war eben 
nun diese Gesetzesnovelle notwendig. Auch 
diese Maßnahme ist jetzt nur ein Provisori­
um, denn in  dem Augenblick, wo die volIaus­
gebildeten Volksschullehrer nach sechsseme­
striger Ausbildung auf der Pädagogischen 
Akademie ihren Dienst antreten ,  gehört das 
zu ihrem normalen Aufgabengebiet und sie 
bekommen dafür nicht extra mehr bezahlt. 
Sie b ringen ja auch die Voraussetzungen mit. 
Allerdings müssen sie auch mehr bekommen, 
als das früher der Fall war. 

Man hat ja im Volksschulbereich bereits 
mit Maßnahmen begonnen. Es waren das 
doch Maßnahmen, die verschiedene Institu­
tionen hart getroffen haben, sei es der Buch­
klub der Jugend, sei es bei der Schulmilch­
Aktion, seien es die Rot-Kreuz-Aktionen 
oder ähnliches. Selbstverständlich haben sich 
diese Verbände jetzt ihrerseits wieder be­
müht, zusammen mit den Vertretern der 
Lehrerschaft doch zu einer Lösung zu kom­
men. 

Es war uns möglich, zunächst einmal zu 
erreichen, daß die nunmehr in den Schul­
dienst eintretenden Volksschullehrer als Ab­
solventen einer sechssemestrigen Pädagogi­
schen Akademie gleich besoldet werden wie 
die bisherigen Hauptschul- und Berufsschul­
lehrer in dem sogenannten Staffel L 2a/2. 
während nach der viersemestrigen Ausbil­
dung der Volksschullehrer noch in e iner dar­
unterliegenden Verwendungsgruppe einge­
reiht ist. 

Ich habe mit Freude feststellen können, 
daß s ich bei der Debatte im Nationalrat die 
Sprecher der Parteien einstimmig dazu be­
kannt haben, daß die Volksschullehrer nicht 
schlechter bezahlt werden sollten als die 
Hauptschullehrer und daß eben eine Rege­
lung gefunden werden sol l ,  die die gleiche 
Besoldung garantiert . Wir als Gewerkschafter 
haben - im Zusammenwirken mit den zu­
ständigen Ministern - versucht, diese Frage 
rasch zu klären.  Es war das aber leider n icht 
möglich; es gab Widerstände hauptsächlich 
aus dem Bereich des Finanzministeriums, des 
Bundesministers für F inanzen. 

Auch in Gesprächen, die wir bei solchen 
Dingen normalerweise gar nicht zu führen 
brauchen - vor der Ferienze it geschah dies 
in Anwesenheit des Herrn Bundeskanzlers 
und der Frau Bundesminister für Unterricht 
- ,  war es nicht möglich, eine Lösung herbei ­
zuführen, die dann zu diesen anlaufenden 
Maßnahmen zu Beginn des heurigen Schul­
jahres geführt haben. Man hätte das sicher 
vermeiden können, wenn man den Argumen­
ten, die wir immer wieder - zusammen mit 
den Lehrervertretern - vorgebracht haben, 
mehr Verständnis entgegengebracht hätte. 

Dann war es ja doch,  durch das Verständ­
nis der Öffentlichkeit und durch das der zu­
ständigen Minister,  soweit sie die direkte 
Vertretung haben und nicht nur für die F i­
nanzen zuständig sind, möglich, zumindest 
einmal eine erste Maßnahme zu treffen und 
eine Vereinbarung zustande zu bringen, die 
dem neuausgebildeten Volksschullehrer dies­
selbe finanzielle Abgeltung garantiert wie den 
anderen, in sechssemestrigen pädagogischen 
Ausbi ldungsgängen ausgebildeten Lehrern. 
Das wäre soweit erledigt. 

Einen großen Brocken stellt sicherlich die 
Frage dar: Was geschieht mit den Kollegin­
nen und Kollegen aus dem Bereich der 
Volksschullehrer, die diese Ausbildung nicht 
haben? Wir haben als Interessenvertretung 
mehrmals vorgeschlagen, um nicht eine 
sch lechtere Qualifikation gegenüber den 
�euausgebildeten zu haben, eine zusätzliche 
Ausbildung zu ermöglichen. Wer diese Aus­
bildung sozusagen im zweiten Bildungsweg 
durchmacht, der soll dann auch in den glei­
chen Besoldungsstaffel unseres Gehaltsgeset­
zes eintreten können. 

Es ist das sicherlich auch mit eine finan­
zielle Frage, aber es ist das natürlich in erster 
Linie eine Frage der Besoldungsgerechtigkeit 
und des Grundsatzes, für gle iche Arbeit auch 
gleiche Bezahlung zu bekommen. 

Es stellt sicherl ich  auch eine richtige Vor­
gangsweise dar ,  daß,  wenn der Dienstgeber 
eine länger dauernde, qualifiziertere Ausbil­
dung vorschreibt. er dafür auch eine entspre­
chende finanzielle Abgeltung erbringen muß. 
Es wäre letzten Endes undenkbar, immer 
wieder zuerst Qualifikationen zusätzlicher 
Art zu verlangen, diese vorzusehen, vorzu­
schreiben,  sich aber dann, wenn es darum 
geht, eine entsprechende finanzielle Abgel­
tung zu erbringen, so zu verhalten wie bei 
einem weggelegten Findelkind: dann will es 

506. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 39 von 53

www.parlament.gv.at



22270 B undesrat - 5 06. S i tzung - 6. Oktober 1988 

Rudolf Sommer 

niemand gewesen sein. Ich glaube aber, daß 
jetzt doch der Bann gebrochen ist. Die Maß­
nahmen wurden ausgesetzt, der Friede an 
den Volksschulen ist sozusagen wieder einge­
kehrt. Die Beratungen werden am 20. Okto­
ber fortgesetzt, und ich gebe meiner Erwar­
tung nachdrücklichst Ausdruck, daß dann 
wirklich auch eine Lösung gefunden werden 
kann, damit überflüssige Auseinandersetzun­
gen, die letzten Endes auch die Schü ler, die 
Eltern belasten und nicht nur den Dienstge­
ber treffen, vermieden werden können. 

Es liegt jetzt nicht an der Interessenvertre­
tung, es l iegt eigentlich am Bundesminister 
für Finanzen. Ich darf Sie, Herr Staatssekre­
tär, um die wohlwollende Unterstützung un­
seres Vorhabens ersuchen. 

Selbstverständlich findet diese Novelle die 
Zustimmung der Österreichischen Volkspar­
tei. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.)  12.04 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Dipl .- Ing. Dr.  
Ogris. Ich erteile es ihm. 

1 2.05 

Bundesrat Dipl .-Ing. Dr.  Harald Ogris 
(SPÖ. Wien) :  Herr Präsident! Herr Staatsse­
kretär !  Meine Damen und Herren!  Herr 
Bundesrat Sommer hat schon recht, wenn er 
sagt, daß wir hier nur sehr vordergründig 
über ein Gehalts- oder Finanzgesetz spre­
chen, in Wahrheit aber über eine Materie der 
Schulpolitik, die sehr weit in die Zukunft 
reichen kann. 

Ich möchte deshalb ein bißehen ergänzen, 
wie es zum jetzigen Stand der Dinge gekom­
men ist und einige Erläuterungen geben, die 
es verständlich machen, warum die bestehen­
de Lösung gewählt wurde und warum sie 
sinnvollerweise noch einmal zu verlängern 
ist . 

Bei den Volksschullehrern ist es so, daß 
die Dienstverpflichtung mit der Führung ei­
ner Klasse erfüllt wird. Es haben aber die 
einzelnen Klassen an den Volksschulen ver­
schiedene Wochenstundenanzahlen, die vom 
Alter der Kinder abhängig sind. In der ersten 
Klasse sind dies l 8 ,  in der zweiten 20, in der 
dritten 22 und in der vierten Klasse 24 Wo­
chenstunden, weil  eben Kinder mit höherem 
Alter belastbarer sind. Dies bringt, ohne Fra­
ge, auch eine verschiedene Belastung für die 
zugehörigen Klassenlehrer mit sich.  

Ganz generell könnte man sagen, daß diese 
ungleiche Belastung der Lehrkräfte durch 
Rotation ausgeglichen wird . Im al lgemeinen 
ist es so, daß Volksschullehrer mit ihren Kin­
dern in der Schule " mitwachsen" , also Kin­
der, d ie sie in der ersten Klasse übernehmen, 
bis zur vierten Klasse betreuen und so eine 
Rotation durchmachen; aber das ist nicht im­
mer so. Darin stecken Ungerechtigkeiten, die 
sich nicht unbedingt ohne Zusatzmaßnahmen 
ausgleichen lassen. 

Geändert hat sich diese Situation zusätzlich 
noch im Jahre 1 982,  und zwar durch die 7. 
Schulorganisationsgesetz-Novelle, die durch 
die Einführung von verbindlichen Übungen 
in einer lebenden Fremdsprache eine andere 
Situation gebracht hat, nämlich die Ver­
pflichtung, in jeder dritten und vierten 
Schulsstufe der Volksschule - in den ersten 
beiden Volksschulk lassen gibt es das nicht -
Übungen in einer lebenden Fremdsprache 
vorzusehen. (Vizepräsidem Dr. 
S c h a m b e c k  übernimmt den Vorsitz.) 

Es hat sich dabei gezeigt, daß aufgrund 
ihrer Ausbildung nicht alle Volksschullehrer 
die Fähigkeit mitbrachten,  diese Übungen ab­
zuhalten. Man mußte sich damit behelfen, 
Volkssch ullehrer, die diese Fähigkeit hatten, 
aus anderen Klassen beizuziehen, was wieder 
eine Ungerechtigkeit zur Folge hatte. Denn 
das F ühren einer Klasse erfüllt - wie schon 
vorher erwähnt - die Dienstverpflichtung ei­
nes Volksschullehrers. Jene Klassenlehrer, die 
in einer fremden Klasse Unterricht hielten, 
haben eine Mehrbelastung auf sich genom­
men, die ihnen abgegolten hätte werden müs­
sen .  Dafür wurde damals der Weg einer 
Dienstzulage gewählt, wei l  das in Summe ge­
rechter erschien. 

Man war sich aber damals schon im klaren 
darüber, daß dies nur ein Provisorium sein 
konnte und hat die Absicht gehabt, eine sy­
stemkonforme Lösung zu finden ,  abgespro­
chen mit allen Beteiligten ,  die da mitzuent­
scheiden haben. So wurde diese Regelung bis 
Ende des vergangenen Schu ljahres begrenzt. 

Mittlerweile ist aber noch etwas eingetre­
ten , was auch schon erwähnt wurde, daß 
nämlich die Volksschullehrerausbildung er­
weitert, ergänzt und verbessert wurde, und 
zwar inhaltlich, aber auch im Hinblick auf 
den Zeitaufwand. Wir haben schon gehört: 
Die Zeit der Ausbildung ist von vier auf 
sechs Semester verlängert worden. 
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Im heurigen Schuljahr sind mittlerweile die 
ersten Absolventen dieses verbesserten Aus­
bildungsweges in den Dienstbetrieb aufge­
nommen worden. Verständlich, daß die bes­
ser ausgebildeten - auch mit größerem per­
sönlichen Aufwand ausgebildeten - Volks­
schullehrer eine Angleichung ihrer Stellung 
an die jener Lehrer haben wollten, die unter 
ähnlichen Umständen seit Jahren an den 
Hauptschulen unterrichten. Das ist ja sehr 
naheliegend und verständlich. 

Neben den Schwierigkeiten, das Problem 
generell zu lösen, hat es diese Situation mit 
sich gebracht, daß trotz der verhältnismäßig 
langen Frist bislang noch keine endgültige 
Lösung gefunden werden konnte. Es ist da­
her notwendig, die bestehende provisorische 
Lösung noch einmal zu verlängern. 

Wir wissen auch,  daß es Streikmaßnahmen 
am Anfang des Schuljahres gegeben hat. Ich 
darf in diesem Zusammenhang die Schul­
milchaktion erwähnen. Es hat Streikmaßnah­
men nicht direkt im Unterricht gegeben, aber 
bei den sogenannten Nebenleistungen an den 
Volksschulen Schulmilchaktion oder 
Buchklub waren solche Aktionen - ,  mit wel­
chen eine grundsätzliche Gleichstellung be­
ziehungsweise Besserstellung der Volksschul­
lehrer erzielt werden so llte. 

Auch wir Sozial isten haben sehr wohl die 
Frage diskutiert, wie man vorgehen kann im 
Fall jener Volksschullehrer, die in der Ver­
gangenheit eben nur eine viersemestrige Aus­
bildung erfahren haben. Und die Antwort 
war, daß es nicht zwei versch iedene Arten 
von Volksschullehrern geben darf, jedenfalls 
nicht mittelfristig, das kann nur kurzfristig 
sein. Mit Hilfe zusätzlicher Ausbildung soll 
wieder ein Typus von Volksschullehrern ge­
schaffen werden, um so Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit zu beseitigen. 

Das macht also ein gundsätzliches Über­
denken der gesamten Ausbildung der Pflicht­
schullehrer erstrebenswert. Anzustreben 
wäre, daß in allen Pflichtschulen eine qualita­
tive Gleichwertigkeit - unabhängig vom 
Schultyp - geschaffen wird, daß demnach 
etwa gleich starke, intensive und gleichlang 
dauernde Ausbildungswege in allen Bereichen 
vorgesehen werden .  In der Folge mü ßte dem 
ohne Frage auch ein einheitliches Gehalts­
schema für alle Lehrer folgen, was nicht 
heißt, daß jeder Lehrer genau das gleiche zu 
bekommen hätte, aber ein in sich abgestimm­
tes, aufeinander Rücksicht nehmendes Ge-

haltsschema, wobei die gleichen oder zumin­
dest ähnlichen Tätigkeits- und Anforderungs­
merkmale Niederschlag finden müßten. 

Selbstverständlich ist die finanzielle Frage 
nicht etwas, was man so leicht von sich schie­
ben kann, denn alles, was im Schulbereich, 
im Bereich der Lehrer geschieht, hat in fi­
nanzieller Hinsicht sehr weitreichende Konse­
quenzen und muß deshalb gut überlegt wer­
den. Selbstverständlich gibt es auch von unse­
rer Seite in dieser Richtung Unterstützung; 
das ist keine Frage. Aus den bisherigen Ver­
handlungen geht das ja wohl eindeutig her­
vor. 

Die Bedeutung der Volksschulen für den 
Bildungsweg aller jungen Menschen in die­
sem Lande wird sehr häufig unterschätzt; 
manche haben sie sehr bald vergessen. Gera­
de die Grundschule hat aber sehr, sehr große 
Auswirkungen auf den späteren Lebensweg. 
Ob etwa ein junger Mensch Legastheniker 
wird, kann weitgehend von der Volksschule 
beeinflußt werden. Ob ein Mensch eine be­
sondere Beziehung zu Büchern entwickelt, ob 
er im guten Sinne ein Leser wird, das wird 
ebenfalls weitgehend im Volksschulalter ent­
schieden .  Ob ein junger Mensch Fremdspra­
chen liebt und dadurch seine Möglichkeiten 
im späteren Leben vervielfältigt, könnte in 
zunehmendem Maße von der Volksschule be­
einflußt werden, und wir hoffen, daß das 
auch im positiven Sinn geschieht. 

All diese Dinge wirken sehr, sehr weit. 
Und wenn gerade Hochschullehrer immer 
wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen ha­
ben, die Legastheniker haben, so sieht man, 
wie stark die Bedeutung der Volksschule 
selbst für die Hochschule ist. 

Ich möchte noch einen Fragenkreis an­
schneiden, und zwar den, warum die Bedeu­
tung der Grundschule für den ganzen Bil­
dungsweg nicht schon früher und deutlicher 
zum Ausdruck gebracht wurde . 

Es könnte das damit in Zusammenhang 
stehen, daß Volksschullehrer zu einem ganz 
hohen Prozentsatz Frauen sind , die erst ler­
nen, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. 
Die Anerkennung der Stellung der Frau in 
unserer Gesellschaft kommt auch im Schul­
bereich erst allmählich zum Durchbruch. 

Änderungen im Schulbereich haben immer 
tiefe und weitreichende Folgen nach sich ge­
zogen: sei es im Bildungsbereich,  sei es Jahre 
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danach in der Gesellschaftsstruktur und 
selbstverständlich auch unmittelbar im finan­
ziellen Bereich. Änderungen müsse n  gründ­
lich überlegt werden .  Das heißt n icht, daß 
man sie auf die lange Bank schieben soll. 
Man muß über sie reden. 

Wir Sozial isten werden uns gerne dieser 
Herausforderung stellen. Die sozialistische 
Fraktion des Bundesrates wird deshalb dem 
Antrag des Ausschusses auf Nichtbeeinspru­
chung des Gesetzes ihre Zustimmung ertei­
len. (Allgemeiner Beifall.) 12.19 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Von der Berichterstattung wird auch kein 
Schlußwort gewünscht. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
27. September 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz ge­
ändert wird (BHG-Novelle 1988) ( 1 83/A und 
710/NR sowie 3569/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 5. Punkt der Tagesord­
nung: Beschluß des Nationalrates vom 27. 
September 1 988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundeshaushaltsgesetz geändert 
wird (BHG-Novelle 1 988) .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Adolf Schachner übernommen. Ich ersuche 
ihn um den Bericht. (Bundesrat Schachner 
befindet sich nicht im Sitzungssaal.) 

Ich darf Herrn Kollegen Köpf b itten, die 
Berichterstattung zu übernehmen. 

Berichterstatter Peter Köpf: Hohes Haus ! 
Durch den gegenständlichen Beschluß des 
Nationalrates so l l  den gesammelten Erfah­
rungen bei der Vollziehung des Bundeshaus­
haltsgesetzes Rechnung getragen werden und 
insbesondere die erstmals beim Bundesfi­
nanzgesetz 1988 angewendeten Bestimmun-

gen über die Budgetprognose und das Inve­
stitionsprogramm abgeändert werden. Wäh­
rend nach der derzeitigen Rechtslage die für 
das erste Jahr der Budgetprognose betreffen­
den Angaben mit dem Entwurf des Bundesfi­
nanzgesetzes übereinstimmen müssen, sol l  
künftig vom zuletzt beschlossenen Bundesfi­
nanzgesetz ausgegangen werden. Ausdrück­
lich sol len nun künftig voraussehbare Ände­
rungen in der Rechtslage bei der Budgetpro­
gnose berücksichtigt werden. Hinsichtlich des 
Investitionsprogramms sieht d ie derzeitige 
Rechtslage vor, daß es nach Voranschlagsan­
sätzen zu gliedern ist. Durch den vorliegen­
den Beschluß  soll  künftig eine Gliederung 
nach Kapiteln vorgeschrieben werden. Vorge­
sehen ist ferner die Dotierung einer Aus­
gleichsrücklage in der Höhe von 4 Milliar­
den Schilling im Jahre 1 988 .  Weiters sieht 
der Beschluß vor, daß Budgetprognose und 
Investitionprogramm nunmehr bis spätestens 
30. Juni dem mit der Vorberatung von Bun­
desfinanzgesetzen betrauten Ausschuß des 
Nationalrates vorzulegen sind. 

Das Bundeshaushaltsgesetz ermöglicht der­
zeit, daß zur Verwaltungsvereinfachung jedes 
haushaltsleitende Organ die Buchhaltungsauf­
gaben mehrerer anweisender Organe durch 
Verordnung übertragen kann. Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß soll künftig 
hiezu ein Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen und dem Rechnungshof 
erforderlich sein .  

Nach der derzeitigen Rechtslage können 
für besondere Geschäftsfälle zur Verrech­
nung in fremder Währung und zur Errech­
nung des Schilling-Gegenwertes vom haus­
haltsleitenden Organ im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für F inanzen Bestim­
mungen erlassen werden .  Hiezu sieht der ge­
genständliche Gesetzesbeschluß des National­
rates nunmehr vor, daß auch das Einverneh­
men mit dem Rechnungshof hergestellt wer­
den muß. 

Der F inanzausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 4. Oktober 1988 in Verhandlung ge­
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen , keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebn is seiner Beratung stel lt der Fi­
nanzausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
27.  September 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz ge­
ändert wird (BHG-Novelle 1 988) ,  wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Dr. Heide Schmidt. Ich erteile es ihr .  

12.23 

Bundesrätin Dr .  Heide Schmidt (FPÖ, 
Wien) : Herr Präsident! Herr Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren!  Ich kann Sie be­
ruhigen: Ich habe jetzt n icht die Absicht, an 
Hand dieses Bundeshaushaltsgesetzes eine 
Rede über die verfehlte Budgetsanierungspo­
litik der Regierungsparteien zu halten .  Ich 
möchte nur in ganz wenigen Sätzen begrün­
den . . . (Ruf bei der Ö VP: Das wäre sehr 
schwer.') Das wäre leicht, aber es würde uns 
aufhalten. Daher bemühe ich mich , bei der 
Sache zu bleiben. 

Ich möchte nur in ganz wenigen Sätzen 
begründen, warum ich namens der Freiheitli­
chen Partei dieser Novelle keine Zustim mung 
geben kann. 

In dieser Novelle ist neben einigen anderen 
Bestimmungen, die sicher notwendig sind, die 
positiv sind, eine drinnen,  über die ich ein­
fach nicht hinüber kann, wenn ich das so 
sagen darf. Es ist dies jene Bestimmung, die 
mit der Ausgleichsrücklage in Zusammen­
hang steht. 

Mit jener die Ausgleichsrücklagen betref­
fenden Bestimmung wird eine rechtliche 
Grundlage dafür geschaffen, daß allfällige 
Überschüsse, die ja nicht erwirtschaftet wer­
den - dafür habe ich sogar Verständnis, daß 
diese im Augenblick wohl nicht möglich ist 
- ,  budgetmäßig erfaßt sind; Überschüsse, die 
auch dadurch entstehen, daß man einfach 
einen Kredit aufnimmt, der höher ist , als d ies 
für die Bedeckung der Ausgaben tatsächlich 
nötig ist. Daß man einmal einen höheren 
Kredit aufnimmt, auch dafür habe ich Ver­
ständnis. Das kann man nicht immer so ganz 
genau abschätzen. Es war im Jahre 1987 ein 
Rahmen, der um 4 Milliarden überstiegen 
wurde. D iese 4 Mill iarden sollen nun - und 
dafür soll hier die Grundlage geschaffen wer­
den - in die Ausgleichsrücklage geführt wer­
den , wobei das Wort "voranschlagsunwirk-

sam" , ich möchte fast sagen, hineingeschwin­
deit wurde. Man überl iest das sehr leicht. 

In der Zeit der kleinen Koalition haben wir 
ein Bundeshaushaltsgesetz beschlossen ,  das, 
wie ich glaube, tatsächlich die Worte "Bud­
getwahrheit" und "Budgetklarheit" ernst ge­
nommen hat. In der gro ßen Koalition - das 
muß ich mit Bedauern feststellen - nimmt 
man diese Worte n icht mehr ernst. Budget­
technisch ist es nämlich so, daß eine Erhö­
hung der Ausgleichsrücklage zugleich auch 
eine Erhöhung des Defizits bedeutet, wie 
dann eine Auflösung dieser Rücklage natür­
lich eine Senkung des Defizits mit sich 
bringt. Hier so ll nun beschlossen werden, daß 
diese Erhöhung des Defizits im Budget ver­
schleiert wird, weil  nämlich die Erhöhung 
der Ausgleichsrücklage voranschlagsunwirk­
sam ist, das heißt, sie soll budgetextern erfo l­
gen. 

Wir haben zwar eine Defiziterhöhung, aber 
wir sagen es den Leuten nicht. Das wäre 
noch nicht so schlimm, wenn wir das nicht 
dann, wenn wir diese Rücklage auflösen, als 
Senkung des Defizits verkaufen würden. Tat­
sächlich wird es aber so sein, weil dann die 
Bestimmungen schon in  Kraft sind, daß die 
Auflösung der Ausgleichsrücklage voran­
schlagswirksam erfolgen so ll ,  wodurch sich 
dann das Defizit senken wird. Und das halte 
ich für einen wirklich üblen Trick, das halte 
ich für eine maßlose Unehrlichkeit, und das 
ist der Grund ,  warum ich dieser Novelle kei­
ne Zustimmung erteilen kann. - Danke. 12.26 

Vizepräsident Dr .  Herben Schambeck: 
Zum Wort hat sich weiters gemeldet Frau 
Bundesrätin Dr. Eva Bassetti-Bastinelli .  Ich 
erteile es ihr. 

/2 .26 

Bundesrätin Dr. Eva Bassetti-Bastinelli 
(ÖVP, Tirol):  Herr Präsident! Herr Staatsse­
kretär ! Frau Dr. Schmidt! Gegen Finanz­
transaktionen an sich ist meines Erachtens 
nichts einzuwenden. Ich würde sie von vorn­
herein einmal als wertneutral hinstellen . Und 
auch die von Ihnen inkriminierte Rück lagen­
bildung aus Schulden, wie sie ja zu hoch 
aufgenommene Finanzschulden darstellen, ist 
an sich im privaten Wirtschaftsleben gang 
und gäbe. Ich erinnere etwa an die Rückla­
gen aus Investitionsbegünstigungen, die wir 
bilanzieren, die noch nicht versteuert sind 
und die eben hinsichtlich dieser latenten 
Steuerlast auch Fremdkapital darstellen . 
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Aber mir ist sehr wichtig - und da spielt 
wahrscheinlich auch mein Beruf als Wirt­
schaftsprüfer eine Rolle - ,  daß so lche Trans­
aktionen die auch von Ihnen angesprochene 
Bilanzwahrheit und Bi lanzklarheit nicht be­
einträchtigen. Und das jährliche Budget -
das liegt aber i m  Wesen der Kameralistik -
folgt d iesem Grundsatz, den wir aus dem 
privaten Wirtschaftsleben kennen, an sich 
nicht, weil  ja Schuldenmachen als Einnah­
menerzielung gilt. Ich gebe zu, es ist damit 
eine gewisse, im Bundesfinanzgesetz vorgese­
hene Möglichkeit gegeben, sich selbst in die 
Tasche zu lügen. 

Es trifft daher die Bundesregierung eine 
erhöhte Verantwortung, den Rahmen, den 
das Bundeshaushaltsgesetz dafür einräumt, 
F inanztransaktionen vorzunehmen, nur äu­
ßerst schonend auszunützen , um eben wei­
testgehend Transparenz für den B ürger zu 
erhalten. Die Entwicklung der F inanzschuld 
ist meines Erachtens parallel  zum Budget­
vollzug für d ie Bürger ausreichend klar dar­
zustellen. 

Die Finanzschuld des Bundes, meine Da­
men und Herren, wird Ende 1 989 8 12 ,5 Mil­
l iarden Schi l l ing betragen . Damit wird die 
Finanzschuld nur noch im Ausmaß des 1 989 
präliminierten Nettodefizits ansteigen.  Nach­
dem es in den Jahren davor durch Konver­
sionen über den Jahreswechsel tei lweise eben 
zu recht gro ßen Verzerrungen gekommen ist. 

So etwa stieg die F inanzschuld im Jahre 
1 986 - und da waren Sie mit Ihrer Partei 
zum grö ßten Teil dieses Jahres ja noch in der 
Regierung, Frau Dr. Schmidt - um 1 8  Mil li­
arden Schilling mehr, als das Defizit ange­
wachsen ist. Also man hat in der Zeit der 
SPÖ/FPÖ-Regierung viel mehr Schulden auf­
genommen, als eigentlich notwendig gewesen 
wäre. Aber das ist ja an sich das, was Sie jetzt 
beanstanden. (Zwischenruf der Bundesrätin 
Dr. Heide 5 c h m i d t.) 

Im Jahre 1 98 7  ist die Finanzschuld dann 
nur noch um 1 1  Mil l iarden stärker gestiegen 
als das Defizit ,  und jetzt , im Jahr 1 988, ist es 
umgekehrt .  Da geht man den umgekehrten 
Weg: die Zunahme der Finanzschuld bleibt 
h inter dem Nettodefizit um 20 Mi ll iarden 
zurück. Ich glaube, wir beschließen heute ei­
gentlich eine Absolution von einem Sünden­
fall ,  der durch Reue und Umkehr gekenn­
zeichnet ist . 

Das Bundeshaushaltsgesetz, meine Damen 
und Herren, ist der formale Rahmen für das 
jährliche Bundesfinanzgesetz, für das Budget. 
Über das B udget hat der B undesrat nicht zu 
befinden, hinsichtlich des Bundeshaushaltsge­
setzes steht ihm ein E inspruchsrecht zu. 

Da aber die äußere Form nur Sinn be­
kommt, wenn sie mit Inhalt erfüllt wird , b ie­
tet eine Bundeshaushaltsgesetz-Novelle auch 
im Bundesrat Gelegenheit, über das Budget 
zu sprechen. Und dabei kommt uns das Da­
tum dieser Novelle als Anlaß zugute. Der 
B udgetentwurf ist im groben fertiggestellt, er 
wird demnächst den Ministerrat passieren 
und im Nationalrat vorgestellt und beraten 
werden .  

Und dabei sind d ie Eckdaten, die bisher 
bekannt geworden sind, durchaus positiv zu 
bewerten, und zwar unter den hier schon 
genannten Einschränkungen. Die Koalition 
hat sich nämlich vorgenommen, bis 1 992 das 
Defizit auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandspro­
duktes zu senken, und sie liegt hiebei auf 
Linie. 

Das Nettodefizit 1 989 wird mit 
66 Mil l iarden Sch il l ing rund 4 Prozent des 
Bruttoin landsproduktes ausmachen, und d ies 
bei Ausgaben von 528 Mil liarden und Ein­
nahmen von 462 Milliarden . 

Das wirklich Erfreul iche ist, daß der Aus­
gabenzuwachs mit 2, 1 Prozent unter dem 
E innahmenzuwachs von 3,4 Prozent bleibt 
und das nominelle Wachstum des BPI 4,8, 
fast 5 Prozent betragen wird. 

Es ist also ein weiteres Etappenziel auf 
dem eingeschlagenen Weg der Budgetsanie­
rung, aber der Weg, wie dieses Etappenziel 
erreicht wurde - das wissen wir alle - ,  läßt 
deutlich werden, wie weit das Endzie l noch 
vor uns l iegt. Wir bewegen uns ja noch nicht 
lange auf diesem Kurs. Die ÖVP hat ihren 
Wählern schon 1 986 gesagt, daß der Weg der 
Sanierung ein langer und dornenvoller wer­
den und etwa zwei Legislaturperioden in An­
spruch nehmen wird . Und das merken wir, 
und unsere Koalitionspartner merken es 
auch .  Das koordinierte Herausziehen eines 
Karrens, der verfahren ist, will eben gelernt 
sein,  und derzeit, wie alle sehen können, 
üben wir noch. 

Ich glaube aber, daß wir durchaus dabei 
sind, Tritt zu fassen. Meine Damen und Her­
ren, wir sol lten uns in beiden Koalitionspar-
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teien von Sprengmeistern und Unkenrufern 
nicht beirren lassen. Die Bürger wollen nicht 
wissen, wie und wie oft unsere Ehe funktio­
niert, sie wollen Taten und Erfolge sehen. 
Dafür sind wir vor k napp zwei Jahren ange­
treten, und daran sol lten wir noch zwei vol le 
Jahre arbeiten. 

Wir wissen: Je älter eine Ehe wird, desto 
weniger ist sie scheidungsanfällig. Und alle 
hiefür genannten Gründe treffen auch auf 
eine Regierungskoalition zu. Man gewöhnt 
sich aneinander. Man merkt, wo der andere 
allergisch ist , und es steht einem in vielem 
der Streit n icht mehr dafür, weil man eben 
gelernt hat, die Stärken und Vorte ile dieser 
Verbindung den Schwächen entgegenzuhal­
ten. 

Wir sollten daher nicht heute über andere 
Koalitionsformen nach einer Neuwahl speku­
lieren, sondern wir sollten den letzten Wäh­
lerauftrag zuerst einmal erfüllen. Die Steuer­
reform ist dabei, zumindest für diese Legisla­
turperiode, abgehakt; ein anständiges Ergeb­
nis, das sich sehen lassen kann. Aber die 
Regelung der Pensionsproblematik ist noch 
nicht erfolgt. Das Defizit  der ÖBB explodiert 
weiter. Der tatsächliche Personalaufwand des 
Bundes steht mit dem Dienstpostenplan in 
nur sehr losem Zusammenhang. 

Diese drei genannten Positionen machen 
zusammen mehr als die Hälfte aller Steuer­
einnahmen aus. Das bedeutet: Bekommen 
wir diese drei Positionen nicht in den Griff. 
erübrigt sich der weitere Versuch der Bud­
getsanierung. Das käme einer Bankrotterklä­
rung der Regierung gleich, und ich fürchte, 
der daraufhin zur Urne gerufene Wähler 
würde dafür wenig Verständnis aufb ringen. 
Beide Regierungsparteien müssen daher ein 
vitales Interesse daran haben, die bestehen­
den und vor uns l iegenden Aufgaben zu be­
wältigen. 

Wir haben dabei Rückenwind, meine Da­
men und Herren. Das WIFO, das Wirt­
schaftsforschungsinstitut, hat die Wirtschafts­
wachstumsprognose für 1 988 von 1 auf 
3,5 Prozent hinaufrevidiert. Allein diese posi­
tive Differenz entspricht 40 Mil l iarden von 
uns erwirtschafteten Schillingen, und womög­
lich, wie man hört, werden es noch mehr 
werden. 

Die Beschäftigung ist die höchste seit Ende 
des Krieges, und die Arbeitslosenrate betrug 
im Sommer nicht 6,5 Prozent, wie befürchtet, 

sondern nur 5,4 Prozent. Wir haben eine 
Steuerreform zuwege gebracht, die nicht auf­
kommensneutral ist, sondern die die Steuer­
pflichtigen um 14 bis 1 5  Mill iarden Schilling 
entlastet. Trotz dieser Einnahmensverzichte 
der öffentlichen Hände wurde auf dem Weg 
der Budgetsanierung weiter vorangegangen. 
Das ist fast die Quadratur des Kreises und 
wahrscheinlich nicht ohne kleinere Sünden­
fälle, wie wir sie verzeichnen müssen, zu be­
werkstelligen. 

Die von der Koalition eingeschlagene Rich­
tung, meine Damen und Herren,  wird von 
den Bürgern goutiert. Denn das von den 
Österreichern erwirtschaftete Wirtschafts­
wachstum ist ja ein großes Signal des Opti­
mismus und der neuerwachten Leistungsfreu­
de. Das muß und sollte uns Auftrag und 
Verpflichtung sein, auf diesem Weg gemein­
sam weiterzugehen. (BeifaLL bei der Ö VP. ) 
12.35 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Es 
hat sich weiters zu Wort gemeldet Frau Bun­
desrätin Anna Elisabeth Haselbach. Ich ertei­
le es ihr. 

/2.35 

Bundesrätin Anna El isabeth Haselbach 
(SPÖ, Wien):  Herr Präsident! Herr Staatsse­
kretärl Meine Damen und Herren! Wir ha­
ben gehört, die FPÖ wird dem Antrag, kei­
nen E inspruch zu erheben, nicht beitreten 
können. Als Begründung wurde angegeben 
- und ich zitiere Sie wörtlich, Frau Dr. 
Schmidt -: "Da ist ein Punkt, über den ich 
nicht drüberkomme." 

So ist das mit dieser Opposition: Das ist 
ein Punkt, der wird herausgegriffen und 
schlechtgemacht. Meiner Einschätzung nach 
enthält diese Novelle jedoch einige wichtige 
Neuerungen, auf die ich eingehen will, bevor 
ich mich mit der geäußerten Kritik auseinan­
dersetze. 

Meine Damen und Herren ! Ziel der Haus­
haltsführung ist es, der Erfüllung der Aufga­
ben des Bundes durch die Ermittlung und 
Bereitstellung der hiefür benötigten Geldmit­
tel zu dienen. Die Grundsätze der Sparsam­
keit, Wirtschaftlichkeit und Zwec kmäßigkeit 
haben Beachtung zu finden, wobei die Erfor­
dernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichge­
wichts zu berücksichtigen sind. Es müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, die zu ei­
nem ausgewogenen Verhältnis zwischen ei­
nem hohen Beschäftigungsstand, einem hin-
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reichend stabilen Geldwert, der Sicherung 
des Wachstumspotentials und der Wahrung 
des außenwirtschaftl ichen Gleichgewichts 
führen.  

Im Lichte dieser obersten Ziele der Haus­
haltsführung ist die vorliegende Novelle zu 
sehen. Die Novelle zum Bundeshaushaltsge­
setz bringt eine Reihe von Veränderungen, 
deren Notwendigkeit sich aus der Praxis bei 
der Anwendung des derzeit geltenden Geset­
zes ergeben hat. Neben etlichen Punkten, die 
präzisere Formulierungen bringen, Regelun­
gen durch Verordnungen ermöglichen oder 
die zum Beispiel im Artikel 2 geregelte rück­
wirkende Inkraftsetzung, die eine eindeutige 
Rechtsgrundlage schafft, einerseits für die be­
reits im B undesvoranschlag 1 988 vorgenom­
mene Veranschlagung der Sachbezüge bei 
den Personalausgaben und andererseits für 
die Berücksichtigung einschlägiger Bestim­
mungen dieser Novelle bei der Vorbereitung 
des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes 
1 989, erscheint mir die Verschiebung des 
Zeitpunktes für die Erstellung und Vorlage 
der Budgetprognose und des Investitionspro­
grammes von gro ßer Bedeutung. 

Rekapitulieren wir: Nach dem derzeit gel­
tenden Bundeshaushaltsgesetz ist die Budget­
prognose gleichzeitig mit dem Budgetentwurf 
zu erstellen. Basis der Prognose ist dabei der 
Budgetentwurf. Wir alle wissen :  dies ist ein 
Entwurf und n icht geltendes Recht. Dieser 
Entwurf wird aufgrund der Annahmen über 
die al lgemeine wirtschaftliche Entwicklung, 
die 4.er mittelfristigen Wirtschaftsprognose 
für Osterreich zugrunde liegen, und der 
rechtlichen Verpfl ichtungen weitergerechnet. 

In Z ukunft soU die Prognose im Frühsom­
mer ausgearbeitet und dem mit der Vorbera­
tung von Bundesfinanzgesetzen betrauten 
Ausschuß des Nationalrates bis zum 30. Juni 
des jeweiligen Jahres vorgelegt werden. Da­
mit ändert sich gleichzeitig die Basis der Pro­
gnose. In Hinkunft wird geltendes Recht, also 
ein vom Nationalrat beschlossenes Budget, 
Basis der Budgetprognosen sein .  

Damit wird eine Annahme aus dem Ver­
fahren entfernt, näml ich die Annahme, daß 
der Nationalrat den Budgetentwurf ohne ir­
gendeine Änderung beschließen wird. In Pro­
gnosen dieser Art sind ohnehin so viele An­
nahmen enthalten, daß wenigstens diese , 
nämlich daß der Nationalrat wahrschein l ich 
nicht ändern wird - aus grundsätzlichen Er-

wägungen erscheint mir das nicht ganz unbe­
denklich -, wegfallen soll .  

Eine weitere wesentliche Änderung besteht 
darin ,  daß die Prognose in Hinkunft nicht 
nur von der bestehenden Rechtslage und dem 
letzten beschlossenen Bundesfinanzgesetz 
ausgehen soll ,  sondern durch die Berücksich­
tigung von zukünftigen Änderungen der 
Rechtslage, soweit sich diese bereits konkret 
erkennen lassen, auch präziser werden wird. 

Was steckt dahinter? - Es ist Aufgabe 
einer B udgetprognose, ein Bild des längerfri­
stigen Trends der Ausgaben und Einnahmen 
zu zeichnen, das mit der voraussichtlichen 
Entwicklung im wesentlichen übereinstimmt. 
Ein solches Bild kann aber nur entstehen, 
wenn üblicherweise eintretende Änderungen 
berücksichtigt werden .  Solche absehbare übli­
cherweise eintretenden Veränderungen sind 
zum Beispiel die periodischen Anpassungen 
der Pensionen und der Bezüge der öffentlich 
Bediensteten, aber auch Inflationsanpassun­
gen auf der Einnahmenseite des Budgets, wie 
zum Beispiel bei der Einkommensteuer und 
Lohnsteuer. Werden solche Veränderungen 
nicht berücksichtigt, verliert die Prognose er­
heblich an Aussagekraft. Durch die Anderun­
gen im § 1 2  wird die Budgetprognose ein 
noch tauglicheres Instrument werderi ,  das, 
befreit vom Termindruck, sowohl für Parla­
mentarier als auch für Beamte in al le not­
wendigen Überlegungen miteinbezogen wer­
den kann .  

Und nun zur  Kritik von Frau Dr. Schmidt. 
Diese Kritik bezog sich auf d ie NoveHierung 
des § 1 0 1  Abs. 5 betreffend die Dotierung 
der Ausgleichsrück lage. 

Meine Damen und Herren!  Ich möchte 
dazu folgendes sagen :  Beide Regierungspar­
teien nehmen die Verpflichtung, die sie sich 
mit der im Arbeitsübereinkommen vereinbar­
ten Budgetkonsolidierung auferlegt haben, 
sehr ernst. Es bedarf daher nicht des erhobe­
nen Zeigefingers der Opposition ,  die da 
glaubt, faule Tricks entdeckt zu haben. Ja: 
4 M il l iarden - wir haben es schon gehört -
aus Krediten gehen in die Ausgleichsrückla­
ge. 4 Milliarden, die zu einem Zeitpunkt auf­
genommen wurden, als die Bedingungen so 
gut waren wie seit langem nicht mehr. 
4 Mill iarden, die mit e iner niedrigen Verzin­
sung und langer Laufzeit aufgenommen wer­
den konnten. 6,5 Prozent und 1 4  Jahre Lauf­
zeit waren die ausgezeichneten Konditionen. 
Bei heutigen Anleihen ist die Verz insung hö-
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her und die Laufzeit halb so lange. Verglei­
chen Sie bitte mit den Angaben in der letzten 
Budgetprognose : Dort mußte die durch­
schnittliche Verzinsung der Staatsschuld mit 
7,5 Prozent angesetzt werden. 

Und noch eine Bemerkung dazu: Weder 
die Beamten noch die verantwortlichen Poli­
tiker sind Glücksspieler oder Gaukler, wie es 
ihnen unterstellt wurde, sondern sie haben 
einen Weg gefunden,  günstig aufgenommene 
Mittel auf einer (Bundesrätin Dr. Heide 
S c h m i d t: Darum geht es nicht! Um Bud­
getwahrheit geht es.') rechtlich sinnvollen Ba­
sis einzusetzen. Darum geht es, bitte ! Darum 
geht es, daß man sagt, es wird hier etwas 
getan, was rechtlich nicht e inwandfrei ist. 
Und genau das ist es aber. 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion 
ist der Meinung, daß die Novelle zum Bun­
deshaushaltsgesetz sinnvolle Änderungen 
bringt. Wir werden daher dem Antrag des 
Berichterstatters, keinen Einspruch zu erhe­
ben ,  gerne zustimmen. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP. )  /2.44 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Staatsse­
kretär Dr.  Stummvoll .  Ich erteile es ihm.  

/2.44 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
F inanzen Dkfm. Dr. Günter Stummvoll: 
Herr Präsident! Herr Bundesrat! Ich möchte , 
Frau Dr. Schmidt, ganz kurz, auf Ihre Kritik 
an dieser Novelle e ingehen. Insbesondere ha­
ben Sie ja durch Ihren Zwischenruf gerade 
früher die Argumentation der Vorrednerin 
als am Hauptpunkt Ihrer Kritik vorbeigehend 
bezeichnet. 

Wen n  ich Sie richtig verstande n  habe, F rau 
Dr. Schmidt, geht Ihre Hauptkritik nicht in 
die Richtung, daß hier eine Ausgleichsrückla­
ge dotiert wird, was ja an sich eine sinnvolle 
Maßnahme ist. Wir wollen ja vermeiden -
ich sage das ganz offen - , daß der Finanz­
minister ein Körberlgeld hat, über das er frei 
verfügen kann.  Wir wollen haben,  daß er mit 
der Zuführung an diese Ausgleichsrücklage, 
deren Verwendungszwecke ja im Bundes­
haushaltsgesetz genau beschrieben ist, recht­
lich gebunden ist. Ihre Kritik geht vielmehr 
dahin, daß diese Rücklagendotierung voran­
schlagsunwirksam erfolgen so ll. Ihr Kopfnik­
ken zeigt mir, daß ich Ihre Kritik richtig 
erfaßt habe. 

Wenn dem so ist, Frau Dr. Schmidt, dann 
möchte ich aber doch im Sinne der histori­
schen Wahrheit feststellen , daß sich diese 
Formulierung mit der voranschlagsunwirksa­
men Dotierung der Ausgleichsrücklage be­
reits in der geltenden Fassung des Bundes­
haushaltsgesetzes 1 986 befindet, einem Bun­
desgesetz, das auf einen Initiativantrag zu­
rückgeht, den Ihr früherer Parteiobmann 
Peter seinerzeit mitunterzeichnet hatte. 

Das heißt, daß hier kein Trick der großen 
Koalition vorliegt, sondern nur eine Geset­
zeslücke für das Jahr 1987  ausgefüllt wird, da 
seinerzeit mit dem Bundeshaushaltsg.esetz 
1986 aufgrund seines Inkrafttretens die Uber­
schüsse aus 1 987  noch nicht dieser Rücklage 
zugeführt werden konnten. Aber die voran­
schlagsunwirksame Dotierung - der Haupt­
punkt Ihrer Kritik - ist bereits geltendes 
Recht. H ier wird nichts verändert. Die einzi­
ge Neuerung ist, daß die Überschüsse des 
Jahres 1 987  in Höhe von 4 Mil liarden Sc hil­
ling, genauso wie ein Jahr vorher die 
5 Milliarden,  aufgrund des geltenden Rechts 
auch diesmal voranschlagsunwirksam dieser 
Rücklage zugeführt werden. 

Ich wäre daher sehr dankbar, Frau Dr.  
Schmidt - wenn wir uns die Meinungsum­
fragen anschauen, erkennen wir, daß die Po­
litik in den letzten Monaten und Jahren ja 
ohnehin nicht den besten Ruf hat - ,  ich 
muß Sie wirklich persönlich sehr darum bit­
ten, daß Sie, bevor Sie hier  im Hohen Haus 
mit Ausdrücken wie "Tricks der großen Koa­
lition" und "Versto ß gegen Budgetwahrheit" 
und ähnlichem herumwerfen, vorher immer 
die geltende Rechtslage überprüfen. Ich glau­
be, es ist letztlich insgesamt für die Politik 
nicht zielführend, wenn wir uns aufgrund 
falscher Informationen, denen Sie offensicht­
lich erlegen sind, hier  im Hohen Haus Aus­
drücke wie "Tricks" und "Manipulation" vor­
werfen. (Bundesrätin Dr. Heide S c h m i d t: 
Die Aussage war, daß es nicht budgelwirksam 
ist.') 

Frau Dr. Schmidt, ich habe Sie bewu ßt in  
der Einle itung mei ner Wortmeldung genau 
gefragt, ob das der Hauptpunkt Ihrer Kritik 
war .  Sie haben durch  Kopfnicken zugegeben, 
da ß das der Hauptgrund war, und ich habe 
Ihnen jetzt nachgewiesen, daß das, was Sie 
kritisieren, unter I hrer Regierungsbeteiligung 
bereits so beschlossen wurde. 

Meine Damen und Herren!  Hoher Bundes­
rat! Zusammenfassend meine ich, daß diese 
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Novelle, wenn Sie ihr heute zustimmen, ein­
fach d ie budgettechnischen und legistischen 
Voraussetzungen dafür schafft, daß die von 
d ieser Bundesregierung mit den letzten bei­
den Budgets bereits e ingeleitete erfolgreiche 
BudgetkonsoLidierung in den nächsten Jahren 
ebenso erfolgreich weitergeführt werden 
kann. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 12.47 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht 
der Fall . 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmenmehrheit, gegen den 
Beschluß des NationaLrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

6. Punkt : Selbständiger Antrag der Bundes­
räte Pomper und Genossen betreffend Er­
richtung von technischen Einrichtungen auf 
Autobahnauffahrten [521 A (E) sowie 
3570/BR der Beilagen] 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 6. Punkt der Tagesord­
nung: Selbständiger Antrag der Bundesräte 
Pomper und Genossen betreffend Errichtung 
von technischen Einrichtungen auf Auto­
bahnauffahrten. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Dr. Martin Wabl übernommen. Ich bitte ihn 
um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Martin Wabl: Hohes 
Haus! I m  gegenständlichen Selbständigen An­
trag wird der Bundesminister für w�rtschaftli­
che Angelegenheiten ersucht, in Osterreich 
die Errichtung von technischen Einrichtun­
gen bei den Autobahnauffahrten voranzutrei­
ben,  um in Zukunft das Phänomen der 
Geisterfahrer auf unseren Autobahnen zu 
verhindern. 

In der Begründung des Antrages wird aus­
geführt, daß das drastische Ansteigen von 
sogenannten Geisterfahrern auf Autobahnen 
zu zahl reichen schweren Verkehrsunfällen 

geführt hat. Aus diesem Grund wurde d ie 
Beschilderung der Autobahnauffahrten über­
prüft und verbessert, um in Zukunft zu ver­
hindern, daß Autofahrer d ie falsche Auffahrt 
wählen. E in zusätzliches Problem ergibt sich 
daraus, daß bekanntermaßen manche Auto­
lenker bewußt die falsche Fahrspur wählen, 
weil sie eine entsprechende Wette eingegan­
gen sind. In der letzten Zeit durchgeführte 
Befragungen von Geisterfahrern haben ge­
zeigt, daß optische Hinweise offensichtlich 
nicht ausreichend sind . Beispiele aus dem 
Ausland haben jedoch die Erfahrung ge­
bracht, daß technische Einrichtungen, die 
beim Benützen einer falschen Auffahrt wirk­
sam werden, das einzige Mittel sind, um 
Geisterfahrer auf unseren Autobahnen zu 
verhindern. 

Der Wirtschaftsausschuß hat den gegen­
ständlichen Selbständigen Antrag in seiner 
Sitzung vom 4. Oktober 1 988 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Annahme dieser Ent­
schließung zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle der dem schriftl ichen 
Ausschußbericht angeschlossenen E ntschlie­
ßung d ie verfassungsmäßige Zustimmung er­
te ilen. 

Entschließung 

"Der Bundesminister für winschafcLiche An­
gelegenheiten wird ersucht, in Österreich die 
Errichtung von technischen Einrichtungen bei 
den Autobahnauffahrten voranzutreiben, um 
in Zukunft das Phänomen der Geisterfahrer 
auf unseren Autobahnen zu verhindern. 1 1  

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
F ranz Pomper. Ich erteile es ihm .  

12.50 

Bundesrat Franz Pomper: (SPÖ, B urgen­
land): Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir alle sind bestürzt 
über die Häufigkeit der Geisterfahrer auf den 
Autobahnen, wo jeder von uns doch an­
nimmt, daß ihm gerade auf der Autobahn 
kein Fahrzeug entgegenkommt. Und fast 
könnte man sagen: 1 988, das Jahr der Gei­
sterfahrer . Ja es ist schon so weit, daß man, 
wenn man auf die Autobahn auffährt, das 
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Radio auf "Ö 3" stellt, um rechtzeitig vor 
einem Geisterfahrer gewarnt zu werden. 

Wenn man den Zeitraum vom 10 .  Oktober 
1 987  bis 25. Juni 1 988 hernimmt, muß man 
feststellen: Es gab 147  Meldungen, wovon auf 
das Jahr 1 987 55 und auf das Jahr 1 988 bis 
dato 92 Meldungen entfallen. 

Uns allen ist noch der schreckliche U nfal!  
eines Geisterfahrers vom 4. Juni 1 988 in E r­
innerung, bei dem es acht Tote gegeben hat. 
Wir erinnern uns an die Zeitungen (der Red­
ner zeigt einen Zeitungsbericht vor), in denen 
dieses Leid und dieses Drama aufscheinen, 
aufscheint, daß ein betrunkener Geisterfahrer 
diesen Unfall verursacht hat. 

Für mich persönlich war dies auch mit ein 
Anlaß, Überlegungen anzustellen, ob die 
Möglichkeit gegeben ist, diesen Geisterfah­
rern anderwärtig als mit den derzeit instal­
lierten reflektierenden Stoppzeichen, Hin­
weisschildern und dergleichen entgegenzutre­
ten. 

Ich glaube, da gibt es nur eine Möglichkeit: 
die Install ierung einer technischen Einrich­
tung. Ich  bin zwar kein Techniker, aber ich 
glaube, es sollten, wenn ein Geisterfahrer auf 
die falsche Auffahrt zur Autobahn kommt, in 
die Fahrbahn versenkte Klappen hochgehen 
und die Reifen beschädigen - ich bin kein 
Reifenschlitzer - ,  wodurch eine Weiterfahrt 
nicht mehr möglich ist. Aber gleichzeitig 
müßte man auch in einer gewissen Entfer­
nung eine Rotblinklichtanlage in Betrieb set­
zen , um den Autobahnabfahrer vor einem 
Unfall  oder Zusammenstoß zu schützen. 

Ich persönlich habe solche E inrichtungen 
in Israel gesehen, ich habe auch gehört, daß 
es solche Einrichtungen in den USA gibt, 
und daher glaube ich , daß es doch möglich 
sein sol lte - zumindest eine Probe wäre es 
wert - ,  diese Einrichtung zu installieren, um 
weiteren B lutzoll durch Geisterfahrer zu ver­
hindern. 

Gestatten Sie mir, auch einige Zahlen zu 
nennen. Allein in den ersten sieben Monaten 
dieses Jahres mu ßten bei insgesamt sieben 
Unfällen mit Personenschaden als Folge von 
Geisterfahrten 1 1  Todesopfer , 1 5  Schwerver­
letzte und sechs Leichtverletzte beklagt wer­
den . Bei vier dieser sieben Unfälle waren die 
schuldtragenden Lenker erwiesenermaßen be­
trunken, bei zwei weiteren Fällen bestand 
zumindest der Verdacht auf Alkoholisierung. 

Bei allen vier Unfällen, bei denen Menschen 
getötet wurden, fanden jeweils auch die 
Geisterfahrer den Tod. 

Dagegen waren im Jahre 1987  zehn Gei­
sterfahrerunfälle mit Personenschaden zu 
verzeichnen, wobei glücklicherweise n iemand 
getötet wurde, doch 1 6  Menschen wurden da­
bei schwer und sechs leicht verletzt. Bei zwei 
Unfällen waren die schuldtragenden Lenker 
alkoholisiert. 

Aus der Statistik der Verkehrsmeldungen 
des ORF kann abgeleitet werden , daß ein 
Kraftfahrer von einer Million Kraftfahrern 
eine Falschfahrt im Bereich von Autobahnen 
begeht. Von diesem Fehlverhalten führen 
schätzungsweise 20 Prozent zu Unfällen, da­
von etwa 40 Prozent zu Unfällen mit Perso­
nenschaden .  Im Vergleich dazu ist das Risiko, 
bei Benützung der Autobahn in einen Unfal l  
mit Personenschaden verwickelt zu werden, 
etwa I : 100 000 bis 1 : 1 50 000. Abgesehen 
von der sehr geringen Wahrscheinlichkeit, in 
einen Geisterfahrerunfall  verwickelt zu wer­
den, ist das Risiko, bei einem Geisterfahrer­
unfall  den Tod zu finden, zweifelsfrei höher 
als bei einem " normalen" Autobahnunfall . 
Bei Zugrundelegung der Zahlen des Jahres 
1 988 ist es etwa achtmal so hoch,  wenn der 
Schwerstunfall auf der Süd-Autobahn nicht 
berücksichtigt wird; bei Berücksichtigung die­
ses Unfalls wäre das Risiko zwanzigmal hö­
her. 

Wird das Jahr 198 7  als Vergleich herange­
zogen, wäre das Risiko, bei einem Geisterfah­
rerunfall getötet zu werden, null .  Nimmt 
man 1 987 und 1 988 ohne Berücksichtigung 
des Schwerstunfalls, so ergibt sich das drei­
bis vierfache als der wahrscheinl ichste Wert, 
mit Berücksichtigung des erwähnten 
Schwerstunfalls das achtfache Risiko . 

Es haben Untersuchungen gezeigt, daß 
Falschfahrten, insbesondere zu 35 Prozent 
durch Alkohol, zu 29 Prozent durch bewuß­
tes Falschfahren. zu 18 Prozent durch Orien­
tierungsverlust und zu 1 7  Prozent durch an­
dere Ursachen, Unerfahrenheit, Witterung 
und dergleichen verursacht werden. 

Diesem Untersuchungsergebnis kann man 
entnehmen, daß durch bewußtes Falschfah­
ren Unfäl le verursacht werden .  Es sind da 
insbesondere jene zu erwähnen, welche Wet­
ten abschließen, wer am längsten als Geister­
fahrer auf der Autobahn unterwegs ist . Daß 
gerade diese Geisterfahrer ein großes Risiko 
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darstellen, zeigt, daß dies auch ein beliebter 
Sport analog dem "russischen Roulett" ge­
worden ist, wobei hier aber auch andere, 
nicht beteiligte Personen zu Schaden kom­
men. 

Es ist die Aufgabe von uns Politikern , zu 
versuchen, dies zu verhindern. Damit will ich 
abschließend sagen, daß wir mit diesem An­
trag sicherlich nicht den Stein der Weisen 
gefunden haben, sondern daß wir alle ge­
meinsam versuchen sollten, dagegen etwas zu 
unternehmen.  Ich glaube, daß mit dieser 
technischen Einrichtung ein Weg gefunden 
werden könnte, d ie von mir vorhin genann­
ten und aufgezeigten Ursachen zu verringern 
und so manches Leid zu verhindern. 

Meine Fraktion wird d iesem Antrag die 
Zustimmung erteilen.  Danke schön. (A ll-
gemeiner Beifall. ) 12.58 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Zum Wort gemeldet ist weiters Herr Bundes­
rat Dr. Milan Linzer. Ich erteile es ihm. 

12.58 

Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP , Bur­
genland): Herr Präsident! Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren! Es wäre sicher­
lich falsch ,  der Hysterie, welche sich in den 
letzten Tagen und Wochen im Zusammen­
hang mit den sich auf unseren Autobahnen 
häufenden Geisterfahrten entwickelt hat, zu 
folgen. Ebenso falsch wäre es jedoch, diese 
Vorkommnisse zu bagatellisieren. Vorerst 
so llten wir uns eingehend die Kompetenzen, 
die uns laut Verfassung zu diesem Thema 
vorgegeben sind, in Erinnerung rufen .  

Da ist zunächst einmal die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten für die Anordnung aller 
Bau-, Adaptierungsmaßnahmen beziehungs­
weise allfälliger technischer Einrichtungen 
auf den Autobahnen, dann die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Inneres für die 
Gesetzgebung Straßenpolizei, Erhebungen 
betreffend Verkehrsunfallstatistik, vor allem 
aber auch der Unfallforschung, und letztlich 
der Anschaffung von Geräten betreffend die 
Verkehrsüberwachung. Den Ländern aber 
obliegt die Vollziehung dieser Anordnungen 
im Baubereich und auch im Verkehrsüber­
wachungsbereich. 

Mein Vorredner, Kollege Pomper, hat be­
reits einige Zahlenanalysen hier zitiert. Ich 
möchte besonders die zuletzt von ihm zitierte 

Analyse herausgreifen , eigentlich die erste 
amtliche Analyse der Exekut ive nach  durch­
geführten Erhebungen bei durch Geisterfah­
rer verursachten Unfällen. 

Hier wurde - selbstverständlich über An­
ordnung - von E xekutivbeamten auch ein­
gehend die Geisterfahrerproblematik studiert, 
und es ist dabei herausgekommen, daß die 
überwiegende Zah l  der durch Geisterfahrer 
verursachten Unfälle durch Alkohol bezie­
hungsweise geistige Verwirrung hervorgeru­
fen worden ist. Die vom Kollegen Pomper 
angesprochenen Wetten soll es auch in 
Österreich geben.  In der Bundesrepublik 
Deutschland sind sie bis dato von der Exeku­
tive auch verifiziert. Bei uns besteht im südli­
chen Teil unseres Bundesgebietes ein drin­
gender Verdacht diesbezüglich, eine Verifi­
zierung ist, wie gesagt, bis dato noch nicht 
erfolgt. 

Meine Damen und Herren!  Wie wir hören, 
gibt es aufgrund der oben geschilderten Pro­
blematik im Zusammenhang mit dem Auftre­
ten von Geisterfahrern bereits seit längerer 
Zeit in einer geschaffenen Kommission lau­
fend Gespräche und Verhandlungen zwischen 
den Ministerien, dem Wirtschaftsministerium, 
dem Bundesministerium für Inneres, aber 
auch dem Kuratorium für Verkehrssicherheit 
und den Autofahrerklubs. 

Daraus resultiert bereits als erste Maßnah­
me die Verfügung des Wirtschaftsministe­
ri ums, daß aufgrund neuer Richtl inien auf 
gefährdeten und exponierten AutobahnsteI­
len,  insbesondere Autobahnauffahrten ,  vor 
allem auch bei Parkplatzab- und -auffahrten,  
bei  Einkaufszentren, Bodenmarkierungen 
und Beschilderungen entsprechend verbessert 
und ergänzt werden so llen. 

Ich persönlich bin davon überzeugt, daß 
diese erste Maßnahme bereits wirksam grei­
fen wird und zumindest eine Verringerung 
der Zahl der Geisterfahrer bringen wird. 

Im Gespräch ist ferner die Errichtung ei­
ner Teststrecke, auf welcher diverse techni­
sche Abwehreinrichtungen geprüft werden 
sollen, und zwar sogenannte elektronische 
Anlagen einerseits und mechanische Hilfsmit­
tel andererseits. 

Zunächst ist an die Erprobung einer soge­
nannten Dreisch wellen boden welle gedacht, 
welche bei verkehrswidrigem Anfahren eine 
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deutliche Behinderung des Autofahrers be­
wirken soll .  

Kollege Pomper hat, glaube ich, auch einen 
Testversuch in Vorarlberg auf der Autobahn 
bei Dornbirn angesprochen , wo auf einer 
Teststrecke eine Versuchsanlage mit einer 
Rot licht-S ignalanlage installiert ist. Es sind 
dabei sogenannte Induktionsschleifen über 
die gesamte Fahrbahn in den Asphalt einge­
lassen .  Werden nun diese Schleifen in der 
falschen Reihenfolge überfahren, löst eine 
elektronische Logikschaltung ein Rotl ichtsi­
gnal mit einer entsprechend lauten Alarmhu­
pe aus, was den Geisterfahrer von der Wei­
terfahrt abhalten soll .  Ob allerdings so ein 
System auch vor sogenannten fre iwil ligen 
Geisterfahrern schützt, eben vor jenen, die 
bewußt die falsche Fahrbahn wählen, wird 
sich erst zeigen müssen. 

Ein anderer Vorschlag geht dahin ,  daß die 
derzeit bestehenden Notrufsäulen auf den 
Autobahnen dahingehend umgerüstet wer­
den, daß die Autofahrer, die in die richtige 
Richtung fahren, frühzeitig und rechtzeitig 
ein Warnsignal bekommen, wenn ihnen ein 
Geisterfahrer entgegenkommt. 

Kollege Pomper hat die sogenannte Nagel­
brettmethode angesprochen, die in den USA 
angewendet wird. Dort wird auf gewissen 
Teststrecken auf neuralgischen Punkten, bei 
E inkaufszentren, Parkplätzen et cetera, diese 
Methode vorerst getestet. Da werden Geister­
fahrer von aus der Fahrbahn herausschnel­
lenden Nagelbreuern gestoppt. Man spricht 
von Messern, Nagelbrettern, Sägemessern et 
cetera. Das Ganze klingt einerseits natürlich 
sehr, sehr brutal, andererseits ist jedoch zu 
berücksichtigen, daß dadurch die außeror­
dentlich hohen Gefahrensituationen oder gar 
die schrecklichen Unfälle doch verhindert 
oder vermindert werden können.  

Meine Damen und Herren! Nicht vergessen 
dürfen wir natürlich die hohen Kosten, die 
mit Baumaßnahmen oder Schaffung von 
technischen Einrichtungen verbunden sind. 
Wir zählen im gesamten Bundesgebiet etwa 
800 Auf- und Abfahrten. Überschlagsmäßig 
ist eine Ziffer in Mil liardenhöhe genannt 
worden, die notwendig wäre, um mit geeignet 
scheinenden Maßnahmen diese Auf- und Ab­
fahrten bei den Autobahnen zu adaptieren. 

Meine Damen und Herren! Wie ernsthaft 
diese gegenständliche Problematik die zustän­
digen Ministerien, insbesondere auch das 

Wirtschaftsministerium beschäftigt, zeigt die 
Tatsache, daß das Kuratorium für Verkehrs­
sicherheit einen entsprechenden Forschungs­
auftrag bekommen hat. Das Kuratorium sol l  
einerseits die Ursachen dieser Geisterfahrten 
erforschen ,  andererseits sol l  auch erarbeitet 
werden ,  welche Maßnahmen und natürlich 
auch technische Einrichtungen die geeignet­
sten wären. Bedenken hat das Kuratorium b is 
dato in gewisser Hinsicht bezüglich dieser 
amerikanischen Nagelbrettmethoden, weil da 
laut Meinung des Kuratoriums eine besonde­
re Gefährdung für einspurige Kraftfahrzeuge 
gegeben wäre. 

Meine Damen und Herren !  Eines dürfen 
wir sicherlich nicht vergessen: E ine verstärkte 
Verkehrsüberwachung auf den Autobahnen 
durch die zuständige Landesexekutive ist un­
umgänglich notwendig, damit wir dieses Phä­
nomen der Geisterfahrer eindämmen. Ich 
glaube, wir als Ländervertreter sind auch 
dazu berufen, auf unsere Landesexekutive 
einzuwirken, daß dort alle verfügbaren Kräf­
te vor allem in gefährdeten Bereichen ent­
sprechend eingesetzt werden .  

Meine Damen und Herren!  Meine Fraktion 
begrüßt die bisherigen intensiven intermini­
steriellen Bemühungen, um d iesem Problem 
der Geisterfahrer Herr zu werden .  Meine 
Fraktion möchte aber auch gerne diesem 
Entschließungsantrag zustimmen und damit 
entsprechendes Veran twortungsbewußtsein 
dokumentieren. 

Wir möchten aber gleichzeitig einen Appell 
an alle öffentlichen und privaten Institutio­
nen, die Medien miteingeschlossen ,  richten,  
an al le Institutionen, die mit diesem Thema 
noch nicht befaßt und beschäftigt sind. Ich 
halte es für sehr wichtig, daß es uns allen 
gelingen sollte, das Bewußtsein bei der Be­
völkerung und bei jedem einzelnen dafür zu 
schaffen,  daß jede Falschfahrt auf einer Au­
tobahn ein Spiel mit dem eigenen Leben ist, 
aber auch ein Spiel mit dem Leben Fremder. 
- Ich danke. (Allgemeiner Beifall.) 13.09 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Zum Wort ist weiters gemeldet Herr Bundes­
rat Albrecht Konecny. Ich erteile es ihm. 

/3.09 

Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) : 
Herr Präsident!  Meine Damen und Herren!  
Die Diskussion - gar nicht nur über diesen 
Problembereich, sondern über viele Ver­
kehrsprobleme - leidet meiner E inschätzung 
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nach darunter, daß die, die diese Diskussion 
führen, sich nicht immer in ausreichendem 
Maß bewußt sind, daß die Tei lnahme am 
modernen Individualverkehr den Durch­
schnittsmenschen in vielfacher Hinsicht in 
eine Grenzsituation bringt. 

Der Mensch ist ganz offensichtlich von sei­
nen Wahrnehmungsorganen ,  von seiner Re­
aktionsfähigkeit, aber auch von seiner psychi­
schen Disposition nicht dazu typisiert, sich 
mit 1 00 Stundenkilometern durch die Ge­
gend zu bewegen. 

Wenn wir uns heute aktuelle Verkehrskri­
senpunkte anschauen, dann merken wir im­
mer wieder, wie eingeschränkt allein die 
Wahrnehmungsfähigkeit ist, wie sehr Leitein­
richtungen erforderlich sind, um den ganz 
durchschnittlichen Autofahrer - auch jeden 
von uns, um das sehr offen auszusprechen -
in die richtige Richtung zu lenken. Es gibt 
Unfallhäufungen etwa dort, wo der Straßen­
raum unzulänglich eingegrenzt ist, wo Fahr­
bahnführungen unklar sind . Und das gilt 
eben auch für viele Autobahnauffahrten, die 
namentlich bei Nacht nicht in extremster 
Klarheit den Autofahrer auf die richtige 
Fahrbahn führen; auch wenn das die Planer 
in ihrer Vorstellung durchaus so erwartet 
hatten. 

Es ist daher - wenn ich das in Klammern 
dazusagen darf - in höchstem Maße zu be­
grüßen, wenn das Bautenministerium die Ge­
samtheit der österreichischen Autobahnauf­
fahrten während der Sommermo nate, unter 
dem Eindruck der Ereignisse, die auch zu 
diesem Antrag den Anlaß gegeben haben, 
nochmals daraufhi n  überprüfen l ieß,  wie sie 
durch ergänzende Leiteinrichtungen und klei­
nere bauliche Maßnahmen für den Autofah­
rer klarer, eindeutiger, weniger zu Fehlern 
verleitend gestaltet werden können. 

Es gilt aber als zweiter Punkt, daß Gefah­
renpotentiale des modernen Straßenverkehrs 
in extremer Weise unterschätzt werden.  
Wenn wir in  diesem Fall aus bundesdeut­
schen Untersuchungen wissen. daß von den 
Geisterfahrern fast 1 7  Prozent - und das ist 
ja keine kleine Zahl - bewußt die Autobahn 
in der verkehrten Richtung befahren, weil sie 
irgendwo etwas l iegen gelassen oder verges­
sen haben und dorthin zurückfahren wollen, 
daß ein Viertel der Autofahrer das deshalb 
tut, wei l  sie, auch eine Frage der Reaktions­
geschwindigkeit, an der gewünschten Abfahrt 
vorbeigefahren sind, daß 4 Prozent sich erin-

nern , daß sie zu wenig Benzin haben und 
daher zu einer Abfahrt zurückfahren, wo sie 
die Zufahrt zu einer Tankstelle wittern, dann 
ist das ja eine extreme Unterschätzung des 
Gefährdungspotentials, des eigenen und des 
fremden,  das dieses verkehrte Befahren einer 
Autobahn mit sich bringt. 

Die Risiko-Unterschätzung wird natürlich 
durch Alkoholeinfluß entsprechend aufge­
baut, die Wahrnehmungsfähigkeit, die Reak­
tionsfähigkeit und das richtige Einschätzen 
der Gefahr ebenso reduziert. 

Aber wir sollten eine dritte Dimension hier 
nicht ignorieren, sondern sie sehr offen an­
sprechen.  Beim Warnen vor der Gefahr, 
durch das ständige Sprechen davon, daß die 
Verkehrsteilnahme halt ein hohes Risiko des 
Unfalles und des Todes bedeutet, bin ich mir 
nicht so sicher , wie pädagogisch diese Vor­
gangsweise ist. Wir wissen aus den Selbst­
mordraten bestimmter Berufsgruppen, etwa 
von Anästhesisten bezeichnenderweise, daß 
ganz offensichtlich die Menschen, die sich im 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod bewe­
gen, diese Grenze auch fließender und leich ­
ter selbst zu übertreten sehen. 

Wenn wir nun davon ausgehen, daß Teil­
nahme am modernen Verkehr, mit 
1 40 Stundenkilometern auf der Autobahn, 
eine solche permanente Grenzsituation ist, 
dann werden wir auch zur Kenntnis nehmen 
müssen, daß es auch um Selbsttötung geht. 
Das läßt sich schwer befragen, aber wer sich 
ernsthaft mit Verkehrspsychologie beschäf­
tigt, wird zu diesem Ergebnis kommen, daß 
unter den Geisterfahrern und namentlich un­
ter jenen,  die dann tatsächlich in  tödliche 
Unfälle verwickelt sind, ein hoher Prozent­
satz von bewu ßten oder unterbewußten 
Selbstmördern ist. 

Und wenn wir uns all dieser Tatsachen, vor 
allem der letzten,  bewußt sind, dann dürfen 
wir bei dem Versuch, dieses Fehlverhalten 
mit einem extrem hohen Gefährdungspoten­
tial zu reduzieren , n icht dabei stehenbleiben, 
dem Autofahrer Hilfestel lungen zu geben, 
ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen 
- durch Leiteinrichtungen, akustische Signa­
le und ähnliches mehr - ,  sondern wir müs­
sen uns eben sehr ernsthaft die Frage stellen, 
ob wir nicht technische Möglichkeiten finden 
oder entwickeln und dann in einem entspre­
chenden Umfang einbauen müssen, die dieses 
mörderische und selbstmörderische Fehlver­
halten tatsächlich unmöglich machen. 
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Der Entschließungsantrag, den meine 
Fraktion eingebracht hat, nimmt nicht für 
sich in Anspruch,  dieses Problem zu lösen .  
Er soll aber, wie auch die Debatte hier, dar­
auf aufmerksam machen, daß es hier auch 
um die Dimension geht, daß Menschen, die 
dieses Fehlverhalten bewußt oder unterbe­
wu ßt, aktiv und wollend setzen, daran gehin­
dert werden müssen, sich selbst, aber vor 
allem all die vielen anderen, für die das den 
Tod bedeuten kann, in Gefahr zu bringen. 
Und deshalb ist dieser Entschließungsantrag, 
von dem ich hoffen darf, daß er die Zustim­
mung des ganzen Hauses findet, eine Auffor­
derung, ein Appell an jene, die in administra­
tiver und technischer Hinsicht tätig werden 
müssen, auch Neues zu denken, auch über 
das hinauszugehen, was heute schon gesicher­
ter Bestand der Diskussion ist . - Danke. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 13 .17 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht 
gegeben . 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die der dem Ausschu ßbericht angeschlosse­
nen Entschließung betreffend E rrichtung von 
technischen E inrichtungen auf Autobahnauf­
fahrten zustimmen, um ein Handzeichen. -
Es ist dies s t i m  m e n e i n  h e l  1 i g. Der 
Entschließungsantrag ist somit 
a n g e n  0 m m e n .  (E 124.) 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt, daß seit der letzten 
beziehungsweise in der heutigen Sitzung die 
Anfrage 610/J e ingebracht wurde. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzu ng 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Freitag, der 
4. November 1 988,  9 Uhr in Aussicht genom­
men.  

Für die Tagesordnung dieser S itzung kom­
men jene Vorlagen in Betracht, die der Na­
tionalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Don­
nerstag, den 3 .  November 1 988, ab 1 5 .30 Uhr 
vorgesehen. 

Die Sitzung ist g e s c h i  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung: 1 3  Uhr 19 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 096 1 8 

506. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 53 von 53

www.parlament.gv.at




